
Am Wochenende füllten Musik, Tanz und viele kleine Überraschungen den Markt. Kitas, Schulen, Chöre, Tanzgruppen und Vereine begeisterten das 
Publikum – und der Weihnachtsmann war natürlich auch unterwegs. 	 Foto: Christian Berndt

Mit einem stimmungsvollen Adventswochenende endete am 
Sonntag der 22. Heinrich-Zille-Weihnachtsmarkt in Radeburg. Trotz des zeitweise ungemütlichen Wet-

ters strömten an beiden Tagen viele Gäste auf den festlich geschmückten Markt, 
in die Kirche und ins Heimatmuseum. Zahlreiche Mitwirkende aus Kindergärten, Schulen, Vereinen 

und Einrichtungen sorgten für ein abwechslungsreiches Programm, das den Marktplatz immer wieder 
mit Applaus und fröhlichen Stimmen erfüllte.

Sonnabend: Eröffnung und buntes 
Familienprogramm

Am Sonnabend, dem 6. Dezember, 
öffneten um 14 Uhr die Markt-
stände und die Kirche. Wenig später 
begrüßte Bürgermeisterin Michaela 
Ritter die Besucher offiziell auf 
der Bühne und eröffnete den Weih-
nachtsmarkt. Die Kinder der Kita 
Sophie Scholl machten den Auftakt 
mit ihrem heiteren Stück „Als der 
Weihnachtsmann verschlafen hat“.

Ab 15 Uhr nutzten viele Familien 
die Bastelangebote im Kirchgemein-
dehaus und im Heimatmuseum, wo 
die Erzieherinnen der Kita Volkers-
dorf und der Kita Sophie Scholl 
kleine Kunstwerke mit den Kindern 
gestalteten. Das Museum war bis 18 
Uhr geöffnet und zeigte die Sonder-
ausstellung „Krumbiegels komische 
Welt“, die großen Zuspruch fand.
Am Nachmittag folgten weitere 
Auftritte: Der Chor der Grund-
schule Radeburg begeisterte mit 
„Die Tiere feiern doch Weihnach-

ten“, die Tanzgruppe EKiZ zeigte 
ihre Choreografien, und das Kin-
derhaus Großdittmannsdorf brachte 
gemeinsam mit Herrn und Frau 
Holle ein kleines Märchen auf 
die Bühne. Das AWO-Kinderhaus 
präsentierte anschließend „Wenn 
kleine Glückspilze sich auf Weih-
nachten freuen“.
Ein besonderes Highlight war das 
gemeinsame Adventsliedersingen 
in der Kirche, das zahlreiche Besu-
cher anzog. Auf dem Markt gab’s 
zur gleichen Zeit für Kinder coole 
Fotos mit dem Weihnachtsmann. 
Am frühen Abend sorgte der Posau-
nenchor für festliche Klänge, bevor 
Nicole und Ulf die Bühne musika-
lisch übernahmen. Die Narrenpolizei 
des RCC und die Garde des RCC 
beschlossen den Sonnabend mit 
ihren stimmungsvollen Beiträgen.

Sonntag: Musik, Glühwein,  
Gebrutzel und viele Begegnungen

Auch am Sonntag, dem 7. Dezem-
ber, herrschte reger Betrieb. Markt 

und Kirche öffneten erneut ab 14 
Uhr, und viele Gäste nutzten die 
Gelegenheit für einen gemütlichen 
Bummel oder einen Besuch der 
Ausstellung im Museum.
Auf der Bühne zeigten zunächst 
die Kindertanzgruppen „Bambi-
nis“ und „Minis“ des SV Grün-
Weiß Ebersbach e.V. ihr Können, 
gefolgt vom Auftritt der Gruppe 
„Tanzbar“. Die Kleinstadtband der 
Zilleschule sorgte mit bekannten 
Weihnachtsliedern und modernen 
Arrangements für gute Stimmung. 
Den musikalischen Abschluss bil-
dete der Zillechor der Oberschule, 
der mit seinem Weihnachtssingen 
noch einmal viele Besucher vor die 
Bühne lockte.
Erfreulich, dass man auch wieder 
neue Stände gesehen hat, die das 
Angebot bereichert haben. Meinis 
Deko, die Firma von André Meinert 
präsentierte mit Lasertechnik aus 
Holz gefertigte Radeburger Motive 
– zum Anlass passend vom Baum-
behang bis zum Schwibbogen. Neu 
dabei war auch Roberto Berndt, der 

handwerkliche Arbeiten aus seiner 
Ideenschmiede präsentierte.
Auch erstmals mit dabei: der neu 
gegründete Rassekaninchenzüchter-
verein. Enrico „Hundel“ Hähne auf 
Facebook : „Mit selbstgemachten 
Bratwürsten und Ragout fin aus 
Kaninchenfleisch haben wir uns auf 
dem Radeburger Weihnachtsmarkt 
präsentiert und waren überwältigt 
von der positiven Resonanz.“

Ein gelungenes Radeburger 
Adventswochenende

Viele Gäste schauten auch bei „Lei-
lany – Blumen am Markt“ vorbei, wo 
an beiden Tagen Workshops stattfan-
den und am Sonnabend Glühwein, 
Leckereien und ein wärmendes Feuer 
im Hof für eine besonders gemütliche 
Atmosphäre sorgten. Großen Anklang 
fanden ebenfalls die Portraitzeichnun-
gen von Herrn Nickoleit.
In der Partyschmiede wurde am 
Sonntag mehrmals der Film „700 

Radeburg

Die Kleinstadtband der Zilleschule 

Dichtes Gedränge an der Krätzschmars Weihnachtswelt 

 Die Band verROCKt spielt für Uwe Heimbach 

22. Heinrich-Zille-Weihnachtsmarkt 
lockte zahlreiche Besucher in die Innenstadt

Jahre Radeburg“ gezeigt und war gut 
besucht. Eine tolle Idee der Arbeits-
gruppe Stadtgeschichte unseres 
Kultur- und Heimatvereins. 
Unter dem Titel „Zwischen Himmel 
und Erde – Erinnerungen an Uwe 
Heimbach“ fand am Sonnabenda-
bend eine musikalische Veranstaltung 
in der Großenhainer Straße 2 statt. 
Ein Jahr nach seinem Tod erinnerten 

die Band verROCKt und Freunde an 
den begnadeten Radeburger Musiker.
Auch die Weihnachtswelt der Fami-
lie Krätzschmar gegenüber der 
katholischen Kirche soll nicht uner-
wähnt bleiben. Was Karla, Bernd und 
Norman Krätzschmar zusammen mit 
Freunden Jahr für Jahr stemmen, 

Der Chor der Grundschule Radeburg begeisterte mit „Die Tiere feiern doch Weihnachten“ 

Den musikalischen Abschluss bildete der Zillechor der Oberschule 

um Kinderaugen zum Leuchten zu 
bringen, sucht seinesgleichen. Der 
wachsenden Wahrnehmung stehen 
steigende Kosten und eine nicht 
mitwachsende Spendenbereitschaft 
gegenüber. Das macht die private 
Initiative zunehmend schwieriger. 
Umso herzlicher sollte auf diesem 
Wege zumindest der Dank ausfallen. 
Der 22. Zille-Weihnachtsmarkt 
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zeigte einmal mehr, wie lebendig 
die Radeburger Vereinslandschaft ist 
und wie viele Menschen dazu beitra-
gen, ein warmes, gemeinschaftliches 
Adventsgefühl zu schaffen. Viele 
Gäste äußerten sich dankbar über das 
vielfältige Programm, die liebevoll 
gestalteten Stände und die vielen 

kleinen Überraschungen, die den  
2. Advent 2025 in Radeburg zu 
einem besonderen Erlebnis mach-
ten. Den Dank gegen wir auch gern 
weiter an die Stadtverwaltung als 
Ausrichter, an den Bauhof für die 
Einrichtung des Marktes, an René 
Eilke für den wunderschönen Baum 
und natürlich an alle Mitwirkenden. 

Klaus Kroemke
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Großdittmannsdorf

Weihnachtszauber im Rittergut 2.0
Was schon sehr gut war, kann nur 
noch besser werden. Getreu diesem 
Motto findet nach einer spitzenmä-
ßigen Premiere im vergangenen Jahr 
nun auch im diesjährigen Advent der 
Weihnachtszauber im Rittergut statt. 
Wo und wann? Natürlich in Ditts-
dorf, genauer im Rittergut Boden 
und zwar am 13. Dezember 2025.

Die Bewohner des ehemaligen 
Rittergutes sowie Mitglieder des 
Heimatvereins Großdittmannsdorf 
und des Sportvereins Grün-Weiß 
Großdittmannsdorf haben sich 
zusammengetan und ein zauber-
haftes Programm mit vielen Über-
raschungen auf die Beine gestellt. 
Aufregung und strahlende Augen 
wird hier sicher der Besuch des 
Weihnachtsmannes insbesondere 

den kleineren Gästen bescheren. 
Nach dem Auftritt des Posaunen-
chors der Kirchgemeinde Medingen-
Großdittmannsdorf 15:30 Uhr gibt 
es im Anschluss Musik mit Paul. 
Vielleicht kann, sobald sich die 
abendliche Dunkelheit eingeschli-
chen hat, ja auch ein Fensterchen 
vom Lebendigen Großdittmanns-
dorfer Adventskalender bestaunt 
werden? Wer weiß.

Für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt. Groß und Klein sind herz-
lich eingeladen ab 14 Uhr in die 
Bodener Straße 7a in Großditt-
mannsdorf. Kommt vorbei! Wir-
freuen uns auf einen gemeinsamen 
Tag mit Euch.

Roman Marx

Bärnsdorfer Weihnachtsmarkt

Das nächste Mal läutet dafür eine mehr!

Der Bärnsdorfer Weihnachtsmarkt 
hatte wieder einmal gehalten, was 
sein Ruf als „Geheimtipp“ ver-
sprach – und vermutlich sogar 

darüber hinaus. Es gilt als sicher, 
dass auf das Festgelände zwischen 
dem Gasthof und der Kirche wieder 
deutlich mehr Besucher kamen, als 
Bärnsdorf selbst Einwohner hat (ca. 
570). Im Schein der warm beleuch-
teten Kirche und des berühmten 
Schwimmbogens drängten sich 
Gäste aus allen Radeburger Ortstei-

len, aus Dresden, Radebeul, Moritz-
burg und darüber hinaus zwischen 
Ständen, Feuerschalen und dem Duft 
von Stollen, Glühwein, Schaschlik 
und gebrannten Mandeln.

Die Kinder hatten voller Vorfreude 
auf das Fest gebacken und geba-
stelt, während die Erwachsenen 
in der Nähe der Stände verweil-
ten, plauderten und nach beson-
deren Geschenken stöberten. Der 
Anschnitt des Riesenstollens zog 
wie jedes Jahr viele Schaulustige 
an, der Lampionumzug kündigte 
traditionell den Advent an, der mit 
Glockengeläut, dem Erstrahlen der 
Herrnhuter Sterne am Kirchturm und 
der Kerzen auf dem Schwimmbogen 
beginnen sollte. Allerdings: auf das 
Geläut wartete man diesmal vergeb-
lich. Als dann die Sterne erstrahlten, 
war es für einen Moment still – und 
mit dem Erleuchten des Schwimm-
bogens brandete Applaus auf. Der 
kleine „Stilbruch“ tat dem Ganzen 
keinen Abbruch, denn die Magie des 

Maler- & Lackierermeister

Stände, tranken heißen Punsch und 
versuchten, mit kalten Fingern Geld 
für Crêpes herauszufischen. Vom 
Grillstand zog der Duft gebratener 
Würstchen bis hinein zu meinem 
Baum und ich musste mich sehr 
beherrschen, nicht aus Versehen vor 
Hunger zu klirren. Drinnen jedoch 
begann das eigentliche Spektakel: 
Ich konnte durch eine Lücke im 
Zweigwerk sehen, wie die Schau-
spieler hinter dem Vorhang herum-
huschten – mal mit Krone, mal mit 
den Zalando-Paketen der kaufsüch-
tigen Schwester der Prinzessin, doch 
immer mit einem Gesichtsausdruck, 
der irgendwo zwischen Begeisterung 
und Panik lag. Das Märchen vom 
wahren Wert war eine fantasievolle 
Mischung aus der Salzprinzessin 
und dem Film Alles steht Kopf, und 
manchmal wirkte es, als hätten die 
Schauspieler selbst kleine Gefühls-
figuren im Kopf, die gleichzeitig 
aufgeregt, überdreht und vor allem 
stolz waren.
Sobald das Theaterstück endete und 
das Publikum kurz durchatmete, 
bebte plötzlich das Erdgeschoss. 
Unsere Schulband legte los – laut, 
rhythmisch, mitreißend. Die Bässe 
wanderten durch den Boden bis zu 
meinem Baum hinauf und ließen 
mich leicht mitschwingen. Die 
Band spielte mit einer Energie, die 
das ganze Haus füllte. Manchmal 
hörte ich jemanden sagen: „Das 
ist wie ein kleines Konzert mitten 
in der Schule!“ Und ich musste 
zustimmen.
Doch ohne die Acht- und Neunt- 
klässler aus dem Wahlbereich Spot 
and Sound wäre das alles nicht mög-

Radeburg

Im Schatten der Tannenzweige – 
die geheimen Beobachtungen einer Weihnachtsgurke

Ich bin eine Gurke. Ja, wirklich: 
eine glitzernde, glasige Weihnachts-
gurke, die jedes Jahr aufs Neue im 
Schulhaus versteckt wird. Während 
andere Kugeln stolz und gut sichtbar 
an den Ästen hängen, verschwinde 
ich tief zwischen den Tannenzwei-
gen – so gut, dass man mich lange 
suchen muss. Manche nennen mich 
sogar “den geheimen Star” unter 
dem Weihnachtsschmuck. Ich sage 
dazu nichts. Ich hänge einfach und 
genieße meine Rolle.
Dieses Jahr begann mein Abenteuer, 
als ich in der Woche vom Buß- und 
Bettag vorsichtig aus der großen, 
raschelnden Weihnachtskiste geholt 
wurde. Das Dekorationsteam der 

Zilleschule pustete den Staub des 
letzten Jahres von mir, polierte und 
drehte mich im Licht, ehe es mir den 
perfekten Platz in einem der dich-
testen Tannenbäume grub. „Dieses 
Jahr findet dich niemand.“ Ich 
grinste innerlich. Genau diesen Satz 
höre ich jedes Mal – und trotzdem 
erwischt mich am Ende irgendein 
findiger Schüler.
Als ich meinen Platz eingenom-
men hatte, konnte ich wunderbar 
beobachten, wie die Schule sich 
verwandelte. Die eine Hälfte der 
Zehntklässler wirbelte mit Schleifen, 
Papiersternen und Fenstermalstiften 
durch das Haus, während die andere 
Hälfte mit unserem Chor nach Sayda 
fuhr. Von meinem Baum aus hörte 
ich nur Bruchstücke – der Kunstkurs 
hämmerte den Thron fürs Theater-
stück zusammen, ein anderer klagte 
über „schon wieder Tannennadeln 
in der Socke“, und irgendwo schep-
perte ein Karton voller Christbaum-
kugeln. Es roch nach Bastelkleber, 
nach frischem Holz und ein bisschen 
nach Aufregung.
Mit dem 01. Dezember begann die 
Weihnachtsprojektwoche und unser 
Schulhof war kaum wiederzuer-
kennen. Am 03. und 04. Dezember 
drängten sich die Menschen an die 

Zwischen Herrnhuter Sternen und Schwimmbogen: 
Bärnsdorfer Weihnachtsmarkt-Atmosphäre

Letzte Begegnungen, Gespräche und Austausch vor dem Jahreswechsel in gemütlichem Ambiente

lich gewesen. Sie prüften Mikro-
fone, verkabelten Nebelmaschinen, 
richteten Scheinwerfer aus und 
murmelten technische Befehle, 
als wären sie Teil eines geheimen 
Einsatzkommandos. Ich bewunderte 
sie sehr – während sich der große 
Applaus auf die Bühne richtete, 
sorgten sie im Hintergrund dafür, 
dass alles überhaupt funktionierte.
Gegen 19:00 Uhr wurde es langsam 
still im Schulhaus, doch der Hauch 
einer Melodie erreichte mich trotz-
dem über Gassen und Straßen durch 
ein offengelassenes Fenster neben 
meinen Baum. Als der Chor schließ-
lich in der Kirche sang, konnte ich es 
zwar nicht sehen – aber ich konnte 
es fühlen. Der Gesang hallte durchs 
Kirchgemäuer und schwebte über 
die Dächer der Stadt. Oh, was für 
Töne! Manche Stimmen sanft wie 
Schneeflocken, andere kräftig wie 
ein Wintersturm, die mir ein fast 
schon tänzerisches Mitschwingen 
abverlangten – so sehr, dass ich auf-
passen musste, nicht zu baumeln und 
mich zu verraten. Schließlich wollte 
ich nicht, dass jemand mich zufällig 
findet! Traditionelle deutsche Lieder 
wechselten zu modernen Arrange-
ments und englischen Melodien und 
obwohl der Chor weit weg stand, 
fühlte es sich an, als würde die ganze 
Schule mitatmen. 
Als alles vorbei war – das Theater, 
der Chor, der Markt – hing ich 
wieder still zwischen den Zweigen. 
Doch in mir funkelte etwas, das nicht 
einmal der schönste Christbaum-
schmuck übertreffen konnte: das 
Gefühl, Teil eines großen Ganzen 
gewesen zu sein.
Noch bin ich unentdeckt. Aber 
irgendwann, ganz sicher, wird 
jemand die richtige Bewegung 
machen, den richtigen Zweig zur 

Zilleschüler in der Rolle von 
Freude, Angst, Ekel und Wut. 

Ein Happy End als Schlussbild: Die Salzprinzessin als Thronfolgerin.

Die Gesänge des Zillechors hallen durch die Kirchgemäuer. Alle Klas-
senstufen sind im Zillechor vertreten – und ein jeder fühlt sich wohl! 

Seite schieben, im richtigen Moment 
den Kopf heben. Und dann werde ich 
endlich gefunden werden. Bis dahin 
lausche ich, leuchte ich – und warte 
weiter auf meinen großen Moment, 
in dem ich ebenso strahlen kann wie 
unsere Zilleschüler in der vergange-
nen Woche.
 

Eindrücke vom Zillemarkt 

Beschwingt von einem unterhalt-
samen Theaterstück, flanierten 
die Besucher der Zilleschule im 
Anschluss über den schulinternen 
Weihnachtsmarkt. Der Wahlbereich 
„Zillemarkt“ hatte sich wieder mäch-
tig ins Zeug gelegt und verwöhnte 
alle Hungrigen mit Leckereien. Köst-

liche Schokoäpfel spendete das Rol-
lende Gastmahl. Original ungarische 
Langos genauso schmackhaft wie 
vom Weihnachtsmarkt wurden von 
Gabor Gyöngyösi gesponsort und 
von seiner lieben Helferin Bianka 
und ihren Wichteln zubereitet.
Unter Anleitung von Frau Klotsche 
backten, bastelten und dekorierten 
die Schülerinnen und Schüler die 
Weihnachtsmarktstände im Vorfeld. 
Liebevoll gestaltete Weihnachtsprä-
sente konnten erworben werden und 
ergänzen nun den Gabentisch. Viele 
ehemalige Schülerinnen und Schüler 
nutzten die Gelegenheit, „ihrer“ 
Schule einen Besuch abzustatten.

Nicole Truxa

Wintermärchen-Ambientes über-
strahlt alles und erfüllt die Herzen 
aller, die extra für diesen Moment 
herbeigeströmt sind.

Und was war nun mit den Glocken? 
Nun ja, da hat die Abstimmung 
nicht funktioniert. Wir werden 
gelegentlich daran erinnert, dass 
wir alle Menschen sind und Fehler 
machen. Ein Spruch dazu gefiel mir 
besonders, der die Ereignisse dieses 
Jahres so herzlich einschloss: „Das 
nächste Mal läutet dafür eine mehr!“ 
Ich glaube, dem muss man nichts 
hinzufügen.

Da wegen der Baumaßnahmen auch 
das Kirchenkonzert ausfiel, war der 
Markt in diesem Jahr ein bisschen 
anders, aber der Stimmung gab das 
keinen Abbruch: herzlich, gemüt-
lich, vertraut. Der Weihnachtsmarkt 
Bärnsdorf hat eben seinen ganz 
eigenen, unvergleichlichen Zauber.

Klaus Kroemke
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Volkersdorf

KiTa „Villa Regenbogen“ weiht „Spielhaus“ ein 
Im Rahmen des diesjährigen „Kleinen Weihnachtsmarktes“ wurde am Mittwoch, dem 26. November,  

in der KiTa „Villa Regenbogen“ in Volkersdorf das neue Spielhaus eingeweiht. 
Der kleine Fachwerkbau, den Rico Sachse und seine Mitarbeiter während des Heinrich-Zille-Hof-  

und Scheunenfest errichtet hatten, wurde Ende Oktober an die Villa Regenbogen übergeben  
und danach von Matthias Lange in eine nutzbare Form gebracht.

Die Kinder hatten Eltern und Groß-
eltern eingeladen und das zurücklie-
gende Jahr besungen. Anschließend 
ließen sie bei Kuchen, Bratwurst, 
Kaffee und anderen heißen Getränken 
das Jahr Revue passieren. Dabei war 
das Jahr für die KiTa kein leichtes, 
denn sie war das gesamte Jahr über 
eine Baustelle. Während des laufen-
den Betriebs wurde die Heizungs-
anlage von Öl auf Gas umgestellt 
und eine Solaranlage auf dem Dach 
installiert. Zahlreiche Gewerke arbei-
teten zeitgleich am und im Gebäude. 
Für das Team bedeutete das, Kinder 
konsequent von Baustellenbereichen 
fernzuhalten und ständig auf neue 
Situationen reagieren zu müssen.
Für die Bauarbeiten musste der 
gesamte Keller ausgeräumt werden 
– einschließlich der alten Heizungs-
anlage und des Lagers. Dabei stießen 
die Erzieherinnen auf zahlreiche 
historische Gegenstände aus der 
Geschichte der Einrichtung und ihrer 
Träger. Die Villa war bis Anfang 
der 90er Jahre Außenstelle der 
„Johannes-R.-Becher-Oberschule“ 
Berbisdorf gewesen.
Manuela Schauer, die Leiterin der 
KiTa, berichtet, dass mal der Strom 
abgeschaltet, mal das Wasser abge-
stellt werden musste, oftmals ganz 
kurzfristig. Trotz aller Herausforde-
rungen lobte sie die vertrauens- und 
rücksichtsvolle Zusammenarbeit mit 
den Handwerkern.
Der Alltag sei in dieser Zeit schwer 
planbar gewesen, so Manuela 
Schauer. Spontanität, Ruhe und 
Teamarbeit seien notwendig gewe-
sen, um den Kindern dennoch einen 
stabilen Tag zu ermöglichen.
Besonders hervor-
gehoben wird die 
Unterstützung durch 
die Eltern, ohne die 
viele organisatori-
sche Abläufe nicht 
möglich gewesen 
wären.
Angesprochen auf 
die große Begei-
sterung von Eltern 
und Großeltern für 
solche Feste, sagte 
die Leiterin: „Es 
gehört für uns dazu, 
ein gutes Ange-
bot zu machen, zu 
zeigen,welche päd-
agogischen Aktivi-
täten im Jahr bei uns 
statt finden. Auch 
wenn wir unsere 
Arbe i t  mi t  v ie l 
Herzblut tätigen, 
bringt uns dies auch 
an unsere Grenzen. 
Wenn  das  E ine 
beendet ist, begin-
nen wir manchmal 
schon mit den Vor-
bereitungen für das 
Nächste. Das darf 
nicht zulasten unse-
rer pädagogischen 
Arbeit gehen.“

Oft erwähnt wurde im Statement 
vor den Eltern Hausmeister Matt-
hias Lange, der es sich auch nicht 
nehmen ließ, zu dem kleinen Fest 
Bratwürste auf den Grill zu legen. 
Matthias Lange ist Hausmeister für 
die städtischen Kindertagesstätten 
und die anderen städtischen Einrich-
tungen - Rathaus, Bauamt, Museum, 
Bibliothek. Aber in den KiTas 
ist er am liebsten. "Da ist immer 
was los," lächelte er und drehte 
dabei die Würste um. Er übernahm 
wesentliche Arbeiten am neuen 
Spielhaus und berichtete in ganz 
bescheidener Art, dass das Holz für 
die Verkleidung Recyclingmaterial 
ist. Es stammt aus der ehemaligen 
Turnhalle der Zilleschule, wurde 
nicht verfeuert, sondern gesichert. 
Einen Teil konnte er für ein "Spiel-
haus" in der KiTa Großdittmanns-
dorf verwenden, einen Teil nun hier. 
Aus dem Fachwerkgrundgerüst, das 
Zimmermann Rico Sachse aufge-
baut hatte, schuf Lange ein nutzbares 
Häuschen: Bretter zusägen, Flächen 
bearbeiten, Schindeln anbringen.
Die Schindeln mussten gekauft 
werden. Die Finanzierung dafür 
erfolgte aus einem Haushaltsposten 
der Stadt. Magdalena Steinborn, 
Sachbearbeiterin für KiTas, Schu-
len und Soziales erklärte bei der 
Stadtverwaltung Radeburg erklärte 
auf Nachfrage, dass es einen Haus-
haltposten für die Unterhaltung und 
Ausstattung der Kindereinrichtun-
gen gibt. „Da in diesem Jahr keine 
größeren Positionen für Reparaturen 
anfielen und unser Hausmeister 
vieles selbst macht, stand das Geld 
dafür zur Verfügung.“ Es waren 

Die Kinder singen einen kleinen „Rechenschaftsbericht“ über das zurückliegende Jahr mit seinen vier Jahres-
zeiten und schließen natürlich mit Weihnachtsliedern

KiTa-Leiterin Manuela Schauer hilft (Frieda Kapp-
ler) beim Durchschneiden des Bandes zur Nutzungs-
freigabe des „Spielhauses“- Christiane Braunisch 
(links) & Romy Judex (rechts)

also keine besonderen finanziellen 
Umschichtungen nötig.
Mit dem „Weihnachtsmarkt“ und 
der Einweihung geht für die KiTa 
ein ereignisreiches Jahr voller posi-
tiver Eindrücke, Improvisation und 
Herausforderungen zu Ende. Das 
fertige Häuschen ist für das Team 
ein sichtbares Zeichen dafür, dass 
sich der Einsatz gelohnt hat und die 
Kinder nun einen neuen Ort zum 
Spielen haben.

KR
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Radeburg

Nachruf auf Kantor Wilfried Börner 
(1936–2025)

Mit größtem Respekt blickt Rade-
burg auf das Leben und Wirken von 
Kantor Wilfried Börner zurück, der 
über fast vier Jahrzehnte die musi-
kalische Seele der Kirchgemeinden 
Radeburg und Rödern prägte, aber 
auch weit über seine Wirkungsstät-
ten hinaus bekannt und geschätzt 
war. Vom 22. Oktober 1961 bis zu 
seinem Ruhestand am 31. August 
1999 war er unermüdlich im Einsatz, 
um mit den Mitteln seiner Musik die 
christliche Botschaft von Frieden 
und Nächstenliebe in die Welt zu 
tragen.
Wilfried Börner leitete mit großem 
persönlichem Einsatz die Kurrende, 
den Kirchenchor und den Flöten-
kreis, unterrichtete Kinder in der 
Christenlehre und prägte so das 
religiöse und musikalische Leben in 
unserer Stadt nachhaltig. Zu seinen 
besonderen Verdiensten gehörten 
größere Aufführungen wie Teile 
der Matthäuspassion von Johann 
Sebastian Bach sowie das Oratorium 
„Der Messias“ von Georg Friedrich 
Händel, die er in Zusammenarbeit 
mit umliegenden Kirchenchören 
einem breiten Publikum auch außer-
halb der Kirchen nahebrachte.
Aber insbesondere in der Christli-
chen Gemeinde war Wilfried Börner 
überall zu finden, wo musiziert 
wurde – am Flügel, am Spinett 
oder an der Orgel. Vielen sind die 
Hausmusik-Abende im Gemeinde-
saal noch in lebendiger Erinnerung.
Pfarrer i.R. Frank Seifert würdigt ihn 
als einen „hervorragenden Meister 
des Orgelspiels“, dessen barockes 
Spinettspiel im Gottesdienst beson-
ders beeindruckte. Sein Amtsbruder 
Pfarrer Stempel aus Ebersbach 
bezeichnete Börner sogar als den 
„besten Organisten im ganzen Kir-
chenkreis Großenhain“. Frank Sei-

Sein Leitspruch: 
„Ich will singen von der 

Gnade des Herrn  
ewiglich und seine Wahrheit 

mit meinem 
Munde verkündigen 

für und für.“ Ps. 89,2

fert schloss mit den Worten: „Er 
war kein Künstler, der sich selbst 
öffentlich profilieren wollte, sondern 
einer, der Musik aus Freude und zur 
Ehre Gottes machte.“
Auch nach seinem Ruhestand 
blieb er der Musik eng verbunden. 
In Großdittmannsdorf, wo er mit 
seiner zweiten Ehefrau lebte, lei-
tete er weiter den Flötenkreis und 
umrahmte zahlreiche Veranstal-
tungen mit seinem Spiel. Selbst 

als sein Sehvermögen nachließ, 
spielte er weiterhin auswendig – so 
auch bei der Orgelweihe 2019. Die 
Jehmlich-Orgel, 1881 erbaut und seit 
1961 sein „Herzensintrument“, war 
durch Krieg, Witterungsschäden und 
Notreparaturen in einem schlechten 
Zustand. Für über 100.000 E wurde 
die Orgel grundhaft saniert, darunter 
fast die Hälfte kam aus Spenden von 
Bürgern, Firmen und Einrichtungen 
der Region. Es wurde ihm ermög-
licht, im Rahmen der Orgelweile 
noch einmal die Manuale, Regi-
ster und Pedale zu bedienen und 
gemeinsam mit den Anwesenden 
dem Klang zu lauschen, der aus 
der Dreieinigkeit aus klassischem 
Musikstück, perfektem Orgelbau-
Handwerk und seiner meisterhaften 
Interpretation entsprang – für alle 
damals anwesenden sicher ein 
berührender, ein unvergesslicher 
Moment. Radeburg wird ihn in 
bester Erinnerung behalten.

Klaus Kroemke, 
nach Informationen von 

Eva-Maria und Albrecht Frenzel, 
Gemeindebrief Dezember der 

Kirchgemeinde Radeburg

Pfarrer Kecke und Kantor i.R. Wilfried Börner zur Einweihung der 
restaurierten Orgel 2019. Hier spielte er das Vorspiel zum Choral 
„Großer Gott wir loben dich“ auswendig, denn er konnte die Noten 
nicht mehr erkennen. 
Eine Aufzeichnung ist bei Youtube zu hören.
https://youtu.be/lte2CFCCblQ

Leserzuschrift

Weihnachtmarkt-Baum wurde 
von René Eilke gespendet

Auf Seite 7 des RAZ vom 21.11.2025 
unter der Rubrik „Weihnachten 
2025“ steht geschrieben, dass der 
diesjährige Weihnachtsbaum vom 
städtischen Grundstück hinter 
der Bibliothek stamme, dies ist 
nicht richtig. Der Weihnachtsbaum 
stammt zwar vom Grundstück hinter 
der Bibliothek, aber diese ist ein-
gemietet. Grundstückseigentümer 
ist die Domizil eGbR, Grundstück 
Zugang über Markt 5, gespendet 

wurde der Baum von Herrn René 
Eilke. 

Susann Brandt, 
Domizil Immobilienverwaltung 

GmbH

Die Redaktion dankt für den Hinweis 
und um so mehr natürlich René Eilke 
für die Spende. Die ganze Stadt freut 
sich, in der Weihnachtszeit so einen 
schönen Baum auf dem Markt zu 
haben. 

Am Samstagvormittag des 22. No- 
vember nutzte die Jugendfeuerwehr 
Berbisdorf das beste Herbstwetter, 
um einen tatkräftigen Arbeitseinsatz 
im Schlosspark durchzuführen. Mit 
viel Energie und großer Motivation 
widmeten sich die jungen Feu-
erwehrleute dem Graben, dessen 
Ufersäume im südlichen Bereich 
freigeschnitten wurden.
Unter Anleitung von Falk Pfützner 
vom Bauhof und des amtierenden 
Jugendwartes Thilo Klemz griffen 
die Jugendlichen zu Astscheren und 
Sägen, um das Gelände von über-
wucherndem Bewuchs zu befreien. 
So wurde nicht nur die Pflege 
des historischen Parks unterstützt, 

Jugendfeuerwehr Berbisdorf

Arbeitseinsatz im Schlosspark

sondern auch ein Stück praktischer 
Naturschutz geleistet.

Apropos: Wer auf der Suche nach 
einer praktischen, gewinnbringen-
den und vielseitigen Freizeitbe-
schäftigung ist, kann gerne einmal 
vorbeischauen. Jeden zweiten Frei-
tag treffen sich die Jugendabteilung 
(17:00 Uhr) sowie die Einsatzab-
teilung (19:30 Uhr) zum Dienst im 
Gerätehaus. Jedes Talent ist herzlich 
willkommen. Auch der Förderverein 
freut sich über neue Mitglieder. Für 
unser aller Miteinander.

Thilo Klemz
amt. Jugendwart FF Berbisdorf

Und es ward Licht: Die Jugendfeuerwehr Berbisdorf präsentiert stolz 
ihre Leistung – im Bild mit Falk Pfützner (Bauhof) und Thilo Klemz 
(ganz rechts, amt. Jugendwart).“

Von den Gemeinden Radeburg und 
Rödern gespendete Kranz am Grab 
von Wilfried Börner

Diesem Anzeiger liegen Flyer 
der Firma „Sven Vogel – Freie Werkstatt“ bei.
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Wir gehen den letzten Weg 
mit Ihnen gemeinsam.

Herr Arnold berät Sie in Radeburg zu Vorsorge und Bestattung.Uw
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Apothekenbereitschaftsdienst
12.12. Mohren-Apotheke Großenhain	 Tel.: 03522/51170
13.12. Spitzgrund Apotheke Coswig	 Tel.: 03523/62762
14.12. Löwen-Apotheke Großenhain	 Tel.: 03522/502481
15.12. Neue Apotheke Coswig	 Tel.: 03523/60236
16.12. Stadtwald-Apotheke Meißen-Triebischtal	 Tel.: 03521/45000
17.12. Neue Apotheke Coswig	 Tel.: 03523/60236
18.12. Stadt-Apotheke Großenhain	 Tel.: 03522/51560
19.12. Rathaus-Apotheke Weinböhla	 Tel.: 035243/32832
20.12. Kronen Apotheke Coswig	 Tel.: 03523/75234
21.12. Apotheke am Kupferberg Großenhain	  Tel.: 03522/310020
22.12. Regenbogen-Apotheke Meißen	 Tel.: 03521/405995
23.12. Sonnen-Apotheke Meißen	 Tel.: 03521/732008
24.12. Adler Apotheke Radebeul	 Tel.: 0351/8309778
25.12. Apotheke Radebeul West	 Tel.: 0351/8361478
26.12. Hirsch Apotheke Moritzburg	 Tel.: 035207/81911
27.12. Stadt Apotheke Radebeul	 Tel.: 0351/8304168
28.12. Triebischtal-Apotheke Meißen	 Tel.: 03521/452631
29.12. Apotheke an der Elbe Radebeul	 Tel.: 0351/837390
30.12. Hahnemann-Apotheke Meißen	 Tel.: 03521/453385
31.12. Löwen-Apotheke Radeburg	Tel.: 035208/80429 o. 0800/8042900
01.01. Moritz-Apotheke Meißen	 Tel.: 03521/738648
02.01. Löwen-Apotheke Radeburg	 Tel.: 035208/80429 o. 0800/8042900
03.01. Rathaus-Apotheke Coswig	 Tel.: 03523/75508
04.01. Stadt Apotheke Radebeul	 Tel.: 0351/8304168
05.01. Alte Apotheke Weinböhla	 Tel.: 035243/32213 o. 035243/32030
06.01. Elbtal-Apotheke Meißen (im Elbe-Center)	 Tel.: 03521/72030
07.01. Apo. am Kupferberg Großenhain	 Tel.: 03522/310020
08.01. Spitzgrund Apotheke Coswig	 Tel.: 03523/62762
09.01. Mohren-Apotheke Großenhain	 Tel.: 03522/51170
10.01. Stadtwald-Apotheke Meißen-Triebischtal	 Tel.: 03521/45000
11.01. Neue Apotheke Caoswig	 Tel.: 03523/60236
12.01. Löwen-Apotheke Großenhain	 Tel.: 03522/502481
13.01. Rathaus-Apotheke Weinböhla	 Tel.: 035243/32832
14.01. Kronen Apotheke Coswig	 Tel.: 03523/75234
15.01. Stadt-Apotheke Großenhain	 Tel.: 03522/51560
16.01. Regenbogen-Apotheke Meißen	 Tel.: 03521/405995
17.01. Sonnen-Apotheke Meißen	 Tel.: 03521/732008
18.01. Rathaus-Apotheke Weinböhla	 Tel.: 035243/32832
19.01. Markt-Apotheke Meißen	 Tel.: 03521/459051
20.01. Stadt Apotheke Radebeul	 Tel.: 0351/8304168
21.01. Triebischtal-Apotheke Meißen	 Tel.: 03521/452631
22.01. Apotheke an der Elbe Radebeul	 Tel.: 0351/837390

Ärztliche Notdienste
Rettungsstelle Dresden:

Die Vermittlung des kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienstes erfolgt über die
Tel.-Nr. 116117
Bereitschaftszeiten:
Mo, Di, Do: 	  
 	 19 – 07 Uhr
& Fr.: 	 13 – 07 Uhr
Sa., So.& Feiertag:  
 	 07 – 07 Uhr

www.116117info.de/html

Wir wünschen unseren Patienten, Gästen und
deren Angehörigen ein besinnliches

ASB-Pflegezentrum „Zum Moritz“ Radeburg
Schulstr. 5 | Tel.: 035208 810 33

ASB-Tagespflege Radeburg
Radeberger Str. 4 | Tel.: 035208 299 961

und ein gesundes neues Jahr!

Starten Sie das neue Jahr bei uns:  als Mitarbeiter,  Patient
oder Tagespflege-Gast!  Wir freuen uns auf Sie!
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Bürgerschaftliches Engagement

Eineinhalb Jahre „WiR – Wir in Radeburg“: 
Was geschafft ist – und was noch offen bleibt 

In den nächsten Ausgaben werden wir unsere Stadt- und Gemeinderatsfraktionen besuchen, 
um mit ihnen über ihre Ziele und Anliegen ins Gespräch zu kommen.  Klaus Kroemke besuchte am 
Montag, dem 17. November als erstes „Wir in Radeburg“ bei ihrem Treff in der „Partyschmiede“.  

Die dem Durchschnittsalter nach jüngste Stadtratsfraktion ist im Alltag der kommunalen 
Parlamentsarbeit angekommen. Wie verträgt sich das mit den großen Zielen aus dem Wahlprogramm? 

Das Arbeitspensum reicht von Wohnungsbau und Spielplätzen über Kita-Gebühren und  
Feuerwehrgerätehaus bis hin zur Debatte um Soda-Brücke und 380-kV-Leitung. 

Für den Wohnungsbau 
nach Freital

Der Abend beginnt mit einem 
Bericht über Freital. Dort haben 
Vertreter der Radeburger Woh-
nungsgesellschaft (RWG) und 
des Stadtrates ein Wohngebiet mit 
sozialem Wohnungsbau besichtigt. 
Susann Wittke sitzt als Stadträtin im 
Aufsichtsrat der RWG. Für Rade-
burg geht es um Möglichkeiten für 
sozialen Wohnungsbau in Radeburg. 
Schon in diesen ersten Minuten ist 
klar: das Thema Wohnraum ist für 
„WiR“ nicht nur Wahlprogramm, 
sondern zur konkreten Aufgabe 
geworden. 

„Im Wahlprogramm steht der Satz: 
„bezahlbaren Wohnraum für alle 
schaffen“ – Wie passt das zu Neu-
vermietungen mit 13 bis 14 Euro pro 
Quadratmeter in Radeburg? frage ich 
in die Runde. „Was ihr hier geschrie-
ben habt, find ich gut – aber es muss 
eben auch gemacht werden.“. 

Die Antwort fällt differenziert aus: 
Die städtischen Wohnungen haben 
nach wie vor humane Mietpreise 
um die 9 Euro,“ wissen die Stadt-
räte sicher. Es entspinnt sich eine 
Diskussion, in der klar wird, dass 
höhere Mietpreise sich auch aus 
höheren Standards ergeben. Ich 
werfe ein, dass die Geschäftsführerin 
der RWG mir gegenüber bestätigt 
hat, dass die privat angebotenen 
Neubauwohnungen nicht überteuert 
sind. „Klar. Behindertengerecht, 
neueste Energiestandards, Fahrstuhl, 
dann ist man bei den Preisen,“ findet 
auch Roberto Berndt.  Susann Wittke 
verweist auf laufende Bemühungen: 
„Die Radeburger Wohnungsge-
sellschaft ist tatsächlich dran in 
einem günstigeren Preissegment zu 
investieren und auch Frau Ritter hat 
das gut auf dem Schirm.“ Schnell 
ist aber auch klar: die aktuell geneh-
migungsfähigen Bau- und Ausstat-
tungsstandards würden dazu führen, 
dass man am Ende preislich „in der 
gleichen Kategorie rauskommt“ 
wie private Anbieter. Genau das, so 
eine wiederkehrende Botschaft des 
Abends auch bei anderen Themen, 
begrenze den Handlungsspielraum 
der lokalen Akteure. 

Wie WiR arbeitet:  
Kleine Runde, offenes Netzwerk

„WiR in Radeburg“ ist keine 
geschlossene Veranstaltung. Etwa 20 
bis 25 Personen gehören zur erwei-
terten Gruppe um die vier Stadträte. 
Zu den Treffen kommen meist um 
die zehn Personen. Susann Wittke 
beschreibt die Arbeitsweise so: „Wir 
treffen uns einmal im Monat, vor 
der Stadtratssitzung – wir möch-
ten ja auch nichts über die Köpfe 
unserer Gemeinschaft entscheiden.“ 
Neue Gesichter sind ausdrücklich 
erwünscht. „Wir sind offen, wenn 
jemand sagt, er möchte gern dabei 
sein – wir würden keinen weg-
schicken“, sagt Roberto Berndt. Die 
Runde versteht sich als Bindeglied 
zwischen Stadtrat und Bürgerschaft, 
weniger als klassische Parteifrak-
tion. Öffentlichkeitsarbeit – Website, 
Instagram, Infos – ist im Moment im 
Aufbau, nachdem Zuständigkeiten 
neu sortiert werden mussten. 

Vereine, Ehrenamt und Dilemma 
in Volkersdorf:  

Zuhören, Vernetzen, Helfen 

Ein großer Block des Gesprächs 
dreht sich um Vereine – von Box-
club über Ortsfeuerwehren bis zur 
Zappelbude und auch den RCC 
hatte WiR schon am Tisch. Die 
Wählervereinigung legt Wert darauf, 
niemanden zu vergessen. „Wir haben 
das auch im Stadtrat vertreten, dass 
wir sehr gerecht sein wollen für 
alle Vereine,“ sagt Susann Wittke. 
„Also nur, weil jetzt zum Beispiel 
der Faschingsverein immer wieder 
Schlagzeilen macht, wollen wir 
auch den kleinen Angelverein nicht 
vergessen. Wenn der jetzt Sorgen 
hätte, dürfte der genauso kommen.“ 
Da im Wahlprogramm der RCC 
explizit genannt wurde, dazu sagte 
Roberto Berndt: „Der RCC hat uns 
klar gesagt, dass er autark ist und 
dass er da jetzt keine Probleme hat, 
dass durch die lange Erfahrung alles 
gut händelbar ist und die Zusam-
menarbeit auf allen Ebenen klappt. 
Hannah-Marie Ritter, die auch im 
Vorstand des RCC sitzt, bestätigt 
die Einschätzung. Dass nicht alle 
die gleichen Voraussetzungen haben, 
zeigt das Beispiel Volkersdorf: Es 

gibt keine öffentlichen Räume, 
vieles läuft in privaten Wohnungen 
oder in Scheunen ab. Es gibt auch 
keine Objekte, die der Stadt gehören 
und die man umwidmen könnte. 
Trotzdem will man den Mein Vol-
kersdorf e.V. bei seinen Aktivitäten 
nach Kräften unterstützen. „Ja, 
ich glaube, das Gute an dem Tref-
fen mit den Volkersdorfern,“ sagt 
Hannah-Marie Ritter, „war, dass wir 
mit unserer Netzwerkarbeit helfen 
konnten. Da wir die Kontakte mit 
den anderen Vereinen haben, können 
wir den gegenseitigen Wissensaus-
tausch fördern. Der eine weiß, wo 
man Hilfe für bestimmte Sachen 
kriegen kann. Dass wird jetzt nicht 
alles regeln können, ist klar, aber der 
eine Verein weiß: dort gibt es einen 
Fördertopf, wendet euch mal an die 
und die. Also dieses Treffen war so 
fürs Netzwerken schon mal gut.“
 

Eigenes Plus: Spielplätze und  
Meißner Berg als Vorzeigeprojekt 

Auf die Frage, ob es ein Projekt 
gibt, das man sich als „WIR-Erfolg“ 
auf die Fahne schreiben würde, 
kommt die Antwort ohne lange 
Pause: die Spielplätze, insbesondere 
am Meißner Berg. Die Stadträte 
berichten: „Wir haben den Punkt 
Spielplätze vorangetrieben – da 
wurde eine Prüfung gemacht, gerade 
auf dem Meißner Berg.“ Es entstand 
eine Arbeitsgruppe, bei der sich 
besonders Sebastian Oehling, kein 
Stadtrat, aber Mitglied der Wähler-
vereinigung, eingebracht hat. Sie 
hat erste Veränderungen angestoßen. 
Für WIR ist sie ein Beispiel dafür, 
wie aus Bürgerhinweisen, Mitarbeit 
bei WiR und Stadtratsarbeit ein 
sichtbarer Prozess werden kann – 
auch wenn er, wie fast alles in der 
Kommunalpolitik, manchmal länger 
dauert als vielen lieb ist. 

Stadtbild und Markt:  
Grün ja, aber mit Augenmaß 

Das Thema Stadtgrün auf dem 
Marktplatz ist in Radeburg emotio-
nal aufgeladen. Viele Bürger wün-
schen sich mehr Bäume und Ver-
schattung. Viele nennen es „einen 
toten Steinplatz“ und sehen die 
Rolle als Platz für die „Marktüberda-
chung“ zu Fasching als Verhängnis, 
andere meinen, dass die Bäume 
ja nicht so groß sein müssen, dass 
sie nicht unter das „Dach“ passen 
würden. Auch damit hat sich WiR 
befasst und festgestellt: „Fachlich ist 
das komplizierter, als es klingt. Das 
Marktplatz-Zelt ist für die meisten 
Bäume Gift – eine Woche darunter 
halten viele einfach nicht aus“, 
erklärt Susann Wittke und verweist 
auf Fachleute, die dazu befragt 
worden sind. Elisabeth Krause 
beschreibt, dass es problematisch 
werden kann, wenn beim Zeltabbau 
die Bäume plötzlich extremer Kälte 
ausgesetzt werden. Stattdessen denkt 
man über alternative Lösungen nach. 
„An Laternen und Brunnen sollen 
Edelstahlkonstruktionen begrünt 

Gesprächsrunde mit der WiR-Wählergemeinschaft

Rassekaninchenzuchtverein S431 Radeburg u.U. e.V.

Wir wünschen allen Mitgliedern, 
Freunden und Unterstützern des 
Vereins ein ruhiges, besinnliches 
Weihnachtsfest und einen tollen 
Jahreswechsel. Alles erdenklich 
Gute für das kommende Jahr, 
vor allem Gesundheit und gute 
Zuchterfolge.

Hiermit laden wir unsere Mit-
glieder zur Jahreshauptversamm-
lung ein, die am Freitag, den 
27.02.2026 um 19:00 Uhr im 
Hirsch zu Radeburg stattfindet. 
Weitere Informationen sind im 
neu gestalteten Schaukasten auf 
dem Markt zu finden.

Im Vordergrund unserer Vereinsar-
beit steht der Spaß an der Rasseka-
ninchenzucht, das Vermitteln von 
Wissen darüber und der Austausch 
von Erfahrungen. Dabei werden 
Züchterfreundschaften gepflegt 
und die über 100-jährige Tradition 
unseres Vereins weitergeführt.
Gern wecken wir Ihr Interesse 
an der Rassekaninchenzucht 
und würden uns freuen, Sie 
als neues Mitglied in unseren 
Reihen begrüßen zu können. 
Interessenten können sich beim 
Vorsitzenden, Thomas Ley, unter 
0173 916 33 66 melden.

Der Vorstand

Fortsetzung auf Seite 7
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GESUNDHEIT DURCH BEWEGUNG

werden – das ist alles schon in 
Planung“, ergänzt Susann Wittke. 
Mobile Kübel, Begrünung auf 
Rädern, Kooperationen mit Kultur- 
und Heimatverein – im Gespräch 
taucht eine ganze Palette von Ideen 
auf. Klar ist: Man will das Stadtbild 
aufwerten, ohne die knappen Mittel 
der Stadt zu überfordern. 

Ratskeller und Problemimmobilien: 
Druck auf Eigentümer 

Der Ratskeller ist ein Dauerthema: 
baulich problematisch, städtebaulich 
ein aktuell nicht sichtbares Wahrzei-
chen, emotional aufgeladen. Derzeit 
läuft die Ersatzvornahme, da die 
Eigentümerin nicht bereit ist, ihren 
Pflichten nachzukommen. Auch in 
Bezug auf andere problematische 
Objekte im Stadtbild will man Druck 
machen. Zustände nicht einfach 
hinnehmen, auch wenn die Stadt 
rechtlich und finanziell bei Privatob-
jekten nicht selbst eingreifen kann. 

Kita-Gebühren: Aufgeschoben, 
nicht aufgehoben 

Kaum ein Thema berührt Familien 
so unmittelbar wie die Kita-Beiträge. 
Auch hier versucht WiR, eine Balance 
zu finden. Für Aufhorchen hatte 
gesorgt, dass sich Radeburg mit 
einem Brandrief an den Ministerprä-
sidenten gewandt hatte, um eine ange-
messenere Beteiligung des Freistaates 
an den KiTa-Kosten zu fordern, was 
zurückgewiesen wurde. Steigende 
Kosten (Personal, Energie u.a.) ver-
teilen sich auf immer weniger Kinder. 
Die Radeburger Stadträte empfanden 
es als ungerecht, dass die Mehrbe-
lastungen auf die immer weniger 
werdenden Eltern aufgeteilt werden 
sollen. Der Freistaat spielte den Ball 
zurück. Andere Kommunen reagieren 
mit Schließungen. „Wir haben jetzt 
die Beitragserhöhung ausgesetzt. 
Die Mehrkosten trägt der städtische 
Haushalt – aber gelöst ist es damit 
nicht“, ist man sich einig. Schließung 
und Entlassung von pädagogischem 
Personal sei aber auch keine Option 
– zu groß ist die Sorge, die Fehler der 
90er Jahre zu wiederholen. „Das wäre 
das falsche Signal, wir laufen sonst 
in dieselbe Schleife wie damals“, 
warnt Michael Ufert, der einzige 
„Altgediente“ in der Gruppe, der seit 
der Wende im Radeburger Stadtrat 
sitzt und als Lehrer und langjähriger 
Schulleiter den beschriebenen Pro-
zess aus verschieden Perspektiven 
bestens beurteilen kann. „Damals 
waren Lehrkräfte abgewandert und 
die sind in der Regel nicht mehr 
zurückzugewinnen.“ In der Tat: das 
überall Lehrkräfte fehlen und Unter-
richt unwiederbringlich ausfällt, hat 
auch mit den Fehlentscheidungen 
von damals zu tun. Statt Schließungen 
setzt man auf Stundenreduzierungen, 
Zwischenlösungen und die Hoffnung, 
dass steigende Kinderzahlen und sta-
bile Finanzen später wieder mehr Luft 
verschaffen.  Da sind wir wieder beim 
Wohnungsbau, der Abwanderung 
verhindern und Zuzüge fördern soll, 
damit es wieder mehr Kinder gibt. 
Das eine greift in das andere. Zuver-
sicht ist noch keine Gewissheit. Dass 
Elternbeiträge im kommenden Jahr 
nicht doch steigen müssen, will man 
nicht ausschließen – WiR benennt 
das offen. 

Große Investitionen:  
Schule und Feuerwehr 

zwischen Pflicht und Kritik 
Dass die Kassen knapp sind, war 
damit klar benannt. Dem gegenüber 
stehen hohe Kosten bei öffentlichen 
Baumaßnahmen. Als Beispiele spre-
che ich die bisher 10,4 Millionen 
Euro teure neue Schule und das 2,1 
Millionen Euro teure Feuerwehrge-
rätehaus in Berbisdorf an. Sie stehen 
sinnbildlich für eine wiederkehrende 
Diskussion: Die Projektkosten bei 
öffentlichen Aufträgen. WIR vertei-
digt beide Projekte, ohne die Kritik 
abzutun. Zur Schule sagt Schulleiter 
Michael Ufert: „Ob die Kosten für 
die eine oder andere Position, die 
der Gesetzgeber fordert, sinnvoll 
sind, darüber kann man sicher strei-
ten. Das liegt aber nicht in unserer 
Macht. Die Kritiker konnten sich bei 

unserem Hoffest davon überzeugen, 
dass die Gelder insgesamt gut und 
zukunftsorientiert angelegt sind.“ 
Wir haben im RAZ darüber berichtet 
und können wirklich stolz auf unsere 
Oberschule sein. So etwas gibt es 
nicht überall. Das ist unbestritten, 
aber es gab Dinge, die die Kosten 
in die Höhe getrieben haben. Stich-
worte: Deckenhöhen im Kellerge-
schoss, Denkmalschutz und anders. 
Ich verwies auf Exbürgermeister 
Dieter Jesse, der seinerzeit einen 
barrierefreien Zugang zur Schule 
abgelehnt hatte mit dem Argument: 
„Der eine Schüler, der in zehn Jahren 
mal kommt, für den wir dann einen 
millionenteuren Umbau machen 
müssten, dem zahle ich jeden Tag 
ein Taxi, das ihn an eine geeignete 
Schule bringt, aber ich gefährde nicht 
dafür den kommunalen Haushalt.“ 
„Der eine Schüler, den Sie anspre-
chen, der kommt nächstes Jahr in 
unsere Schule,“ sagte Michael Ufert 
dazu und Susann Wittke ergänzte: 
„Und der wird in Radeburg in die 
Schule gehen, hier, wo er zu Hause 
ist.“ Als sich das Streitgespräch 
von der monetären auf die morali-
sche Ebene verlagert, setzt Roberto 
Berndt einen Schlussstrich: Moderne 
Ausstattung, Inklusion, Barriere-
freiheit – all das sei heute Standard 
und werde gesetzlich eingefordert. 
Roberto Berndt wörtlich: „Wenn du 
heute baust, hast du Standards ein-
zuhalten – oder du musst es lassen.“ 
Das Feuerwehrgerätehaus hatten wir 
erst im letzten RAZ gefeiert, danach 
kam die Diskussion auf. Dass für 
eine Halle mit Unterstellmöglichkeit 
von zwei Fahrzeugen, einem Schu-
lungsraum, Umkleide- und Nasszelle 
über 2 Millionen Euro ausgegeben 
werden, wollte der eine oder andere 
Leser dann doch mal hinterfragen 
und ich gab das gern weiter. Es gehe 
nicht nur um zwei Stellplätze, son-
dern um Soziales, um Jugend- und 
Vereinsarbeit im Dorf sowie um 
Altlasten, Baugrundsanierung und 
einfach auch um Standards, die bei 
Feuerwehrgerätehäusern nun mal 
einzuhalten sind. Fördermittel hätten 
einen großen Teil der Kosten getra-
gen, viele Aufträge seien bei regio-
nalen Firmen gelandet und es sei ja 
auch höchste Zeit gewesen, denn die 
Scheune an der Promnitz war schon 
lange nur noch eine Zumutung.  
Auch hier mischten sich moralische 
und monetäre Argumente. Das eine 
hat mit dem anderen nicht immer 
etwas zu tun. Die Frage nach der Ver-
hältnismäßigkeit bleibt kompliziert. 
Zum Vergleich führt Michael Ufert 
das Bertolt-Brecht-Gymnasium 
Dresden an. Da plant man jetzt 70 
Millionen Euro ein. Letztlich hat 
WiR mit dem Argument recht, dass 
die hoch erscheinenden Kosten auch 
viel mit Vorgaben zu tun haben, die 
der Gesetzgeber erlässt und auch 
WiR nicht beeinflussen kann. 

Verkehr, „Soda-Brücke“ und  
Radwege: Verantwortung geteilt 

Verkehrsthemen werden laut disku-
tiert – in der Bürgerschaft ebenso 
wie an diesem Abend. Der Raum 
hatte sich inzwischen gut gefüllt. 
Es waren inzwischen über die vier 
Stadträte hinaus weitere Mitglieder 
hinzugestoßen. Ein Beispiel, wo sich 
WiR vehement einsetzt: ein „Zebra-
streifen am REWE“. Jeder Fußgän-
ger, der aus Richtung Busbahnhof 
oder vom Meißner Berg kommt, 
sieht die S91 als zeitweise unüber-
windliches Hindernis. „So wichtig 
wie ein Zebrastreifen dort wäre 
– wir haben bei einer Staatsstraße 
einfach keine Handhabe“, stellt man 
fest und verweist auf die Grenzen 
kommunaler Einflussmöglichkeiten. 
Auch am „Hirsch“ oder am „Lidl-
Kreisverkehr“ sind bisher alle Ver-
suche gescheitert, den Fußgängern 
mehr Sicherheit zu verschaffen. 
Die „Soda-Brücke“, jetzt sogar im 
Schwarzbuch der Steuerverschwen-
dung“ ist ein weiteres kontroverses 
Thema. „…die jetzt zur Mülldeponie 
wird,“ nickt Roberto Berndt und ich 
ergänze: „sowohl von physischem als 
auch von geistigem Müll und die da 
nie hätte stehen müssen.“ Kraftfahrer 
Roberto Berndt fragt sich bis heute 
– wie auch alle Logistiker, warum 
man nicht einfach eine Ausfahrt 

in Richtung Dreieck Dresden dort 
gemacht hat, wo genau vor 9 Jahren 
der Rastplatz Finkenberg hingebaut 
wurde und auf der Gegenrichtung 
eine Rechtsabbiegespur in Rich-
tung Gewerbegebiet. Es hätte einen 
Bruchteil gekostet von dem, was jetzt 
hier geplant ist. Die Planer haben ihr 
Geld und Radeburg den Schandfleck. 
Michael Ufert war wichtig noch 
einmal klarzustellen, dass der Stadt-
rat damals vom Autobahnamt zu den 
Vorschlägen zu hören bekam: „Asy-
metrische Ausfahrt – geht nicht.“ 
Inzwischen weiß man auch: die gibt 
es durchaus. Auch hier ist das Pro-
blem: vieles fällt formal nicht in die 
Zuständigkeit der Stadt, die zuständi-
gen Genehmigungsbehörden wägen 
ab und nicht immer treffen sich die 
Entscheidungen mit den Sichtwei-
sen der Bürger. Der Weiterbau sei 
ja auch noch nicht endgültig vom 
Tisch, nur sei momentan dafür kein 
Geld da, stellt man gemeinsam fest. 
So jedenfalls lautete auch die letzte 
Information des zuständigen Amtes. 
„Die schnelle Lösung wäre an der 
Ausfahrt aus Richtung Dresden die 
Rechtsabbiegerspur,“ da waren sich 
die Anwesenden einig. Eine Sache, 
für die man sich im Stadtrat auch 
noch mal stark machen kann, kann 
aber letztlich nichts versprechen, 
was rechtlich nicht in der eigenen 
Macht steht. 

Stromtrasse: Skepsis gegenüber 
der 380-kV-Lösung 

Zum Schluss kommt ein Thema auf 
den Tisch, das weit über Radeburg 
hinausreicht: die geplante 380-kV-
Leitung. Die Skepsis ist deutlich. 
Es wurde über eine möglicherweise 
gezielte Benachteiligung der von 
Radeburg bevorzugten Variante A 
gesprochen, die Risiken der ande-
ren Trassen für unsere Ortsteile zur 
Sprache gebracht und Sebastian 
Oehling fragt sich sogar, „ob es 
wirklich 380 kV sein müssen. Noch 
nicht einmal das ist sauber belegt.“ 
Radeburg und seine Ortsteile seien 
an mehreren Stellen bereits von 
Leitungen überspannt; weitere 
Belastungen sehen viele kritisch. 
Gleichzeitig weiß die Runde, dass 
die entscheidenden Weichenstel-
lungen auf höherer Ebene erfolgen.
 

Ausblick: Zwischen Gestaltungs- 
willen und engen Spielräumen 

Am Ende bleibt der Eindruck einer 
Wählervereinigung, die ernsthaft 
bemüht und gewillt ist, ihre selbst 
aufgestellten Ziele und die teils 
ernüchternde kommunale Realität 
zusammenzubringen: Wohnraum, 
Kitas, Ortsteilentwicklung, Stadtbild, 
Infrastruktur. „Wir sprechen Themen 
immer wieder an, damit sie nicht 
untergehen“, sagt Michael Ufert – ein 
Satz, der gut zur Arbeitsweise von 
WiR passt, die sich nicht entmutigen 
lässt. Susann Wittke formuliert den 
Anspruch so: „Wir wollen nichts 
über die Köpfe der Leute entschei-
den – das bleibt unser Anspruch.“ 
Eineinhalb Jahre nach dem Einzug 
der erfrischend jungen Truppe in 
den Stadtrat ist einiges angestoßen, 
manches erreicht, vieles aber auch 
noch offen. Wer soll es lösen? Man 
könnte einen Slogan daraus machen: 
wer, wenn nicht WiR?

Klaus Kroemke

Bürgerschaftliches Engagement

Eineinhalb Jahre „WiR – Wir in Radeburg“: 
Was geschafft ist – und was noch offen bleibt 

Fortsetzung von Seite 6
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Kultur- und Heimatverein

Und nächstes Jahr wieder: 
Heinrich-Zille-Hof- und Scheunenfest

Das Org.Team des Heinrich-Zille-
Hof- und Scheunenfestes grüßt alle 
Unterstützer, Sponsoren und die 
Leser des RAZ und der „Marktzei-
tung“ ganz herzlich. Was war das 
für ein Jahrgang! Zum zweiten Mal 
unter dem Dach des Kultur- und 
Heimatvereins hatte unsere Veran-
staltung wieder eine tolle Resonanz, 
war für alle Teilnehmer ein voller 
Erfolg und unsere Gäste kamen ganz 
sicher alle auf ihre Kosten. Wir sind 
überzeugt, dass sich jedermann auf 
die Wiederholung freut. 
Wir möchten nicht versäumen, noch 
die Gewinnerin des Kreuzworträt-
sels bekanntzugeben. Wir haben 
sie aus einer großen Anzahl von 
Zuschriften gezogen – es ist Sylvia 
H. aus Rähnitz. Das Dorf liegt jen-
seits der ESMC-Baustelle und wir 
freuen uns, dass man von dort aus 
noch zu uns findet!
Sylvia kann sich über einen Ein-
kaufsgutschein der Buchhandlung 
„Büchermops“ in Radeburg freuen. 
Der Gutschein hat einen Wert von 
50,-Euro und wurde vom Bücher-
mops gesponsert. 
Bald werden die Tage wieder länger 
und wir gehen tatsächlich mit Rie-
senschritten auf das 4. Heinrich-

Zille-Hof- und Scheunenfest zu, das 
im kommenden Jahr am 23. August 
stattfindet.
Man wird immer gefragt, wie man 
sich einbringen kann. Wer sich auf 
welche Weise auch immer beteiligen 
möchte, sei es als Verein mit einem 
Stand, mit Strohballen oder als 
„Nachtwächter“ vom 22. auf den 
23. August (ganz wichtig!) – viele 
helfende Hände können dazu beitra-
gen, das Fest noch besser zu machen.
Das Org.Team freut sich auch über 
Ideen, Anregungen, über Kritik für 
und zu unserem Straßenfest. All das 
bringt uns weiter. Nehmen sie gern 
Kontakt auf über die Mail Adresse 
zillehofscheunenfest@gmail.com 
oder sprechen Sie einfach die Leute 
vom Org.-team an, die Sie kennen.
Wir sehen uns ansonsten spätestens 
am 23. August!

Euer Org.Team des Heinrich Zille-
Hof- und Scheunen-
festes wünscht ein 
erholsames Fest 
und uns allen ein
gesundes, 
friedliches und
erfolgreiches 
neues Jahr!

Vereinsleben

„Gemeinsam für RabU“ – wir sind neu hier! 

Hey Radeburg!
Wir wollen unsere Stadt und das 
Umland lebendiger, bunter und ein-
fach cooler machen. Deshalb haben 
wir am 15. November unseren neuen 
Verein „Gemeinsam für RabU“ 
gegründet – erstmal zu siebt, aber 
bereit für viele mehr!
Gerade stecken wir mitten in der 
Gründungsphase. Im Vorstand sitzen 
drei Leute, das sind Daniela Schrö-
der, Leonie Grundey und Axel 
Grundey.

Was wir vorhaben?
Richtig viel! Wir wollen…
•	 Demokratie stärken
•	 Generationen zusammenbringen
•	 Projekte starten, die Spaß 		
	 machen und Radeburg bewegen

Geplant sind u. a.:
•	 Highlights aus regionalen Läden 	
	 vorstellen
•	 Aktionen mit Kitas und Schulen
•	 gemeinsame Clean-Ups
	 Streetart & kreative Aktionen

…und als großes Ziel: 
Ein eigenes Musikfestival 2027!

Lust mitzumachen?
Dann komm vorbei, schreib uns und 
bring einfach deine Ideen ein – jede/r 
ist willkommen!
Folgt uns auch auf Insta & Face-
book: @gemeinsam_fuer_rabu

Liebe Grüße
Gemeinsam für RabU 
(Verein in Gründung)
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Radeburg

Dynamo-Lesestunde 
in Kita „Sophie Scholl“

Große Aufregung in der integrativen Kita „Sophie Scholl“  
in Radeburg: Heute hat Dynamo-Legende Marco Hartmann 

im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags ca. 60 Kindern  
im Alter von drei bis sechs Jahren vorgelesen. 

Die Einrichtung hatte beim Wettbewerb eine Lesestunde mit 
Dynamo Dresden gewonnen, wofür ein Bild und ein kreatives 

Bewerbungsschreiben eingereicht werden mussten.

Das Bewerbungsfoto für den Wettbewerb für den Lesepaten.

Das Bild zeigt einen Sternenhimmel 
und den Original Dynamo-Schrift-
zug, erstellt aus gelbem Herbstlaub. 
In der Bewerbung beschrieben sich 
die Dynamo-Kinder als „echte Fuß-
ballhelden“, wünschten sich einen 
„echten Fußballer“ als Vorleser und 
erklärten, dass Lesen und Sport 
„super zusammenpassen“. Sie hoben 
hervor, dass sie in der Kita und in 
den Sportvereinen Spaß, Teamgeist 
und Zusammenhalt zählen – und 
wünschten sich zum Abschluss ein 
gemeinsames Erinnerungsfoto für 
ihre Kita-Geschichte.
Mit Hartmanns Besuch ist dieser 
Wunsch nun Wirklichkeit geworden.
Marco Hartmann, der viele Jahre 
Kapitän von Dynamo Dresden war 
und für seinen Einsatz und Team-
geist auf sowie neben dem Platz 

geschätzt wird, las den Kindern 
im Alter von drei bis sechs Jahren 
aus dem Buch „Der Ostermann“ 
von Marc-Uwe Kling und Astrid 
Henn vor. 
Anschließend gab es für die Kinder 
Süßes und verschiedene Artikel aus 
dem Dynamo Fan-Shop und die 
„echten Dynamofans“ standen natür-
lich auch nach Autogrammkarten der 
Dynamo-Legende an.
Anschließend zogen Marco Hart-
mann und seine Begleiter weiter – 
aber nicht sehr weit, denn auch die 
Grundschule Radeburg hatte sich 
erfolgreich beworben. Damit mach-
ten schon die Jüngsten Radeburg als 
Dynamo-Stadt alle Ehre.

Klaus Kroemke
Weitere Bilder und Videos 
auf raz24.info

Die „Sophie-Scholl-Kids“ sind natürlich Dynamo-Fans, denn auch die 
KiTa ist „Dynamo-Land“. Hier lauschen sie Dynamo-Legende Marco 
Hartmann.

 LA für Straßenbau und Verkehr | LA für Denkmalpflege Sachsen

Neuerscheinung „Schlossallee Moritzburg 
– Mit 300 Jahren in die Zukunft“

Die Schlossallee in Moritzburg ist 
mehr als eine Straße. Sie zählt zu 
den ältesten Alleen Sachsens und 
ist die längste, mit Rosskastanien 
bepflanzte Allee an einer Bundes- 
und Staatsstraße im Freistaat Sach-
sen.
Seit 1727 verbindet sie die ehe-
malige Residenzstadt Dresden mit 
der Jagdresidenz der Kurfürsten 
und Könige von Sachsen, Schloss 
Moritzburg. Sie gilt als bedeutendes 
Zeugnis sächsischer Gartenkunst des 
18. Jahrhunderts.
Vom Schloss Moritzburg ausgehend 
über den Dammweg und Schloss-
teich führt sie als Staatsstraße 179 
schnurgerade durch Moritzburg und 
Reichenberg in Richtung Dresden. 
Die Schlossallee Moritzburg ist als 
Kulturdenkmal geschützt. Sie gehört 
zur Deutschen Alleenstraße, die 
von der Ostsee bis zum Bodensee 
verläuft.
Erstmals entwickelten das Landes-
amt für Denkmalpflege Sachsen 
und das Landesamt für Straßenbau 
und Verkehr gemeinsam ein Kon-
zept, um die ursprünglichen, in der 
Vergangenheit jedoch nicht immer 
aufrecht erhaltenen Blick- und 
Raumbeziehungen der Schlossallee 
Moritzburg wiederherzustellen 
sowie den historischen Baumbestand 
verkehrsgerecht zu erhalten. Die 
nun vorliegende Broschüre erzählt 
von der Geschichte, der Bedeutung 
und der Zukunft dieser besonderen 
Verkehrsverbindung.

Steffi Schön, Vizepräsidentin im 
Landesamt für Straßenbau und Ver-
kehr Sachsen, betont: »Wir wollen 
die Schlossallee in ihrer Schönheit 
bewahren und sie zugleich den Anfor-
derungen einer modernen Infrastruk-
tur anpassen. Das gelingt nur im 
Dialog – mit den Gemeinden, mit der 
Denkmalpflege und dem Naturschutz 
sowie mit den Menschen, die hier 
leben und unterwegs sind.«
Alf Furkert, Sächsischer Landeskon-
servator: »Mit dem denkmalpflege-
rischen Konzept können wir nun die 
ursprünglichen Blick- und Raumbe-
ziehungen dieser einzigartigen Allee 
wiederherstellen und den histori-
schen Baumbestand sichern. Unser 
Ziel ist es, die kulturelle Bedeutung 
der Schlossallee Moritzburg als Teil 
der sächsischen Kulturlandschaft für 
künftige Generationen zu erhalten. 
Dafür sind flexible, kontinuierliche 
Schutz-, Schnitt- und Pflegemaßnah-
men notwendig.«
Die Broschüre kann kostenfrei 
in der Publikationsdatenbank des 
Freistaats Sachsen bestellt werden:
Moritzburger Schlossallee.
Mit 300 Jahren in die Zukunft
Herausgeber: Landesamt für Denk-
malpflege Sachsen und Landesamt 
für Straßenbau und Verkehr, 2025
Konzeption: Michael Simonsen, 
Simonsen Freianlagen Freiraumpla-
nungsgesellschaft mbH
Informationsbroschüre, 60 Seiten, 
zahlreiche, überwiegend farbige 
Abbildungen.

Moritzburg

Weihnachtsmarkt am Schlossparkplatz: 
Klein, regional – und voller Programm

Am dritten Adventswochenende 
lädt Moritzburg wieder zu seinem 
stimmungsvollen Weihnachtsmarkt 
ein. Rund um den Markttreff, in 
Sichtweite des Schlosses, entsteht 
ein gemütliches Markttreiben mit 
Händlern aus der Region sowie 
einem Programm, das bewusst auf 
Authentizität setzt. Vom Boxdorfer 
Männerchor über die Schulband 
der Kurfürst-Moritz-Schule bis zu 
Lesungen, Puppentheater, Jazz, Folk 
und dem traditionellen Stollenan-
schnitt – der Weihnachtsmarkt ist vor 
allem ein Fest für die Moritzburger 
und alle, die den Ort lieben.
An allen drei Tagen hat die beliebte 
Wichtelwerkstatt geöffnet – ein 
Angebot zum Basteln von Holzlater-
nen und kleinen Geschenken.
Der Freitag startet traditionell musi-
kalisch. Nach dem Auftakt durch die 
Schulband „Blazin Unit“ folgt das 
große Moritzburger Weihnachtssin-
gen mit dem Männergesangsverein 
Liederkranz 1889, dem Gospelchor 
„Sing my soul“ und dem Chor der 
Kirchgemeinde. Anschließend sorgen 
Folkklänge im orientalischen Märch-
enzelt für Stimmung. Für den pas-
senden Wintergenuss gibt es weißen 
Glühwein aus Cochem und roten 

Winzerglühwein von der Hoflößnitz.
Der Samstag gehört den Familien: 
Das Puppentheater und die Künst-
ler Stellmäcke & Schrenk laden zu 
Mitmach-Abenteuern ein. Höhe-
punkt ist das gemeinsame „Wecken 
des Weihnachtsmanns“ – ab 15:45 
Uhr – in diesem Jahr unterstützt von 
den Grundschülern der Gemeinde, 
die als Märchenfiguren auftreten. 
Am Abend folgen Lesung und Live-
Musik im Märchenzelt.
Am Sonntag wird es besinnlich. Der 
traditionelle Riesenstollen zieht vom 
Adams Gasthof zum Weihnachts-
markt, wo das Stollenmädchen 
und Bäckermeister Karsten Lieb-
scher ihn anschneiden – der Erlös 
wird gespendet. Neu ist die Weih-
nachtsbaumversteigerung, ebenfalls 
zugunsten eines guten Zwecks. Den 
musikalischen Abschluss gestaltet 
Sängerin Claudia Bilz.

Öffnungszeiten:
Freitag, 	 12. Dezember: 14–20 Uhr
Samstag,	 13. Dezember: 10–20 Uhr
Sonntag,	 14. Dezember: 10–20 Uhr

Touristinformation Moritzburg

Das vollständige Programm: 
www.weihnachtsmarkt-moritzburg.de

Wir danken Karsten Liebscher (li.) und freuen uns auf dieses besondere 
Ereignis des Stollenanschnittes zum Weihnachtsmarkt mit hoffentlich vielen 
Schaulustigen, sagt Organisatorin Silke Opitz (re.) von der Kulturland-
schaft Moritzburg – hier mit dem Stollenmädchen von 2024.
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Aus dem Stadtrat berichtet:

Radeburg kämpft um Trasse A, 
Feuerwehr sowie Wasserpreise und 

fragt wegen „Waldrose-Ampel“
Formell ging es im Radeburger Stadtrat vom 20. November 2025 
um Wasser- und Abwassergebühren und Beiträge, aber im Fokus 
stand auch die Debatte um die Raumverträglichkeitsprüfung zur 

geplanten 380-kV-„Elbe-Oberlausitz-Leitung“ um fehlende Mittel 
vom Freistaat für die Feuerwehren, die Ehrung eines Bürgers und 

die „Baustellenampel“ an einer neu gebauten Straße.

Kampf um Variante A: 
Rechtsbeistand holen?

Bürgermeisterin Michaela Ritter 
berichtete von einem Gespräch 
mehrerer Bürgermeister mit der 
Landesdirektion Sachsen. Dabei 
konnten Verständnisfragen geklärt 
werden; zudem wurde eine Frist-
verlängerung für Stellungnahmen 
bis einschließlich 8. Dezember 2025 
erreicht. Die kurze Frist sorgte in 
den Reihen der Stadträte und im 
Publikum für Empörung. 
In der Diskussion betonte Michaela 
Ritter, dass derzeit keine der vier 
vorgeschlagenen Trassenvarianten 
„schon raus“ sei. Bauamtsleiter 
Mathias Kröhnert unterstrich, dass 
es nun auf die Qualität der kommu-
nalen Anregungen ankomme, über 
die die Landesdirektion später in 
einer Abwägung entscheide und die 
Abwägung darüber würde den Kom-
munen noch einmal zur erneuten 
Stellungnahme vorgelegt.
Stadtrat Rüdiger Stannek fragte an, 
ob eine kursierende Variante 1A 
schon aktenkundig sei. 
Bürgermeisterin Ritter bestätigte, 
solche Unterlagen bekommen zu 
haben. „Das wäre ein Vorschlag, 
den man (dann am 8. Dezember – d. 

Red.) beschließen müsste.“
Stadtrat Jens Meister kritisierte die 
Kommunikation der Landesdirek-
tion, er habe weder zu einem Brief 
der Bärwalder bezüglich des Tras-
senverlaufs eine Antwort erhalten 
noch zu seiner Anfrage per E-Mail 
zur kritischen Infrastruktur.
Mehrere Stadträte regten an, gemein-
sam mit Nachbarkommunen eine spe-
zialisierte Kanzlei einzuschalten. Die 
Bürgermeisterin kündigte an, bis zur 
Sitzung des Technischen Ausschus-
ses die strategischen Optionen und 
Kosten mit einer in solchen Verfahren 
erfahrenen Kanzlei zu klären und 
parallel das Interesse anderer Kom-
munen an einer gemeinsamen Vor-
gehensweise abzufragen. Zugleich 
warnte sie vor einem „Krieg unterein-
ander“: Angesichts unterschiedlicher 
Interessenlagen im Landkreis könne 
es nicht darum gehen, das Problem 
einfach an den Nachbarn zu ver-
lagern. Die „Gemengelage“ sei in 
anderen Kommunen anders. 
„Es genügt ein Blick auf die Karte,“ 
sagte die Bürgermeisterin. Bei einem 
solchen Blick liegt auf der Hand, dass 
die Kommunen Thiedorf, Schönfeld 
und Lampertswalde die von Rade-
burg bevorzugte Trasse A ablehnen 
– einfach aus dem Grund, weil sie 

von B, C und D nicht berührt werden.
RAZ liegen allerdings Vorschläge vor, 
bei denen die Trasse A so verändert 
wurde, dass die genannten Kommu-
nen ebenfalls nicht tangiert würden. 
Es muss mit den Nachbarkommunen 
nur kommuniziert werden.
Der Stadtrat ermächtigte ein-
stimmig den Technischen Aus-
schuss, die Stellungnahme der 
Stadt fristgerecht zu beschließen. 
Das Gremium tagte am Dienstag,  
2. Dezember, um 19 Uhr (nach 
Redaktionsschluss, eine Aktuali-
sierung finden Sie unter diesem 
Beitrag auf raz24.info)

Danke, Mario Zeidler, 
für „Feuerwehrasyl“

Vor Eintritt in die Tagesordnung 
wurde Mario Zeidler für seine wert-
volle Hilfe während der Baumaßnah-
men am Gerätehaus der Freiwilligen 
Feuerwehr geehrt. Er stellte ohne zu 
zögern eine Halle auf seinem Gelände 
zur Verfügung, damit alle Einsatz-
fahrzeuge dort trocken und sicher 
untergestellt werden konnten. Durch 
Bürgermeisterin Michaela Ritter, 
Stadtwehrleiter Marcus Mambk und 
Ortswehrleiter Henryk Wutke wurde 
Mario Zeidler, mit einem Präsentkorb 
und einem Erinnerungsfoto geehrt.
Mario Zeidler wollte mit seiner 
Hilfe etwas von dem zurückgeben, 
was die Feuerwehr leistet. Gerade in 
einem Unternehmen, das mit leicht 
brennbaren Stoffen umgeht, weiß 
man diese ehrenamtliche Arbeit 
besonders zu schätzen.

Ausgediente Feuerwehrfahrzeuge 
müssen ersetzt werden: Freistaat 

streicht die Mittel
Jede Kommune muss regelmäßig 
Mittel für die Neubeschaffung von 
Löschfahrzeugen bereitstellen. So 
wurde die Beschaffung eines Lösch-
fahrzeuges LF 10 bereits im Dop-
pelhaushalt 2025/26 verankert. Es 
wurden Gesamtkosten in Höhe von 
500.000 € eingeplant. Ursprünglich 
sei man davon ausgegangen, dass 
211.000 € über Fördermittel abge-
deckt werden, während der kommu-
nale Eigenanteil im Haushaltsplan 
mit 289.000 € betragen sollte.
Um den günstigen Rahmen einer 
landesweiten Sammelbeschaffung 
zu nutzen, habe sich die Stadt bereits 
im Juli an einer vom Freistaat Sach-
sen veranlassten Sammelbeschaf-
fung beteiligt und beim Landkreis 
Meißen einen Fördermittelantrag 
gestellt“. Zum damaligen Zeitpunkt 
sei jedoch bereits unklar gewesen, 
ob das Land überhaupt Fördermittel 
bereitstellt. Trotzdem hat man einen 
Antrag auf förderunschädlichen vor-
zeitigen Maßnahmebeginn gestellt.
Im Informationspapier der Stadtver-
waltung heißt es: „Zum Stand Novem-
ber 2025 zeichnet sich ab, dass es 
vom Landkreis Meißen aufgrund der 
massiven Kürzungen der Feuerwehr-
förderung im aktuellen sächsischen 
Doppelhaushalt keine Fördermittel 
für diese Sammelbeschaffung für die 
Stadt Radeburg geben wird.“
Damit fehlen 211.000 €, die nun 
vollständig von der Stadt aufzubrin-
gen sind, da sie zur Ersatzbeschaf-
fung gesetzlich verpflichtet ist. Als 
Ersatzdeckungsmittel stehen erfreu-
licherweise überplanmäßige Mehr-
einnahmen aus der Gewerbesteuer 
zur Verfügung, so dass man, wenn 
es so bleibt, das LF 10 auch aus dem 
eigenen Haushalt finanzieren kann. 
Die Bürgermeisterin kündigte an, 
dass der Stadtrat „über den weiteren 
Verfahrensgang informiert“ werde, 
sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Trinkwasser teurer, 
Schmutzwasser günstiger

In seiner jüngsten Sitzung hat der 
Stadtrat beiden Beschlussvorlagen 
zur Wasser- und Abwassergebüh-
renkalkulation mehrheitlich zuge-
stimmt. Damit stehen die neuen 
Entgelte für das Jahr 2025 fest. Die 
wichtigste Änderung betrifft die 
Verbrauchsgebühren: Während das 
Trinkwasser im kommenden Jahr 
etwas teurer wird, sinkt gleichzeitig 
die Schmutzwassergebühr deutlich.
Laut Beschluss, der mehrheitlich mit 
zwei Gegenstimmen und zwei Enthal-
tungen angenommen wurde, steigt die 
Trinkwasserverbrauchsgebühr von 
bislang 2,26 €/m³ auf künftig 2,34 
€/m³ an. Die monatlichen Grundge-
bühren bleiben dagegen unverändert.
Bei der Schmutzwasserentsorgung 
ergibt sich der gegenteilige Trend: 
Hier sinkt der Preis von 3,84 €/m³ auf 
3,47 €/m³. Auch die Grundgebühren 
bleiben konstant. Der Beschluss 
wurde mit drei Gegenstimmen und 
einer Enthaltung angenommen.

Ehrung von Mario Zeidler (re.) durch (v.l.)Stadtwehrleiter Marcus 
Mambk, Bürgermeisterin Michaela Ritter, Ortswehrleiter Henryk Wutke 
und dessen Stellvertreter, Sven Ritter. 

Deutlich höhere Kosten kommen 
dagegen auf Haushalte mit Kleinklär-
anlagen oder abflusslosen Gruben zu. 
Die Entsorgungsgebühr für Fäkalien-
schlamm steigt von 65,83 €/m³ auf 
76,35 €/m³, die Gebühr für Abwasser 
aus abflusslosen Gruben von 54,93 €/
m³ auf 63,39 €/m³. Der entsprechende 
Beschluss wurde einstimmig gefasst.
Mit den nun bestätigten Kalkulatio-
nen können die überarbeiteten und 
ebenfalls mehrheitlich beschlos-
senen Satzungen für Trinkwasser- 
und Schmutzwassergebühren ab  
1. Januar 2025 in Kraft treten.
Stadtrat Andreas Hübler hatte mit 
Blick auf die voraussichtliche Preis-
entwicklung in den kommenden 
Jahren in der Diskussion angeregt, 
die Schmutzwassergebühr nicht zu 
senken, um einen Puffer zu haben für 
die kommenden Jahre. Dieser Vor-
schlag fand jedoch keine Mehrheit.

Antwort zu Bürgeranfrage: 
„Waldrose-Ampel“ bleibt 

„Dauerprovisorium“
Beim Tagesordnungspunkt „Bür-
geranfragen“ gab Bürgermeisterin 
Michaela Ritter Auskunft zu der 
„Baustellenampel“ an der Königs-
brücker Straße, Abzweig Zschorna 
(sog. „Waldrose“)
„Baustellenampel“ ist nicht ganz 
zutreffend, denn eine Baustelle gibt 
es dort schon seit 2 Jahren nicht mehr. 
Seit Anfang dieses Jahres Jahres 
(genaues Datum nicht bekannt – 
d. Red.) wird der Verkehr an der 
Waldrose einseitig auf der von 
Radeburg aus linken Spur über die 
Heidewiesenbach-Brücke geführt. 
Eine offizielle Pressemitteilung dazu 
gab das zuständige Landesamt für 
Straßenbau und Verkehr (LASuV) 
nicht heraus, teilte aber auf Nach-
frage von RAZ folgendes mit:
„Im Zuge des Projekts S 100 Ausbau 
in und nördlich Radeburg wurde 
die Staatsstraße, einschließlich des 
Brückenbauwerks über den Hei-
dewiesenbach, durch das damalige 
Straßenbauamt Meißen (heute Lan-
desamt für Straßenbau und Verkehr, 
Niederlassung Meißen) geplant und 
umgesetzt. Bestandteil des Projekts 
war auch die Entwässerung der 
Verkehrsanlage, einschließlich der 
Integration von zwei Leichtflüssig-
keitsabscheidern aufgrund der Lage 
im Trinkwasserschutzgebiet und im 
FFH-Schutzgebiet „Große Röder“. 
Der Planfeststellungsbeschluss datiert 
vom 14. Dezember 2016, die bauliche 
Realisierung wurde am 22. Juni 2023 
abgeschlossen und in die Unterhal-
tung an den Landkreis Meißen, Stra-
ßenmeisterei Meißen, übergeben.“
Bürgermeisterin Michaela Ritter 
hatte zu den Gründen der Sperrung 
in Erfahrung bringen können, dass 
bei Starkregen das Oberflächen-
wasser auf der in der Kurve leicht 
geneigten Straße nicht schnell genug 
abfließe und dadurch Aqua-Planing-
Gefahr bestehe. 
Dies bestätigte das LASuV grund-
sätzlich und konkretisierte:
„Die Praxis hat gezeigt, dass die 
bestehenden Entwässerungsan-
lagen bei extremen Starknieder-
schlagsereignissen nicht mehr voll 
funktionsfähig sind. Insbesondere 
die Leichtflüssigkeitsabscheider 
stoßen bei den inzwischen häufige-
ren und intensiveren Regenmengen 
an ihre Kapazitätsgrenzen. Um die 
Verkehrssicherheit zu gewährlei-
sten, wurden mobile Ampelanlagen 
eingerichtet, die den überflutungs-
gefährdeten Bereich sichern und den 
Verkehr einspurig leiten.“
Die Bürgermeisterin führte weiter 
aus, dass unklar sei, wann der Mangel 
beseitigt werde, denn es gebe gegen-
seitige Schuldzuweisungen zwischen 
der Baufirma und den Planern, die 
zunächst gerichtlich geklärt werden 
müssten. „Ich rechne damit, dass die 
Ampel uns noch viele Jahre begleiten 
wird,“ schloss sie ihre Ausführungen.
Das LASuV bestätigte, dass konkrete 
Termine derzeit noch nicht benannt 
werden könnten. Zunächst müssen 
die erforderlichen Planungsleistun-
gen erfolgen sowie die notwendige 
Abstimmung mit den zuständigen 
Trägern öffentlicher Belange in dem 
sensiblen FFH-Schutzgebiet. Erst 
danach kann ein Zeitplan für den 
Umbau der Entwässerungsanlagen 
erstellt werden. „Warum jetzt von 
Dauerprovisorium und gegenseiteigen 
Schuldzuweisungen die Rede ist, 
erschließt sich uns nicht,“ führte das 
LASuV abschließend aus und betonte, 
auch wenn es keine Pressemitteilung 
gegeben hatte: „Wir antworten sowohl 
der Presse, als auch Bürgern und 
anderen Behörden stets zuverlässig.“ 

Klaus Kroemke
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Kindertagesstätte „Kleine Förster“ Steinbach

Weihnachtsmarkt in der Kita – 
Ein festliches Erlebnis für die ganze Familie

Am 2.12.2025 verwandelte sich 
die Kindertagesstätte „Kleine 
Förster“aus Steinbach in ein kleines 
Winterwunderland: Der traditionelle 
Weihnachtsmarkt öffnete seine 
Türen und begeisterte Kinder, Eltern 
und Besucher gleichermaßen. Schon 
beim Betreten des geschmückten 
Außengeländes lag der Duft von 
Glühwein, Schokoäpfeln und frisch 
zubereiteten Hotdogs in der Luft.
Ein besonderes Highlight war das 
liebevoll vorbereitete Bühnenpro-
gramm der Kinder. Mit leuchtenden 
Augen präsentierten sie Klassiker 
wie „Schneeflöckchen, Weißröck-
chen“ und „Kling, Glöckchen, klin-

gelingeling“, die viele Besucher zum 
Mitsingen einluden. Großen Applaus 
gab es auch für das charmante Thea-
terstück „Schneewittchen“, das die 
kleinen Darsteller mit viel Freude 
und Engagement aufführten.
Neben dem Programm sorgte ein Pup-
penspiel für strahlende Gesichter bei 
den jüngsten Gästen. Kreativ wurde 
es am Basteltisch, an dem sich Kinder 
nach Herzenslust ausprobieren konn-
ten. Ein weiterer Besuchermagnet 
war der Verkaufsstand mit selbstge-
nähten und gehäkelten Schätzen, die 
Frau Lux in mühevoller Handarbeit 
gefertigt hatten – ideale Weihnachts-
geschenke mit persönlicher Note.

Aufführung des Theaters der Kinder: Schneewittchen 

Das Team der Kita möchte sich an 
dieser Stelle herzlich für die zahl-
reichen Geldspenden bedanken. 
Dank dieser Unterstützung können 
auch künftig besondere Projekte 
und Veranstaltungen für die Kinder 
ermöglicht werden.
Der Weihnachtsmarkt war erneut 
ein wunderbares Beispiel dafür, 
wie Gemeinschaft, Engagement und 
weihnachtliche Vorfreude zusam-
menwirken können. Schon jetzt 
freuen sich alle auf das nächste Jahr! 

Antje Lange

Weihnachtsmarkt im geschmückten Außengelände.

Puppentheater für die Kinder

Landkreis Meißen

5. Fachkräftemesse

Wer die Feiertage nutzt, um über 
neue berufliche Perspektiven nach-
zudenken, findet hier vielfältige 
Möglichkeiten, mit Unternehmen 
aus der Region ins Gespräch zu 
kommen – von Ausbildung bis 
Karriere, von Rückkehr bis Neustart.
Die Fachkräftemesse im Beruflichen 
Schulzentrum Meißen–Radebeul 
bietet die Gelegenheit, die wirt-
schaftliche Vielfalt der Region 
kennenzulernen. Mehr als 50 Unter-
nehmen aus Industrie, Handwerk, 
Dienstleistung und öffentlicher 
Verwaltung präsentieren sich mit 
ihren Angeboten und stehen für 
persönliche Gespräche bereit.
Ob Fachkraft, Studierende, Absol-
venten oder Berufseinsteiger – 
alle Besucherinnen und Besucher 
können sich umfassend über freie 
Stellen, Ausbildungs- und Studi-
enmöglichkeiten sowie Praktika 
informieren. Besonders willkom-
men sind auch Rückkehrerinnen 
und Rückkehrer, die nach Jahren 
außerhalb Sachsens wieder in ihrer 
Heimat Fuß fassen möchten, sowie 
Pendler, die über einen Arbeitsplatz-
wechsel in die Nähe ihres Wohnortes 
nachdenken.
Die Veranstaltung verbindet Infor-
mation mit Begegnung: In entspann-
ter Atmosphäre können Interessierte 
mit Personalverantwortlichen spre-
chen, Bewerbungsunterlagen über-
geben und direkt Kontakte knüpfen. 
Viele Arbeitgeber suchen gezielt 

nach motivierten Mitarbeitenden, 
die in der Region bleiben oder hier-
her zurückkehren möchten.
Der Landkreis Meißen bietet dafür 
beste Voraussetzungen: kurze Wege, 
ein attraktives Lebensumfeld, fami-
lienfreundliche Strukturen und eine 
starke Gemeinschaft. Landrat Ralf 
Hänsel unterstreicht dies: „Die 
Fachkräftemesse ist mehr als eine 
Jobbörse. Sie ist ein starkes Signal 
für unsere Region. Wir zeigen, dass 
der Landkreis Meißen ein lebens-
werter und wirtschaftlich dyna-
mischer Standort ist. Hier gibt es 
innovative Unternehmen, spannende 
Arbeitsplätze und ein Umfeld, das 
Familien, Natur und Beruf wunder-
bar verbindet“.
Die Fachkräftemesse richtet sich 
an alle, die sich beruflich neu ori-
entieren oder einfach die Chancen 
ihrer Heimat besser kennenlernen 
möchten. Der Eintritt ist frei, eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Auf 
www.meine-region-meissen.de
finden Interessierte alle Informatio-
nen zur Messe sowie eine Übersicht 
aller teilnehmenden Unternehmen.

Der Landkreis Meißen lädt Interessierte am 27. Dezember 2025 
zur 5. Fachkräftemesse 

„Kommen & Bleiben – MEIne ReGion“ ein.
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Vor einigen Monaten haben wir 
Sie informiert, dass wir die Zusam-
menarbeit mit dem beauftragten 
Tiefbauunternehmen beenden mus-
sten. Dadurch kam es zu einer vor-
übergehenden Unterbrechung des 
Glasfaserausbaus. Heute freuen wir 
uns, Ihnen mitteilen zu können, dass 
die Arbeiten fortgesetzt werden und 
der Ausbau wieder Fahrt aufnimmt. 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis 
und Ihre Geduld.

Woher weiß ich, ob meine Adresse 
angeschlossen wird? 
Alle betroffenen Adressen werden 
erneut persönlich angeschrieben und 
über den Baustart informiert. Bereits 
unterschriebene Verträge bleiben 
gültig. Falls Sie Ihren Vertrag noch 
nicht bestätigt haben, senden Sie 
ihn bitte umgehend nach Erhalt des 
Briefes zurück. Nur so kann Ihre 
Adresse berücksichtigt werden.

So geht’s weiter:
In den darauffolgenden Wochen 

Hier tut sich was!
SachsenEnergie baut für Sie eigenwirtschaftlich das Glasfaser-Netz in 

Radeburg aus. Der Bau wird in Kürze wieder aufgenommen.

melden wir uns postalisch bei Ihnen, 
um einen Termin für die Hausbege-
hung zu vereinbaren. Wir kommen 
am vereinbarten Termin zu Ihnen 
und definieren gemeinsam, wo Ihre 
zukünftige Glasfaserverbindung 
verlaufen soll. 

Sie haben Fragen zum Bau, 
Ihrem Glasfaseranschluss oder 

zu unseren Tarifen? 
Dann vereinbaren Sie einfach 
eine persönliche Beratung in 

unserem Partner-Shop vor Ort: 
Ideenwerk Radeburg, August-

Bebel-Straße 2, 01471 Radeburg
Telefon: 035208 80810
Unser Partner ist gern  

für Sie da.

Bei Fragen rufen Sie uns einfach 
an unter 0800 5075500 (Mo – Fr. 
07:00 – 19:00 Uhr) oder schreiben 
Sie uns an 
Kundenservice@SachsenGigaBit.de
eine E-Mail. 

Lokale Fußball-Ligen

Radeburg durchwachsen, Berbisdorf und Ebersbach geht so, 
Dittsdorf Spitze 

Mit den neuen Trikots sollte eigent-
lich der Abwärtstrend gestoppt 
werden, aber mit einer 1:6-Klatsche 
misslang das ziemlich. Der letzte 
Sieg liegt nun schon sieben Spieltage 
zurück.

Genau andersrum läuft es bei Ebers-
bach. Die Grünweißen haben im 
gleichen Zeitraum nur ein Spiel 
verloren – gegen die anderen Grün-
weißen im Derby bei Großditt-
mannsdorf (3:1). Die Dittsdorfer 
haben wieder einen Lauf wie vor 
zwei Jahren eine Spielklasse tiefer. 
Sie haben in dieser Saison erst ein 
Spiel (gegen den Tabellenzweiten 

Weißtropp) verloren und stehen 
seit dem 4. Spieltag an der Tabel-
lenspitze. Kann man vom Aufstieg 
träumen? Da gibt’s leider einen 
Haken – abgesehen davon, dass 
noch die Hälfte der Spieltage vor uns 
liegt. Offiziell bildet man eine Spiel-
gemeinschaft Dittsdorf/Berbisdorf  
2. Der Berbisdorfer SV 1 liegt in der 
Kreisloberliga im mehr oder weniger 
sicheren Mittelfeld, so dass man in 
der nächsten Saison wahrscheinlich 
dann in einer Spielklasse wäre. In 
dem Fall müsste Großdittmannsdorf 
die Spielgemeinschaft auflösen. Es 
wird noch spannend.

KR

Am Sonntag stand das Lokalderby gegen Grün-Weiß Ebersbach an. Vor 
dem Match übergab Stefan Strauß von der Firma Elsterix den neuen Tri-
kotsatz. Der Sponsor ist auch im wörtlichen Sinn ganz nah bei der TSV, 
denn die Firma hat ihren Sitz ebenfalls auf der F.-L.-Jahn-Allee.

 (Foto: Elsterix)

Sächs. Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung

Staatspreis Ländliches Bauen 2026 startet
Bewerbungen bis 16. Januar möglich 

D a s  S ä c h s i s c h e  S t a a t s m i -
nisterium für Infrastruktur und 
Landesentwicklung(SMIL) hat den 
Staatspreis Ländliches Bauen 2026 
ausgelobt. Bewerben können sich 
private Bauherren, Kommunen sowie 
Architektinnen und Architekten mit 
Projekten, die im ländlichen Raum 
Sachsens realisiert wurden. Einsen-
deschluss ist der 16. Januar 2026.
Der Wettbewerb würdigt Baupro-
jekte, die zur Qualität und Zukunfts-
fähigkeit der Dörfer und Kleinstädte 
im Freistaat beitragen. Im Fokus 
stehen gelungene Sanierungen 
und Umnutzungen, hochwertige 
Neubauten im bestehenden Ortsge-
füge sowie neu gestaltete dörfliche 
Freianlagen.Vergeben werden bis zu 
vier Staatspreise in den Kategorien 
Wohnen, Gewerbe, öffentliche Nut-
zung und multiple Nutzung. Jeder 
Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. 
Weitere Auszeichnungen für bis zu 
20 Projekte sind möglich.
Staatsministerin Regina Kraus-
haar erklärte: »Wir brauchen eine 
Baukultur,die darum ringt, dass 

unsere ländlichen Regionen von 
einer gelungenen Verbindung zwi-
schen Tradition und moderner Archi-
tektur profitieren.Lassen Sie uns 
gemeinsam zeigen, wie sich neue 
Nutzungen in gewachsene Ortsbilder 
einfügen. Solche Projekte machen 
nicht zuletzt sichtbar, was engagierte 
Bauherren, Planer und Handwerks-
betriebe gemeinsam leisten. Genau 
das möchten wir würdigen und 
öffentlich zeigen.«
Der Sächsische Staatspreis Länd-
liches Bauen ist Teil der Initiative 
»Baukultur verbindet« des SMIL 
und hat Tradition. Bereits 1993 
erfolgte eineerste Auslobung eines 
Wettbewerbs zum »Landwirtschaft-
lichen Bauen«. DerWettbewerb 
findet mittlerweile zum 20. Mal statt. 
Finanziert wird er aus Steuermitteln 
auf Grundlage des vom Sächsischen 
Landtag beschlossenen Haushaltes.
Weitere Informationen und die 
Teilnahmeunterlagen stehen online 
unter www.baukultur.sachsen.de/
Staatspreis-Laendliches-Bauen.html 
zurVerfügung.
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Informationen & Bekanntmachungen der 
Stadtverwaltung Radeburg für Radeburg mit 

den Ortsteilen Bärnsdorf, Bärwalde, Berbisdorf, 
Großdittmannsdorf & Volkersdorf, 

amtliche Mitteilungen des Stadtrates  
& der Stadtverwaltung Radeburg

RADEBURGRADEBURG
Ausgabetag: 
12.12.2025

Ausgabe:        
12/2025

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Sitzung des Stadtrates: Donnerstag, 29.01.26 – 19.30 Uhr

Sitzungen d. Technischen Ausschusses: Dienstag, 13.01.26 – 19 Uhr

Verwaltungsausschuss am Dienstag, 20.01.26 – 19 Uhr

jeweils im Ratssaal der Stadt Radeburg

  Stadt Radeburg

Heinrich-Zille-Weihnachtsmarkt – Dankeschön!
Ich möchte mich ganz herzlich bei 
allen Teilnehmern, Helfern und 
Unterstützern des Heinrich-Zille-
Weihnachtsmarktes bedanken, 
insbesondere
- bei den Programmteilnehmern 
auf der Bühne: der Kita Sophie 
Scholl, dem Chor der Grundschule, 
dem Hort Zille-Kids des DKSB, 
der Kita aus Großdittmannsdorf, 
dem AWO-Kinderhaus, dem 
Posaunenchor der Kirchgemeinde 
Radeburg, den Teilnehmern des  
RCC, Ulf Walther & Nicole, den 
Tanzgruppen des SV Grün-Weiß 
Ebersbach, der Oberschule mit 
Kleinstadtband und Zillechor 
sowie Herrn Maitschke für die 
musikalische Umrahmung und 
Moderation 
- bei der Kita Sophie Scholl sowie 
der Kita aus Volkersdorf für die 
Ausgestaltung der Bastelangebote 
und dem Kultur- und Heimatverein 
für die Filmvorführung
- dem Alpaka- und Lamazucht-
verband Mitteldeutschland mit 
seinen Tieren 
- beim Geschäft „Leilany - Blumen 

am Markt“ für die Bereitstellung 
des Weihnachtsmannbüros 
- beim fleißigen Weihnachtsmann 
Herrn Langner und seinen Helfern
- bei Lidl und dem dm Drogerie-
markt für zahlreiche Präsente 
- bei der NSG-Verwaltung Königs-
brücker Heide für die Weihnachts-
bäumchen als Hütten- und Markt-
dekoration 
- bei Herrn Eilke für die Bereit-
stellung und der Fa. Agro – Zent 
für den Transport des Weihnachts-
baumes 
- bei Elektroinstallation Komischke 
und seinem Team für die umfang-
reiche Stromlogistik
- beim Containerdienst Trepte 
für die Müllentsorgung sowie 
der Sparkasse für den Container-
standplatz
- beim Ideenwerk Radeburg für die 
Plakatgestaltung und -herstellung. 

Ich wünsche Ihnen noch eine 
besinnliche Vorweihnachtszeit 
und ein frohes Fest!

Ihre Bürgermeisterin  
Michaela Ritter

Sprechstunden im Bürgerbüro der Stadt Radeburg,
Heinrich-Zille-Str. 11

Friedensrichter:	 nur mit Terminvereinbarung: 03 52 08 / 9 61 – 11
Rentenberatung: 	 nur mit Terminvereinbarung: 0151/1164 63 40
Energieberatung:	 jeden 4. Dienstag im Monat 16:30 – 18 Uhr 
	 (nur mit Terminvereinbarung: 08 00 – 8 09 80 24 00  
	 oder 03 52 08/9 61-11)	
Schuldnerberatung	 nur mit Terminvereinbarung: 0 35 22/52 8745)
Senioren- und Pflegeberatung Telefonsprechzeiten:  
	 freitags 9–11 Uhr unter 0176/14 02 28 15

Technische Betriebsführung der Medien 
Trinkwasser und Abwasser in Radeburg: 

Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig mbH
Neubrunnstraße 8 • 01445 Radebeul

Tel.: 0351 8301090 • E-Mail: info@wab-rc.de

Bereitschaftsdienst bei Havarien bzw. Störungen:
Trinkwasser: 0172 3531822 / Abwasser: 0172 3531811

Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger,

traditionell nutze ich die Weih-
nachtsausgabe des „Radeburger 
Anzeigers“ für eine Rückschau 
auf die vergangenen Monate des 
Jahres 2025.
Im gesamten Stadtgebiet gab es 
auch in diesem Jahr wieder zahlrei-
che Baumaßnahmen, die fertigge-
stellt oder begonnen wurden. 
Der Ersatzneubau einer Lärm-
schutzwand am Wohngebiet Meiß-
ner Berg wurde abgeschlossen. 
Im neuen Radeburger Wohngebiet 
Nieder-Hufen wurde im Frühjahr 
ein neuer Spielplatz eingeweiht, 
der sehr beliebt ist und gut ange-
nommen wird. 

Die Arbeiten an unserer Ober-
schule wurden fortgesetzt, der 2. 
Bauabschnitt wird in den nächsten 
Wochen endgültig fertiggestellt. 
Damit ist nun auch die ehema-
lige Turnhalle als Mensa nutzbar, 
es sind neue Klassenräume und 
Lehrerzimmer entstanden. Durch 
einen Aufzug wurde das Gebäude 
barrierefrei gemacht. Zum Tag der 
offenen Tür im Herbst haben sich 
zahlreiche Besucher ein Bild von 
der „aufgehübschten und moder-
nisierten alten Dame“ Oberschule 
gemacht. 

Ein neues großes Bauprojekt star-
tete im Mai in Berbisdorf. Die 
Grundsteinlegung und das Richtfest 
im Oktober waren Meilensteine 
beim Neubau eines Gerätehauses 
für die Freiwillige Feuerwehr. Die 
Arbeiten sind gut vorangekommen 
und werden sich bis ins neue Jahr 
ziehen. Nach Fertigstellung wird 
die Ortswehr eines nach modernsten 
Anforderungen geplantes Gebäude 
erhalten, das auch die Vorausset-
zungen für koordinierte Einsätze in 
Katastrophenfällen bietet. 

In unmittelbarer Nachbarschaft 
des Feuerwehr-Neubaus sind die 
Erschließungsarbeiten für drin-
gend benötigte Gewerbeflächen in 
vollem Gang. Wir erhalten immer 
wieder Anfragen nach Grundstüc-
ken für Handwerk oder Metall- und 
Fahrzeugbau, die im Gewerbege-
biet Radeburg nicht mehr bedient 
werden können. Dagegen war die 
Schließung des Glaswerkes Rade-
burg ein herber Schlag vor allem 
für die zahlreichen Beschäftigten. 
Stadtverwaltung und Wirtschafts-
förderung arbeiten gemeinsam mit 
dem Grundstückseigentümer an 
einer Folgenutzung des Objektes. 
Nicht nur Neubau, sondern auch 
Werterhaltung sind nötig, um kom-
munale Objekte weiterhin gut nutzen 
zu können. So wurde die Heizung in 
der Kindertagesstätte Volkersdorf 
erneuert und mit einer PV-Anlage 
gekoppelt. An der Grundschule 
wurde die nördliche Zuwegung 
komplett erneuert und heutigen 
Anforderungen angepasst. Der Feu-
erwehr-Hof Radeburg wurde im 
Zuge des anstehenden Breitband-
Ausbaus neugestaltet, es wurden 
alle Erschließungsmedien ertüchtigt. 

Ein Dank geht an dieser Stelle an die 
Fa. Zeidler für ihre Bereitschaft, eine 
ihrer Gewerbehallen für die ausge-
lagerte Feuerwehr zur Verfügung zu 
stellen und an die Kameraden für ihre 
Geduld, die dadurch schwierigeren 
Einsatz-bedingungen in Kauf zu 
nehmen. Zu einem guten Abschluss 
wurde die Wege- und Denkmalsa-
nierung im Zille-Hain Radeburg 
gebracht, bei Verfügbarkeit weite-
rer Gelder werden sicher weitere 
Abschnitte folgen. 

Unsere Städtepartnerschaften 
wurden auch in 2025 gepflegt. Vom 
15.-18. Mai besuchten dreißig Schü-
lerinnen und Schüler aus unserer 
tschechischen Partnerstadt Frydlant 
nad Ostravici unsere Oberschule 
und verbrachten viel Zeit mit den 
Radeburgern. Der regelmäßige 
Schüleraustausch besteht schon seit 
mehr als 30 Jahren. Vom 22.-25. 
Mai besuchte eine Delegation mit 
Vertretern aus Bürgerschaft und 
Städtepartnerschaftsverein unsere 
Partnergemeinde Argenbühl im 
Allgäu. Dort wurde wieder ein sehr 
abwechslungsreiches Programm 
geboten, mit zahlreichen Möglich-
keiten zum Knüpfen neuer Kontakte. 
Für April/Mai 2026 ist ein Gegen-
besuch geplant. Stadtratsvertreter 
aus der Partnerstadt Edenkoben 
besuchten Radeburg Ende August 
und konnten auch das Scheunenfest 
erleben. Anfang Juni 2026 wird dann 
wieder ein Gegenbesuch in Edenko-
ben stattfinden. 

Unser Rathaus-Team wird seit Juli 
im Bereich Trink- und Abwasser 
durch Herrn Püschel unterstützt. 
Dieser Bereich befindet sich nach 
Veränderungen der Betriebsführung 
aktuell noch in einer Umstrukturie-
rungsphase. Als Elternzeitvertre-
tung für den Bereich Brandschutz 
und Gremienarbeit Bauamt unter-
stützt uns seit Juli Herr Döcke. 
Im Frühjahr dieses Jahres hat uns 
leider Herr Klotzsche verlassen, 
der mehrere Jahre für den Bereich 
Gebäudemanagement tätig war. 
Als Nachfolgerin konnten wir Frau 
Ruhland gewinnen, die seit August 
diesen Bereich betreut. Frau Pohle 
beendet zum Ende des Jahres ihre 
Elternzeitvertretung in der Kin-
dereinrichtung Volkersdorf. Frau 
Stützner und Frau Kretzschmar, 
zwei langjährige Mitarbeiterinnen 
der Verwaltung, beendeten in diesem 
Jahr altershalber ihre Tätigkeit. Frau 
Scheibe und Frau Kaubisch, die 
uns trotz Ruhestand nach wie vor 
in der Senioren-Begegnungsstätte 
Radeburg bzw. in der Kinderein-
richtung Volkersdorf unterstützten, 
haben ihre Tätigkeit nun endgültig 
beendet. Wir wünschen ihnen allen 
eine gute Zeit und viel Gesundheit 
und bedanken uns herzlich für die 
gute Zusammenarbeit.

Die Stadtverwaltung Radeburg ist 
seit einigen Jahren Praxispartner 
der Fachhochschule der Sächsischen 
Verwaltung Meißen, 2025 wurden 
zwei Studenten bei uns qualifiziert. 
Weiterhin fungieren wir als Prakti-
kumsverwaltung für Auszubildende 

des Berufsförderungswerkes Dres-
den, hier wurden ebenfalls zwei Per-
sonen betreut und auf ihren späteren 
Beruf vorbereitet. 

Ich danke allen meinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Rathaus, 
in Kindergärten und Schulen, in 
Museum, Bibliothek und Senioren-
begegnungsstätte sowie im Bauhof 
für ihre geleistete Arbeit zum Wohle 
der Stadt Radeburg und ihrer Bürge-
rinnen und Bürger.

Der im Sommer 2024 neu gewählte 
Stadtrat hat ein arbeitsreiches Jahr 
hinter sich. Die Themen sind viel-
fältig und häufig von grundlegender 
Bedeutung für die Entwicklung 
unserer Stadt in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten. Den Damen und 
Herren Stadträten sowie den sach-
kundigen Einwohnern in den kom-
munalen Gremien danke ich für die 
konstruktive, von Respekt geprägte 
Zusammenarbeit.
Wie in jedem Jahr danke ich aus-
drücklich allen unseren Feuerwehr-
frauen und -männern, die ihre Aus-
bildung und ihren Dienst in vielen 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit 
leisten. Leider mussten unsere Feu-
erwehren auch in diesem Jahr wieder 
Hilfe leisten bei der Bekämpfung 
der umfangreichen Brände auf dem 
ehemaligen Truppenübungsplatz 
Gohrischheide. Es waren kräftezeh-
rende und teils gefährliche Einsätze. 
In den Ortsfeuerwehren standen in 
diesem Jahr einige Wahlen an, die 
erfolgreich durchgeführt wurden. 
In der FFw Berbisdorf wurden 
Ortswehrleiter Paulitz und sein Stell-
vertreter Kamerad Hähre im Amt 
bestätigt. In der FFw Volkersdorf 
wurde Ortswehrleiter Czirpka im 
Amt bestätigt, zu seinem Stellvertre-
ter wurde Kamerad Queister-Schulz 
gewählt. In der FFw Großdittmanns-
dorf wurde Ortswehrleiter Trentzsch 
in seinem Amt bestätigt, zu seinem 
Stellvertreter wurde Kamerad Scho-
der gewählt – herzlichen Glück-
wunsch nochmals an dieser Stelle. 
Ich wünsche allen Kameradinnen 
und Kameraden erfolgreiche Ein-
sätze sowie immer eine unfallfreie 
Rückkehr ins Gerätehaus. Um auch 
weiterhin alle anstehenden Auf-
gaben der Feuerwehr erledigen zu 
können, werden in allen Ortsfeuer-
wehren weitere Freiwillige gesucht. 
Interessierte können sich einfach bei 
den Ortswehrleitern melden.

Stellvertretend für alle Ehrenamtli-
chen möchte ich an dieser Stelle die 
Mitglieder der Fachgruppe Ornitho-
logie Großdittmannsdorf würdigen. 
Im Frühjahr 1975 wurde die Jugend-
arbeitsgemeinschaft Ornithologie 
Großdittmannsdorf gegründet. Dies 
erfolgte mit dem bis heute geltenden 
Ziel, Kindern und Jugendlichen 
praktisches naturschutzfachliches 
Wissen und umfangreiche Erfah-
rungen weiterzugeben. Die Arbeit 
der drei Generationen von Ehren-
amtlichen strahlt mittlerweile weit 
über den namensgebenden Ort 
Großdittmannsdorf, einem Ortsteil 
unserer Stadt Radeburg, hinaus. 
Und auch, wenn nicht alle der in den 

vielen Jahren betreuten Kinder und 
Jugendlichen ihr Hobby zum Beruf 
machen konnten, so ist doch bei 
vielen von ihnen ein tief verwurzel-
tes Verständnis für die Zusammen-
hänge in Natur und Landschaft und 
die Notwendigkeit für deren Schutz 
entstanden. Von Beginn an wurde 
ein wissenschaftlicher Ansatz der 
Arbeit verfolgt. Dies führte über 
Jahrzehnte hin zu einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit mit Hochschulen 
und Universitäten sowie zahlreichen 
Institutionen in ganz Deutschland. 
Die Mitglieder der Fachgruppe 
tragen mit ihrer Expertise dazu bei, 
die durch andere Bewirtschaftungs-
formen eingetretenen Veränderun-
gen in Natur, Landschaft sowie 
den Siedlungsbereichen zu doku-
mentieren. Bemerkenswert ist die 
umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, 
die von Vorträgen und Exkursionen 
über eine umfangreiche Pressearbeit 
bis hin zu teilweise mehrtägigen 
Fachtagungen und zahlreichen 
wissenschaftlichen Publikationen 
reicht. Der ehrenamtliche Natur-
schutzdienst unterstützt und ergänzt 
den behördlich organisierten Natur-
schutz, die Arbeit geht Hand in 
Hand. So nahmen und nehmen die 
Aktivitäten der Fachgruppe auch 
Einfluss auf die Formulierung der 
Begründungen auszuweisender 
Schutzgebiete teils von europä-
ischem Rang, andererseits auch 
auf die Beurteilung der Anträge auf 
Rohstoffabbau oder Ausweisung 
gewerblicher Großansiedlungen 
und damit einhergehender Verände-
rungen für Lebensraum, Natur und 
Landschaft. Naturschutzarbeit hat in 
diesem Zusammenhang immer auch 
eine politische Dimension und bildet 
oft das einzige bürgerschaftliche 
Korrektiv im öffentlichen Diskurs. 
Zunehmend ist zu beobachten, 
dass Themen des Natur- und Land-
schaftsschutzes nicht einher gehen 
mit den Vorstellungen der Politik in 
Bund und Land oder den Interessen 
der Investoren aus dem In- und 
Ausland. Es bleibt zu hoffen, dass 
man gemeinschaftlich für einen Aus-
gleich der Interessen sorgen kann. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, in 
unserem Land, in Europa und der 
Welt vollziehen sich tiefgreifende 
Veränderungen, die Vielen Angst 
machen. Umso wichtiger ist es, 
im Miteinander vor Ort fair und 
rücksichtsvoll im Umgang zu sein 
– nicht der am lautesten schreit, hat 
recht. Stärken wir uns gegenseitig 
und machen uns Mut, wenn Zweifel 
kommen. Diskutieren und hinterfra-
gen wir dort, wo es nötig ist. Hören 
wir zu und versuchen die Argumente 
anderer zu verstehen. Und verlernen 
wir das Lachen nicht. 

Ich wünsche Ihnen eine besinn-
liche, liebevolle und glückliche 
Advents- und Weihnachtszeit im 
Kreise Ihrer Familien, Freunde und 
Bekannten.
Möge der Jahreswechsel Ihnen und 
uns allen nur Gutes bringen!

Ihre Bürgermeisterin
Michaela Ritter

Stadt Radeburg

Schließung der Stadtverwaltung Radeburg
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

die Stadtverwaltung Radeburg ist am Dienstag, 23.12.2025 und Freitag, 
02.01.2026, geschlossen und telefonisch nicht erreichbar.

Die Bibliothek ist vom 19.12.2025 bis einschließlich 02.01.2026 
geschlossen.

gez. Ritter
Bürgermeisterin

  Stadt Radeburg

Bewerbungen zur Besetzung der Schiedsstelle (Ehrenamt als Friedensrichter/in)
Sehr geehrte Bürgerinnen  
und Bürger,

im Jahr 2021 wurden unsere der-
zeitige Friedensrichterin Frau 
Marielle Buchheim und deren 
Stellvertreter Herr Andreas Balzer 
durch den zuständigen Richter des 
Amtsgerichtes Meißen vereidigt 
und die Schiedsstelle konnte damit 
ihre Tätigkeit fortsetzen.
Die Amtszeit von Friedensrichter/
innen beträgt 5 Jahre und endet 
folglich im kommenden Jahr. 

Zunächst möchten wir uns auf 
diesem Wege bei den beiden Amts-
inhaber/innen ganz herzlich für ihr 
Engagement und für die geleistete 
Arbeit bedanken, mit der sie einen 
entscheidenden Beitrag für ein 
friedliches Miteinander in unserer 
Stadt geleistet haben.

Das Ehrenamt als Friedensrichter/
in bzw. stellv.  Friedensrichter/in 
können Einwohner übernehmen, 
die mindestens 30 und höchstens 

70 Jahre alt sein sollen und die 
Interesse an einer solchen Aufgabe 
haben. Ausgeschlossen sind jedoch 
Rechtsanwälte, Notare, Richter, 
Staatsanwälte sowie Polizei- und 
Justizbedienstete.

Die Voraussetzungen bzw. die 
Ausschlussgründe für eine Wahl 
zum/zur Friedensrichter/in sind 
in § 4 des Sächsisches Schieds- 
und Gütestellengesetzes vom 27. 
Mai 1999 – SächsSchiedsGütStG 
(GVBl. S. 247 ff.) zuletzt geändert 
durch Art. 2, Abs. 13 des Gesetzes 
vom 5. April 2019 (SächsGVBl. 
S. 245) geregelt. Eine entspre-
chende Erklärung, dass keine 
Ausschlussgründe vorliegen sowie 
die Einwilligung zur Einholung 
einer entsprechenden Auskunft 
beim Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes sind mit der Bewerbung 
einzureichen.
Friedensrichter/in und Stellver-
treter/in werden vom Stadtrat 
gewählt. Die Wahl bedarf der 

Bestätigung durch den Vorstand 
des Amtsgerichtes Meißen.

Die Aufgabe der Schiedsstelle 
besteht darin, bürgerliche Rechts-
streitigkeiten durch Einigung der 
Parteien beizulegen. Bevor der Weg 
der Privatklage beschritten werden 
kann, muss – von Ausnahmen abge-
sehen – die Schiedsstelle angerufen 
werden. Der/die Friedensrichter/
in wird versuchen, Einigkeit zwi-
schen den Parteien herbeizuführen. 
Gelingt dies, wird ein Protokoll 
über die Vereinbarung aufgesetzt 
und die Sache ist dann erledigt.
Bei Scheitern des Einigungsver-
suches kann der Verletzte den 
Weg der Privatklage beschrei-
ten. Die Schiedsstelle kann bei 
unterschiedlichsten Streitigkeiten 
angerufen werden, wobei die 
häufigste Inanspruchnahme bei 
Beleidigung, Sachbeschädigung, 
Bedrohung udgl. liegt. Aber auch 
bei Streitigkeiten, die auf die Zah-
lung von Geld gerichtet sind oder 
bei Streitigkeiten zwischen Mieter 

und privatem Vermieter kann die 
Schiedsstelle der geeignete Ver-
mittler sein.

Der/die Friedensrichter/in hat, 
auch nach Beendigung der Amts-
zeit, Verschwiegenheit über die 
Verhandlungen und die ihm/ihr 
amtlich bekannt gewordenen Ver-
hältnisse von Parteien zu wahren.

Sollten Sie Interesse an der ehren-
amtlichen Tätigkeit als Friedens-
richter/in haben, melden Sie sich 
bitte bis zum 15.01.2026 bei der 
Hauptamtsleiterin Frau Groß,  
Tel.: 035208 96113, 
E-Mail: rathaus@radeburg.de. 

Dort erhalten Sie auch Informa-
tionen über Ausschlussgründe 
gemäß § 4 SächsSchiedsStG, 
einen Bewerbungsbogen sowie die 
von den Bewerbern abzugebende 
Erklärung, dass keine Ausschluss-
gründe vorliegen.

R i t t e r 
Bürgermeisterin



RAZ Seite 14

  Stadt Radeburg

Inhaltsverzeichnis 	  
§ 1 	 Allgemeines 	  
§ 2 	 Begriffe  
§ 3 	 Benutzungszwang  
§ 4 	 Einleitbedingungen  
§ 5 	 Entsorgung  
§ 6 	 Prüfungsrecht, Auskunfts- 	
	 und Anzeigepflicht  
§ 7 	 Haftung  
§ 8 	 Erhebungsgrundsatz  
§ 9 	 Gebührenmaßstab  
§ 10 	Gebührenschuld, Fälligkeit, 
	 Veranlagungszeitraum  
§ 11 	Ordnungswidrigkeiten  
§ 12 	Inkrafttreten 	  

Anhang zu § 5 Abs. 1 

Anlage 1 Gebührenhöhe 2 

Aufgrund von § 56 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG), § 50 
des Sächsischen Wassergesetzes 
(SächsWG) und der §§ 4, 14 und 
124 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 
Verbindung mit den §§ 2, 9, 17 und 
33 des Sächsischen Kommunalab-
gabengesetzes (SächsKAG) und 
der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwas-
sersatzung - AbwS) in der Stadt 
Radeburg in der jeweils gültigen 
Fassung hat der Stadtrat der Stadt 
Radeburg am 20.11.2025 folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Die Stadt Radeburg betreibt 
die Entsorgung der abflusslosen 
Gruben, Absetzschächte sowie 
Kleinkläranlagen (im Folgenden 
„Grundstücksentwässerungsan-
lagen“ genannt) als öffentliche 
Einrichtung. Sie kann sich zur 
Erfüllung dieser Aufgabe Dritter 
bedienen. 
(2) Die Entsorgung umfasst die 
Entleerung der Grundstücksent-
wässerungsanlagen im Sinne des 
Abs. 1 sowie die Abfuhr und 
schadlose Beseitigung der Anla-
geninhalte. 
(3) Die Entsorgung berührt nicht 
die Verantwortlichkeit der Grund-
stückseigentümer, Erbbauberech-
tigten, Wohnungseigentümer und 
Nutzungsberechtigten im Sinne 
des Wohnungseigentumsgesetzes, 
Nießbraucher sowie aller sonstigen 
zum Besitz eines Grundstücks 
dinglich Berechtigten für den ord-
nungsgemäßen Zustand, Betrieb 
und die Unterhaltung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen sowie 
die Einhaltung der bau- und was-
serrechtlichen Vorschriften. 
(4) Durch die Satzung wird die 
Entleerung von Jauchegruben 
und beweglichen Abwasserbe-
hältnisssen nicht geregelt. Ebenso 
fallen nicht in den Geltungsbe-
reich der Satzung Rückstände aus 
Leichtflüssigkeits- und Fettab-
scheidern sowie Neutralisations-
anlagen und dergleichen. 

§ 2 
Begriffe 

Im Sinne dieser Satzung haben die 
nachstehenden Begriffe folgende 
Bedeutung: 
(1) Grundstück im Sinne dieser Sat-
zung ist jedes räumlich zusammen-
hängende und einem gemeinsamen 
Zweck dienende Grundeigentum 
desselben Eigentümers oder der-
selben Eigentümergemeinschaft, 
das eine selbständige wirtschaft-
liche Einheit bildet, auch wenn es 
sich um mehrere Grundstücke oder 
Teile von Grundstücken im Sinne 
des Grundbuchrechtes handelt. 
(2) Benutzungspflichtig sind: 
- Grundstückseigentümer, an 
seiner Stelle 
- Erbbauberechtigte 
- Wohnungseigentümer und Nut-
zungsberechtigte im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes 
- Nießbraucher 
- sonstige dinglich Nutzungsbe-
rechtigte von Grundstücken 3 

(3) Abwasser ist  das durch 
Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser 
(Schmutzwasser), das aus dem 
Bereich von bebauten oder künst-
lich befestigten Flächen abflie-
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ßende und gesammelte Wasser aus 
Niederschlägen (Niederschlags-
wasser) sowie das sonstige in 
öffentliche Abwasseranlagen mit 
Schmutzwasser oder Nieder-
schlagswasser fließende Wasser. 
(4) Fäkalschlamm ist der Anteil des 
häuslichen oder in der Beschaffen-
heit ähnlichen Abwassers, der in 
der Grundstückskläranlage zurück-
gehalten wird und im Rahmen 
der öffentlichen Entsorgung in 
Abwasseranlagen eingeleitet oder 
eingebracht werden soll. 
Nicht dazu zählt der in Grund-
stückskläranlagen mit Abwas-
serbelüftung zurückgehaltene 
stabilisierte Schlamm. 
(5) Häusliches Schmutzwasser 
ist Schmutzwasser aus Küchen, 
Waschküchen, Waschräumen, 
Baderäumen, Aborträumen und 
ähnlich genutzten Räumen, das in 
einer Kleinkläranlage oder abflus-
slosen Sammelgrube (Abwasser-
sammeltank) zurückgehalten wird. 
(6) Grundstücksentwässerungs-
anlagen sind alle Anlagen, die 
der Sammlung Vorbehandlung, 
Prüfung und Ableitung des Abwas-
sers bis zur öffentlichen Abwas-
seranlage dienen. Dazu gehören 
insbesondere Leitungen, die im 
Erdreich oder Fundamentbereich 
verlegt sind und das Abwasser 
dem Anschlusskanal zuführen 
(Grundleitungen), Hebeanlagen, 
abflusslose Gruben und Klein-
kläranlagen. 

§ 3 
Benutzungszwang 

(1) Die Benutzungspflichtigen sind 
verpflichtet, sämtliche auf dem 
Grundstück anfallenden Schmutz-
wässer unter Beachtung der Bedin-
gungen des § 4 in die Grundstück-
sentwässerungsanlage einzuleiten 
und den zu beseitigenden Inhalt 
der zugehörigen Kleinkläranlage 
bzw. abflusslosen Grube der Stadt 
zur ordnungsgemäßen Entsorgung 
zuüberlassen. 
Dabei sind deren Grundstücke 
einschließlich der Bestandteile 
und etwaigem Zubehör so herzu-
richten, dass die Übernahme und 
Abfuhr nicht behindert wird. 
(2) Ein Benutzungspflichtiger wird 
von seinen Verpflichtungen nicht 
dadurch befreit, dass außer ihm 
noch andere Benutzungspflichtige 
vorhanden sind. 
(3) Von der Verpflichtung zum 
Anschluss und der Benutzung der 
Einrichtung ist der Benutzungs-
pflichtige auf Antrag insoweit 
und so lange zu befreien, als ihm 
der Anschluss bzw. die Benutzung 
wegen seines, die öffentlichen 
Belange überwiegenden Interesses 
an der eigenen Beseitigung des 
Schmutzwassers nicht zugemutet 
werden kann und die wasserwirt-
schaftliche Unbedenklichkeit von 
der Wasserbehörde bestätigt wird. 
(4) Die Befreiung kann befristet 
unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
(5) Der Benutzungszwang erlischt 
mit dem Anschluss des Grund-
stücks an eine öffentliche Kana-
lisation und Kläranlage. Zu dem 
Zeitpunkt fällt das Grundstück in 
den Geltungsbereich der Abwas-
sersatzung der Stadt Radeburg. 
Die Teile einer Grundstücksent-
wässerungsanlage (z.B. abflus-
slose Fäkaliengruben, Kleinklär-
anlagen und Sammelgruben für 
das gesamte häusliche Schmutz-
wasser) sind ordnungsgemäß 
außer Betrieb zu setzen, sobald 
ein Grundstück an eine öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist 
und diese für die Abwasserentsor-
gung des Grundstückes nicht mehr 
benötigt werden. 

§ 4 
Einleitbedingungen 

(1) In die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen darf nur häusliches 
oder damit vergleichbares 
Schmutzwasser eingeleitet werden. 
Von der Einleitung sind insbeson-
dere ausgeschlossen: 
a) Stoffe, die geeignet sind, die 
bei der Entleerung und Abfuhr 
eingesetzten Geräte und 

Fahrzeuge sowie die Abwasserbe-
handlungsanlagen und zugehörige 
Kanalisation in ihrer Funktion zu 
beeinträchtigen, zu beschädigen 
oder zu zerstören; 
b) Stoffe, durch die die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung gefähr-
det oder das Personal bei der 
Beseitigung beeinträchtigt werden 
können. 
(2) Das Einleitungsverbot gilt 
insbesondere für: 
a) Niederschlagswasser, Grund- 
und Quellwasser, Kühlwasser, 
b) Stoffe, auch in zerkleinertem 
Zustand, die zu Ablagerungen oder 
Verstopfungen in den öffentlichen 
Abwasseranlagen führen können 
(z.B. Kehricht, Schutt, Mist, Sand, 
Küchenabfälle, Asche, Zellstoffe, 
Textilien, Schlachtabfälle, Tier-
körper, Panseninhalt, Schlempe, 
Trub, Trester und hefehaltige 
Rückstände, Schlamm, Haut- und 
Lederabfälle); 
c) feuergefährliche, explosible, 
giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe 
(z.B. Benzin, Karbid, Phenole, Öle 
und dergl.), Säuren, Laugen, Salze, 
Reste von Pflanzenschutzmitteln 
oder vergleichbaren Chemikalien, 
Blut, mit Krankheitskeimen behaf-
tete Stoffe und radioaktive Stoffe; 
d) Jauche, Gülle, Abgänge aus 
Tierhaltungen, Silosickersaft und 
Molke; 
e) faulendes und sonst übelriechen-
des Abwasser (z.B. Überläufe aus 
Abortgruben, milchsaure Konzen-
trate, Krautwasser); 
f) Abwasser, das schädliche oder 
belästigende Gase oder Dämpfe 
verbreiten kann; 
g) farbstoffhaltiges Abwasser, 
dessen Entfärbung im Klärwerk 
nicht gewährleistet ist; 
h) Abwasser, das einem was-
serrechtlichen Bescheid nicht 
entspricht; 
i) Abwasser, dessen chemische 
und physikalische Eigenschaften 
über den allgemeinen Richtwerten 
für die wichtigsten Beschaffen-
heitskriterien der Anlage I des 
Arbeitsblattes ATV A 115 bzw. des 
Merkblatts ATV-DVWK M 115 
oder DWA-M 115 der deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V. (DWA) 
in der jeweils gültigen Fassung 
liegt. 
(3) Absatz 2 gilt nicht für Stoffe, 
die sich als geringfügige Mengen 
üblicherweise im häuslichen 
Schmutzwasser befinden sowie 
für Schmutzwasser von Haus-
haltgeräten. 

§ 5 
Entsorgung 

(1) Die Entleerung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen ist 
nach Bedarf, jedoch mindestens 
einmal im Jahr durchführen zu 
lassen. Bedarf besteht, wenn: 
a) Ablagerungen die Betriebsfä-
higkeit und Betriebssicherheit der 
Grundstücks-entwässerungsan-
lagen zu beeinträchtigen drohen; 
b) abflusslose Gruben bis 50 cm 
unter dem Zulauf gefüllt sind. 
Bei Zuwiderhandlung kann die 
Stadt regelmäßige Entschlam-
mungstermine bestimmen. 
Aufforderungen durch die Stadt 
sind gebührenpflichtig. 
Ausnahmen regeln sich nach DIN 
4261, Teil 3, Pkt. 4 - siehe Anhang - 
(2) Vom Grundstückseigentümer 
sind die Kleinkläranlagen entspre-
chend den Wartungsvorschriften 
des Herstellers zu betreiben. 
(3) Der Benutzungspflichtige hat 
den Bedarf rechtzeitig vorher bei 
dem von der Stadt beauftragten 
Unternehmen anzuzeigen. Er ist 
für jeden Schaden selbst haftbar, 
der durch Verzögerungen oder 
Unterlassung des Antrages ent-
steht. 
(4) Mit dem Verladen des Inhaltes 
der Grundstücksentwässerungsan-
lagen auf das Fahrzeug erlangt die 
Stadt die Verfügungsbefugnis. Der 
Benutzungspflichtige ist für jeden 
Schaden selbst haftbar, der durch 
Verzögerung oder Unterlassung 
des Antrages entsteht. 
(5) Im Falle einer Verhinderung 
ist das von der Stadt beauftragte 

Unternehmen rechtzeitig darüber 
zu unterrichten und ein neuer 
Termin abzustimmen. Bei Unter-
lassung einer Absage sind durch 
den Benutzungspflichtigen die 
Kosten einer vergeblichen Anfahrt 
zu tragen. 
(6) Die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen müssen so ange-
ordnet und ausgebildet sein, dass 
sie über einen verkehrssicheren 
Zuweg für die Entsorgungsfahr-
zeuge erreichbar sind und entleert 
sowie überwacht werden können. 
Ihre Abdeckungen müssen so 
beschaffen und gesichert sein, dass 
Gefahren nicht entstehen können. 
Nach Aufforderung durch die Stadt 
sind festgestellte Mängel, die einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung 
entgegenstehen, durch den Benut-
zungspflichtigen umgehend zu 
beseitigen. 
(7) Der Benutzungspflichtige hat 
auf dem Begleitschein folgende 
Angaben mit Datum und Unter-
schrift zu bestätigen; 
a) Menge des übernommenen 
Abwassers bzw. der Rückstände; 
b) Übereinstimmung der Abwas-
serqualität mit den in § 4 dieser 
Satzung genannten Bedingungen. 
(8) Der Benutzungspflichtige hat 
die ihm überlassene Durchschrift 
des Begleitscheines sowie sonsti-
ger Kontrollnachweise während 
der Dauer von mindestens zwei 
Jahren auf dem Grundstück auf-
zubewahren und auf Verlangen 
vorzuzeigen. 
(9) Das von der Stadt beauftragte 
Unternehmen wird einmal jährlich 
im „Radeburger Anzeiger“ bekannt 
gegeben. 

§ 6 
Prüfungsrecht, Auskunfts- 

und Anzeigepflicht 
(1) Den Beauftragten der Stadt ist 
zur Prüfung, ob die Vorschriften 
dieser Satzung und der bau- und 
wasserrechtlichen Genehmigung 
erfüllt werden, ungehinderter 
Zutritt zu allen hierfür in Betracht 
kommenden Grundstücksteilen 
zu gewähren. Die Beauftragten 
der Stadt weisen sich durch einen 
Dienstausweis oder eine Vollmacht 
aus. 
(2) Die Benutzungspflichtigen 
haben über alle die Prüfung gemäß 
Abs. 1 betreffenden Fragen Aus-
kunft zu geben. 
(3) Bei Neuerrichtung einer 
Grundstücksentwässerungsanlage 
hat die Anzeige gegenüber der 
Stadt innerhalb eines Monats nach 
Inbetriebnahme zu erfolgen. 
(4) Wechselt der Benutzungsbe-
rechtigte, so haben sowohl der 
bisherige Beauftragte als auch der 
neue Anschluss- und Benutzungs-
pflichtige die Stadt unverzüglich 
über den Wechsel zu benachrichti-
gen. Gleiches gilt bei Veränderun-
gen der Art der Grundstücksent-
wässerungsanlage und der Menge 
des Abwassers. 

§ 7 
Haftung 

(1) Der Benutzungspflichtige 
haftet für Schäden infolge man-
gelhaften Zustandes oder unsach- 
gemäßer oder satzungswidriger 
Benutzung seiner Grundstücks-
entwässerungsanlage. Er hat die 
Stadt von Ersatzansprüchen Dritter 
freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden. 
Mehrere Ersatzpflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 
(2) Die Haftung des Benutzungs-
pflichtigen für den ordnungs-
gemäßen Betrieb seiner Grund-
stücksentwässerungsanlage wird 
durch diese Satzung und die nach 
ihr durchgeführte Entleerung nicht 
berührt. 
(3) Kann die Entleerung infolge 
höherer Gewalt oder behördli-
cher Verfügungen vorübergehend 
nicht oder nur eingeschränkt oder 
verspätet durchgeführt werden, 
besteht kein Anspruch auf Scha-
denersatz. 

§ 8 
Erhebungsgrundsatz 

Für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Entsorgung nach § 1 
werden zur Kostendeckung durch 
die Stadt oder durch das von der 
Stadt beauftragte Unternehmen 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gebühren erhoben. Die Höhe der 
Gebühr ergibt sich aus dem der 
Satzung als Anlage 1 beigefügten 
Tarif, der Bestandteil dieser Sat-
zung ist. 

§ 9 
Gebührenmaßstab 

(1) Die Entsorgungsgebühr bemisst 
sich nach der an der geeichten 
Messvorrichtung des Spezialfahr-
zeuges festgestellten Menge. 
(2) Das für die Entleerung even-
tuell erforderliche Wasser zur 
Verdünnung ist vom Benutzungs-
pflichtigen unentgeltlich zur Ver-
fügung zu stellen. 
(3) Die Berechnungseinheit für die 
Entsorgungsgebühr ist ein Kubik-
meter (m³) der gebührenpflichtigen 
Menge. Angefangene m³ werden 
bis 0,5 auf die vorausgehende volle 
Zahl abgerundet, solche über 0,5 
auf die nächstfolgende volle Zahl 
aufgerundet. 

§ 10 
Gebührenschuld, Fälligkeit, 

Veranlagungszeitraum 
(1) Die Entsorgungsgebühr wird 
für jede Entsorgung gesondert 
festgesetzt und bekannt gegeben. 
(2) Gebührenschuldner ist, wer 
zum Zeitpunkt der durchgeführten 
Entleerung für die betreffende 
Grundstücksentwässerungsanlage 
Benutzungspflichtiger war. Meh-
rere Benutzungspflichtige sind 
Gesamtschuldner. 
(3) Die Entsorgungsgebühr wird 
innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides zu Zahlung fällig. 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von 
§ 124 Abs. 1 SächsGemO handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig: 
1. entgegen § 1 Abs. 1 und § 3  
Abs. 1 den Inhalt von Kleinklär-
anlagen oder abflusslosen Gruben 
nicht der Stadt überlässt, 
2. Kleinkläranlagen oder abflus-
slose Gruben nicht nach den Vor-
schriften des § 5 Abs. 1, 2 und 3 
unterhält und betreibt, 
3. entgegen § 4 Abs. 1 und 2 
Stoffe in die Anlage einleitet, die 
geeignet sind, die bei der Entlee-
rung, Abfuhr und Behandlung 
eingesetzten Geräte, Fahrzeuge 
und Abwasserreinigungsanlagen 
in ihrer Funktion zu beschädigen 
oder zu zerstören, 
4. entgegen § 6 Abs. 1 bis 4 dem 
Beauftragten der Stadt nicht den 
ungehinderten Zutritt gewährt, 
keine Auskunft erteilt, keine Inbe-
triebnahmeanzeige macht. 
(2) Die Vorschriften des Sächsi-
schen Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes bleiben unberührt. 

§ 12 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.01.2025 
in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über 
die Entsorgung von Kleinkläranla-
gen und abflusslosen Gruben der 
Stadt Radeburg vom 20.06.2024 
außer Kraft. 

Hinweis auf § 4 Abs. 4 Sächs-
GemO 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der SächsGemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande 
gekommen. 8 

Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung 
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, 
3 .  de r  Bürgermeis te r  dem 
Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 
Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
	 a) die Rechtsaufsichtsbehörde 

den Beschluss beanstandet hat 
oder 

	 b) die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschrift 

gegenüber der Stadt unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 
4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in § 4 Absatz 
4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. 

Radeburg, den 21.11.2025

(Siegel)

Ritter, Bürgermeisterin

Anhang zu § 5 Abs. 1 

Auszug aus: „Deutsche Norm 
vom September 1990, DIN 4261,  
Teil 3 - Kleinkläranlagen, Anlagen 
ohne Abwasserbelüftung, Betrieb 
und Wartung“ – in der jeweils 
gültigen Fassung 

4. Mehrkammergruben 

Mehrkammer-Absetzgruben sind 
nach Bedarf, in der Regel minde-
stens jedoch einmal jährlich, zu 
entleeren. 
Mehrkammer-Ausfaulgruben sind 
nach Bedarf, in der Regel minde-
stens jedoch in 2-jährigem 
Abstand zu entschlammen. Beim 
Räumvorgang sind zunächst die 
Schwimmschlammdecken 
aller Kammern zu entfernen. Bei 
der anschließenden Schlamment-
nahme soll in allen Kammern ein 
vermischter Restschlamm von 
etwa 30 cm Höhe als Impfschlamm 
verbleiben. 
Wenn feststeht, dass die Klein-
kläranlage nach der Zahl der 
angeschlossenen Einwohner bzw. 
Einwohnerwerte (EW), (Anschlus-
szahl) und/oder Benutzungsdauer 
erheblich unterbelastet ist, können 
mit Zustimmung der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde größere 
regelmäßige Abstände verein-
bart werden. Der Eigentümer hat 
jedoch anzuzeigen, wenn die 
Voraussetzungen für die Aus-
nahmegenehmigung weggefallen 
sind. Bei überlasteten Anlagen 
(z.B. Altanlagen) ist eine Entlee-
rung in kürzeren Zeitabständen 
erforderlich. 

Anmerkung: Der Ablauf einer 
nicht rechtzeitig entschlammten 
Mehrkammergrube kann so stark 
mit Feststoffen belastet sein, dass 
sich Sicker- und Filtereinrichtun-
gen zusetzen und erneuert werden 
müssen. 

Zulauf, Übertrittsstellen, Ablauf 
und Lüftung sind von Schwimm-
schlamm freizuhalten. 

Anlage 1 
zur Satzung über die Entsorgung 
von Kleinkläranlagen und abflus-
slosen Gruben zum § 8 - Erhe-
bungsgrundsatz 

Nach vorgenannter Satzung erhebt 
die Stadt Radeburg für die Entsor-
gung von Fäkalienschlamm aus 
Kleinkläranlagen und abflusslosen 
Gruben eine Entsorgungsgebühr. 
Die Entsorgungsgebühr beträgt 
für: 
1. Fäkalienschlamm aus Klein-
kläranlagen (Hauskläranlagen), 
Fäkalien aus abflusslosen Gruben 
und Behältern mit Trockentoilet-
tenanschlüssen 
	 ab 01.01.2025 = 76,35 E/ m³ 

2. Abwasser / Fäkalien aus abfluss- 
losen Gruben (gesammeltes häus-
liches Schmutzwasser aus 
K ü c h e n - ,  Wa s c h - ,  B a d e - , 
Aborträumen und ähnlich genutz-
ten Räumen 
	 ab 01.01.2025 = 63,39 E / m³ 

Die Entsorgungsgebühren (1. und 
2.) beinhalten die Behandlungs-
gebühren und die Transportkosten 
sowie die kaufmännische Betreu-
ung.
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Aufgrund von § 56 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG), § 50 
des Sächsischen Wassergesetzes 
(SächsWG) und der §§ 4, 14 und 
124 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 
Verbindung mit den §§ 2, 9, 17 und 
33 des Sächsischen Kommunalab-
gabengesetzes (SächsKAG) und 
der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwas-
sersatzung - AbwS) in der Stadt 
Radeburg in der jeweils gültigen 
Fassung hat der Stadtrat der Stadt 
Radeburg am 20.11.2025 folgende 
Satzung beschlossen:

Inhaltsverzeichnis
I. 	 Teil Schmutzwasser- 
	 gebühren

II. 	 Teil Anzeigepflicht,  
	 Ordnungswidrigkeiten

III.	 Teil Übergangs- und 		
	 Schlussbestimmungen

I. Teil: Schmutzwasser- 
gebühren

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Radeburg (im Folgenden: 
Stadt) erhebt für die Benutzung des 
öffentlichen Schmutzwasserkanals 
Schmutzwassergebühren.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Schmutzwasser-
gebühr ist der Grundstückseigen-
tümer. Der Erbbauberechtigte oder 
der sonst dinglich zur baulichen 
Nutzung Berechtigte ist anstelle 
des Grundstückseigentümers 
Gebührenschuldner.
(2) Gebührenschuldner für die 
Schmutzwassergebühr nach § 3 
Absatz 3 ist derjenige, der das 
Abwasser einbringt.
(3) Mehrere Gebührenschuldner 
für dasselbe Grundstück sind 
Gesamtschuldner.

§ 3
Gebührenmaßstab für die 
Schmutzwasserentsorgung

(1) Die Schmutzwassergebühr für 
die Teilleistung Schmutzwasserent-
sorgung wird nach der Schmutz-
wassermenge bemessen, die auf 
dem an den öffentliche Schmutz-
wasseranlage angeschlossenen 
Grundstück anfällt (§ 4 Absatz 1).
(2) Bei sonstigen Einleitungen 
nach § 7 Absatz 4 der Satzung 
über die öffentliche Abwasserbe-
seitigung in der Stadt Radeburg 
(AbwS) bemisst sich die Schmutz-
wassergebühr nach der eingeleite-
ten Menge.
(3) Wird Schmutzwasser in den 
öffentlichen Schmutzwasserkanal 
eingebracht (z.B. aus Toilettenwa-
gen bei Volksfesten o. ä.), bemisst 
sich die Schmutzwassergebühr 
nach der Menge des eingebrachten 
Schmutzwassers.
(4) Für Inhalte von Kleinkläran-
lagen oder abflusslosen Gruben 
bemisst sich die Gebühr nach der 
Menge und Art des entnommenen 
Grubeninhalts, näheres hierzu 
insbesondere die Höhe der dabei 
anfallenden Gebühren regelt die 
Satzung über die Entsorgung von 
Kleinkläranlagen und abflusslosen 
Gruben der Stadt Radeburg.

§ 4
Schmutzwassermenge

(1) In dem jeweiligen Veranla-
gungszeitraum (§ 10 Absatz 4) 
gilt im Sinne von § 3 Absatz 1 als 
angefallene Schmutzwassermenge
1. bei öffentlicher Wasserversor-
gung der der Entgeltberechnung 
zugrunde gelegte Wasserverbrauch,
2. bei nichtöffentlicher Trink- und 
Brauchwasserversorgung, die 
dieser entnommenen Wasser-
menge.
3. das auf Grundstücken anfallende 
Niederschlagswasser, soweit es 
als Brauchwasser im Haushalt 
oder Betrieb genutzt und in den 
öffentlichen Schmutzwasserkanal 
eingeleitet wird.
(2) Auf Verlangen der Stadt hat 
der Gebührenschuldner bei Ein-
leitungen nach § 7 Absatz 4 AbwS, 
bei nichtöffentlicher Wasserver-
sorgung (Absatz 1 Nummer 2) 
oder bei Nutzung von Nieder-
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Satzung über die Erhebung von Schmutzwassergebühren in der Stadt Radeburg
(Schmutzwassergebührensatzung - SWGebS)

schlagswasser als Brauchwasser 
geeignete Messeinrichtungen auf 
seine Kosten anzubringen und zu 
unterhalten.

§ 5
Absetzungen bei der Schmutz-

wasserentsorgung
(1) Nach § 4 ermittelte Wassermen-
gen, die nachweislich nicht in den 
öffentlichen Schmutzwasserkanal 
eingeleitet wurden, werden auf 
schriftlichen Antrag des Gebühren-
schuldners bei der Bemessung der 
Schmutzwassergebühr abgesetzt.
(2)  Für landwirtschaft l iche 
Betriebe soll der Nachweis durch 
Messungen eines besonderen 
Wasserzählers erbracht werden. 
Dabei muss gewährleistet sein, 
dass über diesen Wasserzähler 
nur solche Frischwassermengen 
entnommen werden können, die 
in der Landwirtschaft verwendet 
werden und deren Einleitung als 
Abwasser nach § 6, insbesondere 
Absatz 2 Nummer 3 AbwS ausge-
schlossen ist.
(3) Wird bei landwirtschaftlichen 
Betrieben die abzusetzende Was-
sermenge nicht durch Messungen 
nach Absatz 2 festgestellt, werden 
die nicht eingeleiteten Wassermen-
gen pauschal ermittelt. Dabei gilt 
als nicht eingeleitete Wassermenge 
im Sinne von Absatz 1:
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rin-
dern, Schafen, Ziegen und Schwei-
nen 15 Kubikmeter/Jahr und
2. je Vieheinheit Geflügel 5 Kubik-
meter/Jahr.
Der Umrechnungsschlüssel für 
Tierbestände in Vieheinheiten 
gemäß § 51 des Bewertungsge-
setzes in der jeweils geltenden 
Fassung ist entsprechend anzu-
wenden. Für den Viehbestand ist 
der Stichtag maßgebend, nach dem 
sich die Erhebung der Tierseu-
chenbeiträge für das laufende Jahr 
richtet. Diese pauschal ermittelte, 
nicht eingeleitete Wassermenge 
wird von der gesamten verbrauch-
ten Wassermenge im Sinne von 
§ 4 abgesetzt. Die danach ver-
bleibende Wassermenge muss 
für jede für das Betriebsanwesen 
einwohnermelderechtlich erfasste 
Person, die sich dort während des 
Veranlagungszeitraums nicht nur 
vorübergehend aufgehalten hat, 
mindestens 30 Kubikmeter/Jahr 
betragen. Wird dieser Wert nicht 
erreicht, ist die Absetzung entspre-
chend zu verringern.
(4) Anträge auf Absetzung nicht 
eingeleiteter Wassermengen sind 
bis zum Ablauf eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheids zu stellen.

§ 6
Höhe der Schmutzwasser- 

gebühren
Für die Teilleistung Schmutz-
wasserentsorgung gemäß § 3 
beträgt die Einleitungsgebühr 
für Schmutzwasser, das in den 
öffentlichen Schmutzwasserkanal 
eingeleitet und durch ein Klärwerk 
gereinigt wird für den Zeitraum ab 
01.01.2025 3,47 € je m³ Schmutz-
wasser.

§ 7
Starkverschmutzerzuschläge

Starkverschmutzerzuschläge 
werden nicht erhoben.

§ 8
Verschmutzungswerte

Verschmutzungswerte werden 
nicht festgesetzt, da Starkver-
schmutzerzuschläge nicht erhoben 
werden.

§ 9
Grundgebühren

(1) Neben der Einleitungsgebühr 
nach § 3 Abs. 1 wird für die Teillei-
stung Schmutzwasserentsorgung 
eine Grundgebühr erhoben. Die 
Grundgebühr wird gestaffelt nach 
der Zählergröße des Wasserzählers 
ab dem 01.01.2025 erhoben. Sie 
beträgt bei Wasserzählern mit einer 
Nenngröße von
Zählergröße	 Grundgebühr 
	 (monatlich)
	 - € -
Q 3 4 (alt Qn 2,5)	 5,00
Q 3 10 (alt Qn 6)	 12,50
Q 3 16 (alt Qn 10)	 20,00

DN 50 ( bis Qn 15;  
entspricht bis Q3 25)	 31,25
ab DN 80 (bis Qn 40;  
entspricht bis Q3 63)	 78,75

Bei der Berechnung der Grundge-
bühr wird der Monat, in dem der 
Wasserzähler erstmals eingebaut 
oder endgültig ausgebaut wird, je 
als voller Monat gerechnet.
(2) Wird die Schmutzwassereinlei-
tung wegen Störungen im Betrieb, 
betriebsnotwendiger Arbeiten oder 
aus ähnlichen nicht vom Gebüh-
renschuldner zu vertretenden 
Gründen länger als einen Monat 
unterbrochen, so wird für die Zeit 
der Unterbrechung (abgerundet auf 
volle Monate) keine Grundgebühr 
berechnet.
(3) Bei Absetzungen nach § 5 wird 
auf Antrag der Grundgebühr die 
Nenngröße eines Wasserzählers 
zu Grunde gelegt, die notwendig 
wäre, um mindestens eine der ein-
geleiteten Schmutzwassermenge 
entsprechenden Wassermenge 
liefern zu können.
(4) Bei Grundstücken, für die 
eine nichtöffentliche Trink- und 
Brauchwasserversorgung vorliegt, 
ohne hierfür einen Wasserzähler zu 
verwenden, wird zur Berechnung 
der Grundgebühr die Nenngröße 
eines Wasserzählers zu Grunde 
gelegt, die mindestens erforderlich 
wäre, wenn die anfallende Wasser-
menge geliefert würde.
(5) Bei mehreren Trinkwasser-
anschlüssen eines Grundstückes 
oder eines Anschlusses oder einer 
Einleitung nach Absatz 4 werden 
die sich ergebenden Nenngrößen 
addiert.

§ 10
Entstehung und Fälligkeit der 

Gebührenschuld, Veranla-
gungszeitraum

(1) Die Pflicht, Gebühren zu ent-
richten, entsteht mit der Inbetrieb-
nahme der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen oder dem Beginn der 
tatsächlichen Nutzung.
(2) Die Gebührenschuld entsteht
1. in den Fällen des § 3 Absätze 
1 und 2 jeweils zum Ende eines 
Veranlagungszeitraumes.
2. in den Fällen des § 3 Absatz 3 
mit der Erbringung der Leistung 
bzw. Einbringung des Schmutz-
wassers.
(3) Die Schmutzwassergebühren 
nach Absatz 2 sind innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids zur Zahlung 
fällig.
(4) Der Veranlagungszeitraum 
beträgt ein Kalenderjahr.

§ 11
Vorauszahlungen

Jeweils aller zwei Monate sind 
Vorauszahlungen auf die voraus-
sichtliche Gebührenschuld nach 
§ 3 Absätze 1 und 2 zu leisten. 
Der Vorauszahlung ist jeweils ein 
Sechstel der Gebühr des Vorjahres 
zugrunde zu legen; Änderungen 
der Gebührenhöhe sind dabei zu 
berücksichtigen. Fehlt eine Vor-
jahresabrechnung oder bezieht 
sich diese nicht auf ein volles 
Kalenderjahr, wird die voraus-
sichtliche Schmutzwassermenge 
geschätzt.

II. Teil: Anzeigepflicht, 
Ordnungswidrigkeiten

§ 12
Anzeigepflichten

(1) Binnen eines Monats haben 
der Grundstückseigentümer, der 
Erbbauberechtigte und der sonst 
dinglich zur baulichen Nutzung 
Berechtigte der Stadt den Erwerb 
oder die Veräußerung eines an die 
öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossenen Grundstücks 
anzuzeigen.
Eine Grundstücksübertragung ist 
vom Erwerber und vom Veräußerer 
anzuzeigen.
(2) Binnen eines Monats nach 
Ablauf des Veranlagungszeitraums 
hat der Gebührenpflichtige der 
Stadt anzuzeigen:
1. die Menge des Wasserver-
brauchs aus einer nichtöffentlichen 
Wasserversorgungsanlage (§ 4 
Absatz 1 Nr. 2),
2. die Menge der Einleitungen auf-

grund besonderer Genehmigungen 
(§ 7 Absatz 4 AbwS) und
3. das auf dem Grundstück gesam-
melte und als Brauchwasser ver-
wendete Niederschlagswasser (§ 
4 Absatz 1 Nr. 3).

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von 
§ 124 Abs. 1 SächsGemO handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 12 seinen Anzeige-
pflichten gegenüber der Stadt 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne von 
§ 6 Abs. 2 Nr. 2 SächsKAG han-
delt, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig seinen Anzeigepflichten 
nach § 12 nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt.
(3) Die Vorschriften des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes für 
den Freistaat Sachsen (SächsV-
wVG) bleiben unberührt.

III. Teil: Übergangs- und 
Schlussbestimmungen

§ 14
Unklare Rechtsverhältnisse

Bei Grundstücken, die im Grund-
buch noch als Eigentum des Volkes 
eingetragen sind, tritt an die Stelle 
des Grundstückseigentümers nach 
den Vorschriften dieser Satzung 
der Verfügungsberechtigte im 
Sinne von § 8 Abs. 1 des Geset-
zes über die Feststellung der 
Zuordnung von ehemals volksei-
genem Vermögen (Vermögenszu-
ordnungsgesetz - VZOG) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 29.3.1994 (BGBl. I, S. 709), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.07.2009 (BGBl. I S. 1688), in 
der jeweils geltenden Fassung.

§ 15
Inkrafttreten

(1) Soweit Abgabenansprüche 
nach dem bisherigen Satzungsrecht 
auf Grund des SächsKAG bereits 
entstanden sind, gelten anstelle 
dieser Satzung, die Satzungsbe-
stimmungen, die im Zeitpunkt 
des Entstehens der Abgabenschuld 
gegolten haben.
(2)  Diese Satzung tr i t t  am 
01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung über die Erhebung 
von Schmutzwassergebühren in 
der Stadt Radeburg (Schmutzwas-
sergebührensatzung - SWGebS) 
vom 20.06.2024 außer Kraft.

Hinweis auf § 4  
Abs. 4 SächsGemO

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der SächsGemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande 
gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung 
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind,
3 .  de r  Bürgermeis te r  dem 
Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 
Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber 
der Stadt unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 
4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in § 4 Absatz 
4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Radeburg, den 21.11.2025

(Siegel)

Ritter, Bürgermeisterin

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Informationen zur Durchführung des Winterdienstes 
Die kommunalen Straßen, Wege 
und Plätze in Radeburg sowie allen 
Ortsteilen werden durch den städti-
schen Winterdienst im Rahmen der 
Leistungsfähigkeit wochentags ab 
04:30 Uhr bzw. am Wochenende 
oder an Feiertagen ab 06:30 Uhr 
beräumt. 

Die sich im Gemeindegebiet 
befindlichen Kreis- und Staats-
straßen (Moritzburger Straße in 
Volkersdorf; S 58 - Marsdorfer 
Straße in Bärnsdorf; S 96, S 80 
- Ortsdurchfahrten Volkersdorf, 
Bärnsdorf, Berbisdorf bis Gewer-
begebiet Radeburg; S 91 - Großen-
hainer Straße zwischen Kreuzung 
Am Busbahnhof und Rödern; S 
100 - Meißner Berg, Am Busbahn-
hof, Großenhainer Straße, Königs-
brücker Straße; S 177 – Meißner 
Landstraße über Gewerbegebiet 
Radeburg bis Ortsdurchfahrt Groß-
dittmannsdorf) werden durch die 
Straßenmeisterei des Landkreises 
Meißen betreut.

Bitte beachten Sie, dass die Ver-
pflichtung für das Schneeräumen 
und Streuen der Gehwege den 
Straßenanliegern obliegt. 

Als Straßenanlieger gelten Eigen-
tümer von Grundstücken, die an 
einer Straße liegen oder von ihr 
eine Zufahrt oder einen Zugang 
haben.

Die Satzung der Stadt Radeburg 
über die Verpflichtung der Straßen-
anlieger zum Reinigen, Schnee-

räumen und Streuen der Gehwege 
regelt, dass Gehwege werktags bis 
07:00 Uhr, sonn- und feiertags bis 
09:00 Uhr geräumt und gestreut 
sein müssen. Je nach Wetterlage 
ist dies zu wiederholen, die Pflicht 
hierzu endet 20:00 Uhr.

Gehwege sind auf einer solchen 
Breite zu räumen, dass die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs 
gewährleistet ist, in der Regel min-
destens auf 1 m. Wenn sich eine 
Bushaltestelle auf dem Gehweg 
vor Ihrem Grundstück befindet, 
sind Sie als Straßenanlieger ebenso 
verpflichtet, sowohl den Zugang 
zur Haltestelle als auch ein unge-
hindertes Ein- und Aussteigen 
sicherzustellen.

Der Schnee ist am Rande des 
Gehweges (soweit der Platz dafür 
nicht ausreicht am Rande der 
Fahrbahn) oder, wenn nicht mög-
lich bzw. verkehrsgefährdend, im 
eigenen Grundstück zu lagern. 
Zum Streuen sind abstumpfende 
Stoffe wie Sand oder Splitt zu 
verwenden, bei starker Vereisung 
ist der maßvolle Einsatz von Auf-
taumitteln gestattet. 

Wir weisen noch darauf hin, dass 
die Entfernung gefährlicher Eis-
zapfen an Gebäudedächern eine 
Verpflichtung des Hauseigentü-
mers ist. Der Gehweg darf hierzu 
kurzfristig abgesperrt werden, 
danach sind die Eiszapfen unver-
züglich zu entfernen. 

Stadt Radeburg

Stadt Radeburg  

Wasserzähler-Ablesung
Kundeninformation für alle Radeburger Trink- 

und Abwasserkunden
Sehr geehrte Trink- und  
Abwasserkunden, 
ab dem 15.12.2025 werden die 
Wasserzählerablesebriefe für das 
Abrechnungsjahr 2025 an Sie 
versandt. 
Bitte tragen Sie den Zählerstand 
zum 31.12.2025 auf dem Formu-
lar ein und senden dieses bis zum 
15.01.2026 zurück. 

Die Ablesung betrifft alle bei Ihnen 
eingebauten und bei uns gemelde-
ten Zähler, z.B. Trinkwasserzähler, 
Brunnenzähler, Gartenwasserzäh-
ler oder andere Unterzähler.

Für die Rücksendung stehen Ihnen 
folgende Möglichkeiten frei
-	 Einwurf im städtischen 

Briefkasten des Rathauses, 
Heinrich-Zille-Straße 6

-	 Einwurf in die in den Ortstei-

len vorhandenen Briefkästen 
der Stadtverwaltung Radeburg

-	 per Post an Stadtverwaltung 
Radeburg, Heinrich-Zille-
Straße 6, 01471 Radeburg

-	 per Fax an 035208-96125
-	 per E-Mail an  

rathaus@radeburg.de 

Sollten Sie die Zählerstände nicht 
übermitteln, müssen diese zum 
31.12.2025 geschätzt werden, 
was zu Ungenauigkeiten in der 
Abrechnung führen kann. Bitte 
teilen Sie uns daher unbedingt die 
Zählerstände mit.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr 
Püschel unter Tel. 035208-96126 
zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Stadtverwaltung Radeburg
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Verkehrseinschränkungen
Bärwalde

Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen zum Ersatzneubau des 
Durchlasses Bärwalde ist die Weinböhlaer Straße in Bärwalde im 
Bereich der Hausnummer 1 bis zur Einmündung in die Straße An der 
Kirche vom 08.01.2026 bis voraussichtlich Mitte März, vorbehaltlich 
geeigneter Witterungsbedingungen, für den gesamten Fahrzeugverkehr 
voll gesperrt.
Die Müllentsorgung ist während der Bauzeit sichergestellt.

Stadt Radeburg  

Öffnungszeiten des Heimatmuseum Radeburg  
Weihnachten 2025 und Neujahr 2026

Zwischen Weihnachten und Neu-
jahr wird das Heimatmuseum 
Radeburg auch in diesem Jahr 
seine Pforten schließen. Aber 
noch bis zum Dienstag, den 23. 
Dezember 2025 können sich alle 
Interessierten eine kleine kulturelle 
und humorvolle Auszeit von den 
Vorbereitungen für das kommende 
Weihnachtsfest gönnen. 
Neben der Dauerausstellung sind 
in der Sonderausstellung „Krum-
biegels komische Welt“ die Werke 
von Uwe Krumbiegel, dem Sieger 
des Heinrich-Zille-Karikaturen-
wettbewerbs 2025 zu sehen. Die 
noch bis zum 3. Januar 2026 
gezeigte Personalschau des Kari-
katuristen aus Hetzdorf stellt seine 
besten Arbeiten aus. Ein Kalender 
mit Motiven des Künstlers für 
das Jahr 2026 sowie ein Buch mit 
seinen besten Cartoons kann im 
Museumsshop erworben werden.

Öffnungszeiten des Museums um 
Weihnachten 2025 und Neujahr 
2026
Samstag, 20.12.2025	  
	 14:00 – 16:00 Uhr

Dienstag, 23.12.2025		
	 10:00 – 12:00 
	 und 13:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch, 24.12.2025 bis  
Freitag, 02.01.2026	  geschlossen

Samstag, 03.01.2026 	  
	 14:00 – 16:00 Uhr

Robert Rösler
Projektmanager  

Museum Radeburg

Heinrich-Zille-Str. 9
01471 Radeburg
Tel.: 035208/96175 
Mail: museum@radeburg.de
Web: www.museum.radeburg.de
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Auf Grund von § 57 Abs.1 des 
Sächsischen Wassergesetzes 
(SächsWG) und der §§ 4, 14 und 
124 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
in Verbindung mit den §§ 2, 9, 17 
und 33 des Sächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (SächsKAG) 
und der Wasserversorgungssatzung 
(WvS) der Stadt Radeburg in der 
jeweils gültigen Fassung hat der 
Stadtrat der Stadt Radeburg am 
20.11.2025 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Für die Bereithaltung des Wassers 
und für dessen Verbrauch erhebt 
die Stadt Radeburg (im Folgenden: 
Stadt) folgende Benutzungsge-
bühren:
a) eine Gebühr nach dem Zählerta-
rif (§§ 3 bis 5), wenn Messeinrich-
tungen eingebaut sind;
b) eine Gebühr nach dem Pauschal-
tarif (§§ 6 und 7), wenn Messein-
richtungen nicht eingebaut sind.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Benutzungsge-
bühren ist der Anschlussnehmer 
nach Vorschriften der Wasserver-
sorgungssatzung in der jeweils 
gültigen Fassung.
(2) Mehrere Gebührenschuldner 
für dasselbe Grundstück haften als 
Gesamtschuldner.

§ 3
Zählertarif

(1) Beim Zählertarif setzt sich die 
Gebühr zusammen aus:
	 a)	einer Grundgebühr (§ 4) und
	 b)	einer Verbrauchsgebühr  

	 (Abs. 2).
(2) Die Verbrauchsgebühr nach 
dem gemessenen Verbrauch (§ 5) 
beträgt ab dem 01.01.2025 je m³ 
2,34 € mit Kostendeckung zuzüg-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer).
(3) Die Wasserzähler werden regel-
mäßig einmal im Jahr abgelesen.

§ 4
Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird gestaf-
felt nach dem Zählertyp und der 
Zählergröße zuzüglich der
gese tz l ichen  Umsatzs teuer 
(Mehrwertsteuer) entsprechend 
der Anlage 1 zu dieser Satzung 
monatlich erhoben. Die Anlage 
1 ist Bestandteil dieser Satzung. 
Die Gebührensätze gelten ab dem 
01.01.2025.
(2) Bei der Berechnung der Grund-
gebühr wird der Monat, in dem der 
Wasserzähler erstmals eingebaut 
oder endgültig ausgebaut wird, als 
voller Monat gerechnet.

Satzung über die Erhebung von Trinkwassergebühren in der Stadt Radeburg
(Trinkwassergebührensatzung – TwGebS)

(3) Wird die Wasserlieferung 
wegen Wassermangels, Störungen 
im Betrieb, betriebsnotwendiger 
Arbeiten oder aus ähnlichen nicht 
vom Anschlussnehmer zu vertre-
tenden Gründen länger als einen 
Monat unterbrochen, so wird für 
die Zeit der Unterbrechung (abge-
rundet auf volle Monate) keine 
Grundgebühr berechnet.

§ 5
Gemessene Wassermenge, 

Fehler und Ausfall 
des Wasserzählers

(1) Die gemessene Wassermenge 
gilt auch dann als Gebührenbe-
messungsgrundlage, wenn sie 
ungenutzt (etwa durch schadhafte 
Rohre, offenstehende Zapfstellen 
oder Rohrbrüche) hinter dem Was-
serzähler verloren gegangen ist.
(2) Ergibt sich bei einer Zählerprü-
fung, dass der Wasserzähler über 
die nach der Eichordnung zulässi-
gen Verkehrsfehlergrenzen hinaus 
falsch anzeigt oder ist der Zähler 
stehen geblieben, so schätzt die 
Stadt den Wasserverbrauch gemäß 
§ 162 Abgabenordnung.

§ 6
Pauschaltarif

(1) Wenn Wasserzähler nicht ein-
gebaut sind, werden die Wasser-
abnehmer zur Gebühr pauschal 
veranlagt. Bemessungsgrundla-
gen sind bei der Herstellung von 
Bauwerken die in § 7 genannten 
Pauschal-Verbrauchsmengen.
(2) Wie beim Zählertarif (§ 3 Absatz 
2) werden ab dem 01.01.2025 je 
m³ Pauschal-Verbrauchsmenge 
2,34 € zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
erhoben.

§ 7
Gebühren bei Baumaßnahmen
(1) Für Wasser, das bei der Her-
stellung von Bauwerken verwendet 
wird, wird eine Bauwassergebühr 
nach dem Maßstab der Absätze 
2 und 3 erhoben, sofern der Ver-
brauch nicht durch Wasserzähler 
festgestellt wird.
(2) Bei Neu-, Um- oder Erweite-
rungsbauten von Gebäuden über 
100 m³ umbauten Raum werden 
für je angefangene weitere 100 m³ 
umbauten Raum 10 m³ als Pauschal-
wasserverbrauch zugrunde gelegt. 
Gebäude mit weniger als 100 m³ 
umbauten Raum bleiben frei.
Bei Fertigbauweise werden der 
Ermittlung des umbauten Raumes 
nur die Keller- und Untergeschosse 
zugrunde gelegt.
(3) Bei Beton- und Backsteinbau-
ten über 10 m³ Beton- oder Mau-
erwerk, die nicht unter Absatz 2 
fallen, werden je angefangene wei-
tere 10 m³ Beton- oder Mauerwerk 

4 m³ als pauschaler Wasserver-
brauch zugrunde gelegt. Bauwerke 
mit weniger als 10 m³ Beton oder 
Mauerwerk bleiben frei.

§ 8
Entstehung und Fälligkeit der 

Gebührenschuld, 
Veranlagungszeitraum

(1) Die Pflicht, Gebühren zu ent-
richten, entsteht mit dem Anschluss 
an das öffentliche Verteilungsnetz.
(2) Die Gebührenschuld entsteht 
jeweils zum Ende des Veranla-
gungszeitraumes; in den Fällen des 
§ 7 mit der Fertigstellung der Bau-
maßnahme oder dem Einbau eines
Wasserzählers.
(3) Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides zur Zah-
lung fällig
(4) Der Veranlagungszeitraum 
entspricht dem Kalenderjahr.

§ 9
Vorauszahlungen

Jeweils aller zwei Monate sind 
Vorauszahlungen auf die voraus-
sichtliche Gebührenschuld nach §§ 
3, 4 und 6 zu leisten. Der Voraus-
zahlung ist jeweils ein Sechstel der 
Verbrauchsmenge des Vorjahres 
zugrunde zu legen. Fehlt eine 
Vorjahresabrechnung, wird die 
voraussichtliche Verbrauchsmenge 
geschätzt.

§ 10
Anzeigepflichten, Ordnungs-

widrigkeiten, Haftung
Anzeigepflichten, Ordnungswid-
rigkeiten und Haftung regeln sich 
nach den Vorschriften der Wasser-
versorgungssatzung (WvS) in der 
jeweils gültigen Fassung.

§ 11
Unklare Rechtsverhältnisse

Bei Grundstücken, die im Grund-
buch noch als Eigentum des Volkes 
eingetragen sind, tritt an die Stelle 
des Grundstückseigentümers nach 
den Vorschriften dieser Satzung 
der Verfügungsberechtigte im 
Sinne von § 8 Abs. 1 des Geset-
zes über die Feststellung der 
Zuordnung von ehemals volksei-
genem Vermögen (Vermögenszu-
ordnungsgesetz - VZOG) in der 
Fassung der Bekanntmachung 
vom 29.3.1994 (BGBl. I, S. 709), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.07.2009 (BGBl. I S. 1688), in 
der jeweils geltenden Fassung.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Soweit Abgabenansprüche 
nach dem bisherigen Satzungs-
recht bereits entstanden sind, 
gelten anstelle dieser Satzung 
die Satzungsbestimmungen, die 

im Zeitpunkt des Entstehens der 
Abgabenschuld gegolten haben.
(2)  Diese Satzung tr i t t  am 
01.01.2025 in Kraft.
(3) Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Erhebung von Trinkwas-
sergebühren in der Stadt Radeburg 
(Trinkwassergebührensatzung - 
TwGebS) vom 20.06.2024 außer 
Kraft.

Hinweis auf § 4 
Abs. 4 SächsGemO

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der SächsGemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande 
gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung 
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind,
3 .  de r  Bürgermeis te r  dem 
Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 
Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber 
der Stadt unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 
4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in § 4 Absatz 
4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Radeburg, den 21.11.2025

(Siegel)

Ritter, Bürgermeisterin

Anlage 1 zu § 4 Absatz 1 der Trink-
wassergebührensatzung (TwGebS) 
der Stadt Radeburg

Zählergröße	 Grundgebühr
	 (monatlich) 
	 - E -
Q 3 4 (alt Qn 2,5)	 5,00
Q 3 10 (alt Qn 6)	 12,50
Q 3 16 (alt Qn 10)	 20,00
DN 50 ( bis Qn 15;  
entspricht bis Q3 25)	 31,25
ab DN 80 (bis Qn 40;  
entspricht bis Q3 63)	 78,75

Sächsische Tierseuchenkasse

Tierbestandsmeldung 2026
Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse 

- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Sehr geehrte Tierhalterinnen 
und Tierhalter,
bitte beachten Sie, dass Sie als 
Tierhalterin und Tierhalter von 
Pferden, Rindern, Schweinen, 
Schafen, Ziegen, Geflügel, Fischen 
und Bienen zur Meldung und 
Beitragszahlung bei der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse gesetzlich 
verpflichtet sind.

Die fristgerechte Meldung und Bei-
tragszahlung für Ihren Tierbestand 
ist Voraussetzung für:
-	 eine Entschädigungszahlung von 

der Sächsischen Tierseuchen-
kasse im Tierseuchenfall,

-	 die Beteiligung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse an den Kosten 
für die Tierkörperbeseitigung 
und

-	 die Gewährung von Beihilfen 
und Leistungen durch die Säch-
sische Tierseuchenkasse.

Der Sächsischen Tierseuchenkasse 
bereits bekannte Tierhalterinnen und 
Tierhalter erhalten Ende Dezember 
2025 einen Meldebogen per Post. 
Sollte dieser bis Mitte Januar 2026 
nicht bei Ihnen eingegangen sein, 
melden Sie sich bitte bei der Säch-
sischen Tierseuchenkasse, um Ihren 
Tierbestand anzugeben.
Tierhalterinnen und Tierhalter, 
welche ihre E-Mail-Adresse bei 
der Sächsischen Tierseuchenkasse 
autorisiert haben, erhalten die Mel-
deaufforderung per E-Mail.

Auf dem Tierbestandsmeldebogen 
oder per Online-Meldung sind die 
am Stichtag 1. Januar 2026 vorhan-
denen Tiere zu melden. Sie erhalten 
daraufhin Ende Februar 2026 Ihren 
Beitragsbescheid. Bis dahin bitten 
wir Sie, von Anfragen zum Beitrags-
bescheid abzusehen.

Ihre Pflicht zur Meldung begrün-
det sich auf § 23 Abs. 5 des Säch-
sischen Ausführungsgesetzes zum 
Tiergesundheitsgesetz (SächsAG-
TierGesG) in Verbindung mit der 
Beitragssatzung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse, unabhängig 
davon, ob Sie die Tiere im land-
wirtschaftlichen Bereich oder zu 
privaten Zwecken halten.

Darüber hinaus möchten wir Sie auf 
Ihre Meldepflicht bei dem für Sie 
zuständigen Veterinäramt hinweisen.

Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhal-
ten Sie weitere Informationen zur 
Melde- und Beitragspflicht, zu Bei-
hilfen der Sächsischen Tierseuchen-
kasse sowie über die Tiergesund-
heitsdienste. Zudem können Sie, 
u. a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter 
Tierbestand der letzten 3 Jahre), 
erhaltene Beihilfen, Befunde sowie 
eine Übersicht über Ihre bei der Tier-
körperbeseitigungsanstalt entsorgten 
Tiere einsehen.

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a,
01099 Dresden
Tel: + 49 351 80608-30
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de 
Internet: www.tsk-sachsen.de

QR-Code Neuanmeldung:

  Stadt Radeburg

Einführung elektronisches Amtsblatt
Die Stadt Radeburg veröffentlicht 
ab 01. Januar 2026 ihre öffentli-
chen Bekanntmachungen über das 
elektronische Amtsblatt der Stadt 
Radeburg unter:

www.radeburg.de/amtsblatt.html

Das elektronische Amtsblatt der 
Stadt Radeburg stellt die rechtsver-

bindliche Ausgabe des Amtsblattes 
dar und erscheint nach Bedarf.

Bürgerinnen und Bürger ohne 
Internetzugang können die öffentli-
chen Bekanntmachungen während 
der Sprechzeiten im Sekretariat 
des Rathauses einsehen. Zudem 
wird eine gedruckte Version des 
elektronischen Amtsblattes im 
Foyer des Rathauses kostenfrei 
erhältlich sein.

Bis zum 30. Juni 2026 wird im 
„Radeburger Anzeiger“ weiterhin 
auf neue Veröffentlichungen im 
elektronischen Amtsblatt hin-
gewiesen, um den Übergang zu 
erleichtern.

Heimatmuseum Radeburg

Preisverleihung und Ausstellungseröffnung 
zum Heinrich-Zille-Karikaturenpreis

11. Januar 2026, 11 Uhr im Ratssaal der Stadt Radeburg.

Mario Lars – Reservist

Ob Weltkonflikte, Politikreibe-
reien, Familienstreit, Ehekrach, 
Stress im Job oder unter Nachbarn 
- die Welt ist in Bombenstimmung, 
egal, wohin man schaut. Manche 
reden vom Wetter – aber selbst 
das steht kurz vor der Explo-
sion. Krachts bald an allen Ecken 
und Enden? Jeder Tag beginnt 
mit einem neuen Knall: in den 
Nachrichten, im Hausflur, auf der 
Straße, in der Beziehung, im Job, 
zwischen den Nachbarn... 

Ein Funke genügt und alles fliegt 
uns um die Ohren! Die Welt redet 
vom Krieg und braucht noch mehr 
Waffen für den Frieden. Daheim 
reicht der vergessene Abwasch, 
um das Ehe-Fass zum Überlaufen 
zu bringen. Katastrophe! Der 
Nachbar hämmert auch am Sonn-
tag durch. Und auf der Arbeit sind 
alle auf Hundertachtzig - dabei 
hat die Woche gerade erst begon-
nen. Cartoons und Karikaturen 
zum Thema Krieg oder Frieden, 
Streit oder Harmonie, Anfeuern 
oder Ablöschen - im Großen und 
Ganzen und im Kleinen und Priva-
ten beleuchten das aktuelle Motto 

in allen Facetten, auf gewohnt 
satirische, humorvolle, bissige und 
heitere Weise.

Am Sonntag, den 11. Januar 
2026 wird um 11 Uhr im Ratssaal 
der Stadt Radeburg feierlich der 
neue Zillepreisträger geehrt und 
gleichzeitig die Ausstellung zum 
Wettbewerb 2026 eröffnet, die 
eine Auswahl der besten Karika-
turen und Cartoons, bestehend aus 
den über 500 Einreichungen von  
60 Künstlerinnen und Künstlern 
im Museum Radeburg zeigen 
wird. 
Besucher sind zu der öffentlichen 
und kostenlosen Preisverleihung 
ganz herzlich eingeladen. 

Wir freuen uns 
über Ihr Kommen!

Bürgermeisterin 
Michaela Ritter 

Dr. Peter Ufer 
Mario Süßenguth 

Robert Rösler

Zum achten Mal vergibt die Stadt Radeburg im Januar 2026 zusam-
men mit der Galerie Komische Meister Dresden den Heinrich Zille- 
Karikaturenpreis. Mit einem Preisgeld von insgesamt 1.500 EUR 
dotiert, steht der Wettbewerb diesmal unter dem Motto „Jetzt krachts! 
Das Leben ist ein Pulverfass“ und wird auch im kommenden Jahr 
von REWE PETZ sowie dem Ideenwerk Radeburg gesponsort. Eine 
Fachjury wählt bereits in diesen Tagen den Sieger aus.

Als Vorleserinnen und Vorleser 
unterstützten das gesamte Lehrer- 
und Hort- Team der Schule, die 
Bürgermeisterin Frau Ritter, Frau 
Kecke von der Kirchgemeinde 
Radeburg, die Bibliothekarin sowie 
zahlreiche Eltern und Großeltern, 
Schülerinnen und Schüler der Ober-
schule Heinrich- Zille gemeinsam 
mit ihren Lehrkräften.
Ein besonderes Highlight erlebten 
die Kinder der Klasse 1c. Sie erhiel-
ten Besuch von Vorlesern der SG 
Dynamo Dresden, die den kleinen 
Zuhörern mit Begeisterung vortru-
gen und viele strahlende Gesichter 
hinterließen.
In allen Klassen herrschte eine fröh-
liche und gespannte Atmosphäre. 
Die Vorlesenden genossen es sicht-
lich, ihre ausgewählten Geschichten 
mit Leben zu füllen und die Kinder 
aktiv in die Welt der Abenteuer, Fan-
tasie und Emotionen mitzunehmen. 
Auch die Schülerinnen und Schüler 

Grundschule Radeburg

Vorlesetag an der Grundschule – 
ein voller Erfolg

der Grundschule hörten begeistert 
zu, stellten Fragen, lachten, staunten 
und tauchten tief in die Geschichten 
ein.
Der Vorlesetag zeigte erneut, wie 
wertvoll gemeinsames Lesen ist- für 
Kinder, Erwachsene und die ganze 
Schulgemeinschaft. Alle Beteiligten 
waren sich einig: Dieser Tag war 
etwas ganz Besonderes und wird 
noch lange nachwirken.
Ein herzlicher Dank geht an alle 
Mitwirkenden, die mit ihrem Enga-
gement und ihrer Freude dazu bei-
getragen haben, den Vorlesetag zu 
einem echten Höhepunkt werden zu 
lassen. Wir bedanken uns ebenfalls 
bei den Mitarbeitenden des „Rol-
lenden Gastmahls Bischoff“ und 
dem SB Restaurant Claudia Ressel, 
die mit ihren leckeren Speisen für 
das leibliche Wohl an diesem Tag 
gesorgt haben.

Das Team und die Kinder 
der Grundschule Radeburg

Am Freitag, 21.11.25 fand an der Grundschule Radeburg 
der diesjährige Vorlesetag statt – ein Höhepunkt, 

der allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben wird.
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Nachrichten & Informationen für Ebersbach & 
Umgebung, amtliche Mitteilungen der Gemeinde 

Ebersbach mit den Ortsteilen Beiersdorf, Bieberach, 
Cunnersdorf, Ebersbach, Ermendorf, Freitelsdorf, 

Göhra, Hohndorf, Kalkreuth, Lauterbach, Marschau, 
Naunhof, Reinersdorf & Rödern

EBERSBACHEBERSBACH
Ausgabetag: 
12.12.2025

Ausgabe:        
12/2025

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Recycling

Hausmüllentsorgung – schwarze Tonne 
Montag, 15.12.2025 · 29.12.2025/12.01.2026

Entsorgung – gelbe Tonne
Samstag, 20.12.2025 · Montag, 05./19.01.2026

Papierentsorgung – blaue Tonne 
Samstag, 03.01.2026

Bioabfall
Donnerstag, 18.12.2025 · 08./15./22.01.2026
Mittwoch, 24.12.2025 · Freitag, 02.01.2026

Die Abfallbehälter / -säcke sind zum Entsorgungstermin 
bis 6:00 Uhr zur Abholung bereitzustellen.

  Wir gratulieren
Den Jubilaren herzliche Glückwünsche übermitteln 
der Bürgermeister und der Gemeinderat Ebersbach.

Wir wünschen weiterhin Gesundheit und Wohlergehen.

zum 90. Geburtstag
am 29. Dezember	 Dachsel, Konrad	 Ebersbach

zum 85. Geburtstag
am 06. Januar 	 Henke, Joachim	 Ebersbach

Herzliche Glückwünsche zur 
Eisernen Hochzeit
dem Ehepaar Ernst und Sieglinde Lehmann

Gemeinde Ebersbach

Sehr geehrte Einwohner, 

zu der am Donnerstag, 22. Januar 2026, 19:00 Uhr im Sitzungssaal 
der Gemeindeverwaltung Ebersbach stattfindenden öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates möchte ich Sie recht herzlich einladen. 
Die Tagesordnung wird Ihnen ortsüblich bekanntgegeben. 

Falk Hentschel, Bürgermeister

Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

Gemeinde Ebersbach

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
wir möchten Ihnen mitteilen, dass am Montag, 29. Dezember 2025 und 
am Freitag, 02. Januar 2026 die Gemeindeverwaltung Ebersbach und 
der Abwasserzweckverband „Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“ 
geschlossen sind. 

An den Dienstagen 23.12.2025 und 30.12.2025 haben wir geänderte 
Öffnungszeiten und sind von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr für Sie da.

Ab Montag, 05.01.2026, sind wir wieder zu den bekannten Öffnungs-
zeiten für Sie da. 
	 Falk Hentschel	 Rosmarie Hausmann
	 Bürgermeister	 Geschäftsführerin AZV

Schließung der Gemeindeverwaltung Ebersbach und der Geschäftsstel-
le des  Abwasserzweckverbandes „Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“ 

zwischen Weihnachten und Neujahr 

Gemeinde Ebersbach

Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuer-
gesetz (GrStG) i. V. m. § 7 Abs. 
4 Sächsisches Kommunalabga-
bengesetz macht die Gemeinde 
Ebersbach folgendes bekannt:

Die Hebesätze für die Grundsteuer 
A (300%) und B (427,50%) in 
der Gemeinde Ebersbach bleiben 
gegenüber dem Vorjahr unver-
ändert.

Für diejenigen Schuldner der 
Grundsteuer, die im Kalenderjahr 
2026 die gleiche Grundsteuer wie 
im Kalenderjahr 2025 zu entrich-
ten und insoweit bis zum heutigen 
Tage keinen anders lautenden 
Bescheid erhalten haben, wird 
die Grundsteuer hiermit durch 
öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Für diejenigen Steuerfälle, 
für welche die zuletzt ergangene 
Steuerfestsetzung unter einem Vor-
behalt stand, gilt der entsprechende 
Vorbehalt auch bezüglich der 
hier bewirkten Steuerfestsetzung 
für 2026. In individuellen Fällen 
ergeht zu Beginn des Jahres 2026 
ein neuer Grundsteuerbescheid.

Für die Steuerschuldner treten 
mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tage ein schrift-
licher Steuerbescheid zugegangen 
wäre.

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2026
Die erste Rate der Grundsteuer 
ist am 16.02.2026 fällig.
Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Gemeindekasse bei verspäteten 
Zahlungen Säumniszuschläge 
und Mahngebühren erheben 
muss. Um dies zu vermeiden emp-
fehlen wir Ihnen die Teilnahme 
am Lastschrift-Einzugsverfahren. 
Bitte geben Sie bei der Überwei-
sung das Kassenzeichen an, damit 
die Zahlung richtig zugeordnet 
werden kann.

Bankverbindung der Gemeinde: 
Sparkasse Meißen
IBAN:
DE 13 8505 5000 3046 0000 56
BIC: SOLADES1MEI

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung der Grund-
steuer kann innerhalb eines Monats 
nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung Widerspruch 
eingelegt werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Gemeinde 
Ebersbach, Am Bahndamm 3 in 
01561 Ebersbach, einzulegen. Der 
Widerspruch hat gemäß §80 Abs. 2 
Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung 
keine aufschiebende Wirkung. Die 
Pflicht zur Zahlung der Grund-
steuer wird durch den eingelegten 
Widerspruch nicht aufgehoben.

Falk Hentschel, Bürgermeister

Gemeinde Ebersbach

Ab sofort können die Ebersbacher 
Bürger den neuen Onlinedienst 
für die elektronische Wohnsitzan-
meldung in der Gemeinde nutzen. 
Die Bürger können nun nach 
einem Umzug auf den Gang in 
das Bürgerbüro verzichten und 
ihre neue Adresse bequem von 
Zuhause aus anmelden.

In Deutschland haben die Bürger 
nach einem Umzug 14 Tage Zeit, 
sich umzumelden. Bisher war die 
Anmeldung der neuen Adresse 
mit einem Besuch in der Gemein-
deverwaltung und gegebenenfalls 
längeren Wartezeiten verbunden. 
Das kann zukünftig entfallen.
Der neue Online-Dienst „Elektro-
nische Wohnsitzanmeldung“ ist auf  
der Homepage der Gemeinde 
Ebersbach unter „Bürgerservice> 
Formulare“ oder direkt unter 

Die Gemeinde Ebersbach führt neuen Onlinedienst ein
Bürgerbüro bietet elektronische Wohnsitzanmeldung an

https://wohnsitzanmeldung.gov.de 
abrufbar. 

Voraussetzungen für die Nutzung 
des Service sind:
• Personalausweises oder eID-
Karte mit Online-Ausweisfunktion 
und PIN
• Smartphone mit NFC-Schnitt-
stelle oder externes Kartenlesegrät
• AusweisApp für Smartphone, 
Tablet oder PC
• Nutzerkonto (z. B. BundID)
• Ggf. Wohnungsgeberbestätigung 

Diese bürgerfreundliche Lösung 
wird bundesweit  eingesetzt 
und umfasst neben der An- und 
Ummeldung auch die Aktualisie-
rung der auf dem Chip der Aus-
weisdokumente mit eID-Funktion 
gespeicherten Adressdaten sowie 
den Versand der Adressaufkleber 
für Ausweisdokumente. 

Aktuell ist der Dienst von volljäh-
rigen Personen ohne Auskunfts-
sperre nutzbar. In einem Vorgang 
können Ehegatte oder Lebenspart-
ner, eigene Kinder oder Kinder des 
Ehegatten oder Lebenspartners 
ebenfalls umgemeldet werden.

Weitere Informationen erhalten 
Sie auf der o. g. Internetseite oder 
direkt bei den Mitarbeiterinnen 
im Bürgerbüro der Gemeinde 
Ebersbach.

Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger,

die deutlichen Minusgrade um 
den Ewigkeitssonntag sowie die 
gefallenen ersten Schneeflocken 
haben Ihnen sicher geholfen, sich 
auf die beginnende Adventszeit 
einzustellen. Unseren Seniorinnen 
und Senioren aus den Ortsteilen 
Naunhof, Reinersdorf, Göhra, 
Freitelsdorf und Rödern wurde 
die Einstimmung auf die Weih-
nachtszeit mit ihren Senioren-
weihnachtsfeiern, die aufgrund 
der Terminverfügbarkeiten der 
Künstlerin bereits vor dem 1. 
Advent stattfanden, erleichtert.  

Ich danke allen Akteuren sehr 
herzlich, die sich für die Vielzahl 
liebevoll ausgestalteter Weih-
nachtsveranstaltungen für Jung 
und Alt in unserer Gemeinde 
engagieren und dafür Ihre Frei-
zeit investieren. Sie leisten damit 
einen wertvollen Beitrag für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
in unserer Gemeinde.

Unseren Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäten sowie den Mit-
gliedern der Ortschaftsräte danke 
ich für ihre geleistete Arbeit und 
die konstruktive Zusammenarbeit 
mit der Gemeindeverwaltung und 
mir zum Wohle unserer Bürgerin-
nen und Bürger.

D a s  u n s e r  G e m e i n w e s e n 
„Gemeinde“ auch im zu Ende 

gehenden Jahr 2025 funktioniert 
hat und die vielfältigen Pflichtauf-
gaben und zahlreiche freiwillige 
Aufgaben ordnungsgemäß erle-
digt und „abgearbeitet“ worden 
sind, ist der Verdienst unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Gemeindeverwaltung und 
in unseren weiteren Dienststellen 
wie Kindertageseinrichtungen, 
Schulen, Hort, Schulküche und 
Bauhof. Ich danke ihnen recht 
herzlich für die geleistete Arbeit! 
Natürlich geht mein Dank auch an 
unsere rund 140 ehrenamtlichen 
Kräfte in der Feuerwehr, die die 
Pflichtaufgabe Feuerwehr mit 
großem Engagement ausfüllen.

Es verbleibt uns jetzt noch etwas 
Zeit bis Heiligabend. Nutzen Sie 
diese Zeit um notwendige Dinge 
abzuschließen, aber viel mehr um 
gänzlich im Weihnachtsgefühl 
anzukommen. Öffnen Sie dafür 
Ihre Herzen und lassen Sie sich 
darauf ein. Für die Weihnachts-
festtage wünsche ich Ihnen und 
Ihren Familien – auch im Namen 
des Gemeinderats – viel Freude, 
Ruhe und Besinnlichkeit und Zeit 
zur inneren Einkehr. Lassen Sie 
uns danach voller Mut, Tatkraft 
und Zuversicht gut in das Neue 
Jahr 2026 starten. Dafür wünsche 
ich uns allen nur das Beste bei 
steter Gesundheit!

Herzlich
Ihr Bürgermeister
Falk Hentschel

Gemeinde Ebersbach

Die Hundesteuer wurde mit Hun-
desteuerbescheid festgesetzt. 
Dieser Bescheid behält gemäß § 
12 der Hundesteuersatzung auch 
Gültigkeit für die folgenden Kalen-
derjahre, soweit keine Änderung 
erfolgt. 

Der Steuersatz beträgt je Kalen-
derjahr:
	 für den ersten Hund 	 30,00 €

	 für den zweiten und jeden  
	 weiteren Hund 	 60,00 €

	 für den ersten und jeden  
	 weiteren gefährlichen Hund  
		  150,00 €     

Die Hundesteuer ist am 15.02. 
des Kalenderjahres fällig. 

Alle Steuerzahler, die nicht am 
Bankeinzugsverfahren teilnehmen, 
werden aufgefordert, spätestens bis 
zum 16.02.2026 die fälligen Zah-
lungen zu entrichten, um Mahn-
gebühren und Säumniszuschläge 
zu vermeiden. Bei Zahlung bitte 
Kassenzeichen angeben!

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2026
Hundehalter die im laufenden Jahr 
einen Hund an- oder abmelden 
erhalten einen gesonderten Hun-
desteuerbescheid.

Bankverbindung der Gemeinde: 
Sparkasse Meißen
IBAN: 
DE 13 8505 5000 3046 0000 56 
BIC: SOLADES1MEI

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung der Hun-
desteuer kann innerhalb eines 
Monats nach Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung Wider-
spruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Gemeinde 
Ebersbach, Am Bahndamm 3 in 
01561 Ebersbach, einzulegen. Der 
Widerspruch hat gemäß §80 Abs. 2 
Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung 
keine aufschiebende Wirkung. Die 
Pflicht zur Zahlung der Hunde-
steuer wird durch den eingelegten 
Widerspruch nicht aufgehoben.

Falk Hentschel, Bürgermeister

Gemeinde Ebersbach
Beschlüsse der Gemeinde Ebersbach

In der öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates am 04.12.2025 
wurden nachstehende Beschlüsse 
gefasst: 

Gemeinderat 04.12.2025

63/12/2025
Beschluss zur 6. Änderung der 
Satzung der Gemeinde Ebersbach 
über die Erhebung von Eltern-
beiträgen und weiteren Entgelten 
für die Betreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege (Elternbeitrags-
satzung für Kindertageseinrichtun-
gen und Kindertagespflege) für die 
Gebührenerhebung ab 01.01.2027

64/12/2025	
Beschluss zur 2. Änderung der Sat-

zung zur Regelung des Kostener-
satzes und zur Gebührenerhebung 
für Leistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Ebers-
bach – Feuerwehrkostensatzung 
der Gemeinde Ebersbach (FwKS) 
– gemäß beiliegendem Entwurf.

65/12/2025
Spendenannahme von Einrichtun-
gen der Gemeinde Ebersbach

Im Sekretariat der Gemeinde 
Ebersbach kann zu den Öffnungs-
zeiten der vollständige Wortlaut der 
in öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse eingesehen werden. 

gez. Falk Hentschel
Bürgermeister  

Abwasserzweckverband
„Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“ 03522/ 38920

Bei Störungsmeldungen erreichen Sie uns über folgende 
Telefonnummer: 0 15 22-5 14 95 33
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Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Gemeinde Ebersbach

Satzung
zur 2. Änderung der Satzung zur Regelung des  

Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Leistungen  
der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ebersbach – 

Feuerwehrkostensatzung der Gemeinde Ebersbach (FwKS) 
– vom 04.08.2023

Auf Grund von § 4 Absatz 1 Satz 
3 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 
62), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 
(SächsGVBl. S. 500), und § 69 
Absatz 2 und 3 des Sächsischen 
Gesetzes über den Brandschutz, 
Rettungsdienst und Katastro-
phenschutz (SächsBRKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
4. März 2024 (SächsGVBI. S. 289) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Ebersbach am 04.12.2025 folgende 
Satzung beschlossen:

Artikel 1
Änderungen

1. Die Anlage der Satzung zur 
Rege lung  des  Kos t ene r sa t -
zes und zur Gebührenerhebung 
für Leistungen der Freiwilligen  
Feuerwehr der Gemeinde Ebers-
bach – Feuerwehrkostensatzung der 
Gemeinde Ebersbach (FwKS) – vom 
04.08.2023 wird durch die Anlage 
zu dieser Änderungssatzung ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Ebersbach, den 05.12.2025

Siegel

Hentschel, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande 
gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung 
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind;
3 .  de r  Bürgermeis te r  dem 
Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat;
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 
1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat,
b) die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Zif-
fern 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. 

Oberschule Ebersbach

Am Dienstag, den 13. Januar 2026, 
lädt die Oberschule Ebersbach von 
17:00 bis 19:30 Uhr herzlich zum 
Tag der offenen Tür ein! 
Gewinnen Sie vielfältige Einblicke 
in die Fächer unserer weiterführen-
den Schule und erfahren Sie mehr 
über unseren Schulalltag in Ebers-
bach sowie über unser besonderes 
pädagogisches Konzept – die Offene 
Lernzeit. 

Unsere Lehrkräfte und unsere Schü-
lerinnen und Schüler stehen bereit, 
um mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen und Ihre Fragen zu beant-
worten.

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre 
Kinder bei uns begrüßen zu dürfen 
und gemeinsam einen informativen 
und anregenden Abend zu erleben.

Maria Steusloff

Bei einem Spaziergang am Bach 
sieht man manchmal abgebrochene 
Äste, freigespülte Wurzelballen 
oder sogar einen vom letzten Sturm 
umgewehten Baum, der jetzt im 
Wasser liegt. Was hat es damit auf 
sich - mit diesem Holz im Bach? 
Kann das bleiben oder muss das 
weg?
Flussholz oder Totholz nennt man 
das Holz, das auf natürliche Art 
und Weise ins Gewässer gelangt 
ist. Doch tot ist es eigentlich nicht. 
Im Gegenteil: Holz ist ein beliebter 
Lebensraum im Bach. Es dient 
als Nahrung für zahlreiche Insek-
tenlarven und andere Kleintiere. 
Diese wiederum sind die Beute 
von Fischen, die sich gern unter 
dem Holz verstecken. Das Wasser 
muss sich seinen Weg um das Holz 
herum suchen. Dadurch entstehen 
Stellen mit langsamer und schneller 
Strömung. Diese Vielfalt ist wichtig, 
um möglichst vielen Arten einen 
geeigneten Lebensraum bieten zu 
können. 
Aber was ist bei einem Hochwas-
ser? In der freien Landschaft stellt 
Totholz im Gewässer kein Problem 
dar. Es wird verdriftet und wieder 
abgelagert. Das ist Teil der natür-
lichen Fließdynamik. Innerorts 

Was macht das Holz im Bach?

und an Anlagen ist jedoch Vorsicht 
geboten. Hier können lose Äste 
zu Verklausungen führen und den 
Abfluss ernsthaft behindern. Im 
Rahmen der Gewässerunterhaltung 
wird entschieden, wo Totholz an 
unbedenklichen Stellen liegen gelas-
sen werden kann und an riskanten 
Stellen beräumt werden muss.

Übrigens ist Flussholz immer nur 
natürliches Material. Von Menschen 
eingebrachte Bretter oder andere 
Holzartikel sind - auch wenn sie im 
Fluss landen sollten – kein Fluss- 
holz, sondern Müll. Und Müll hat 
im Gewässer nun wirklich überhaupt 
nichts verloren. Außerdem kann 
dieser Müll zu Verklausungen und 
damit zur Behinderung des Abflus-
ses führen. Im Hochwasserfall kann 
dies ernsthafte Schäden verursachen.
Merke: Totholz ist ein wichtiger 
Bestandteil von Bächen und kein 
Zeichen von unterlassener Pflege. In 
den meisten Fällen soll es unberührt 
bleiben.

Dieser Text entstand in Zusammenarbeit 
der Fachberaterinnen und Fachberater 
Gewässer des Landesamtes für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie und der 
unteren Wasserbehörde des Landkreises.

Flussholz ist ein wertvoller Lebensraum und darf in der freien Land-
schaft im Gewässer bleiben.                                              Quelle: Knauer

Gemeinde Ebersbach

Satzung
zur 6. Änderung der Satzung der Gemeinde Ebersbach 
über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren 

Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertages-
einrichtungen und in Kindertagespflege 

(Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege) vom 18.05.2022

Aufgrund des § 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO), der §§ 2 und 9 
Sächsisches Kommunalabga-
bengesetz (SächsKAG) sowie 
des Sächsischen Gesetzes zur 
Förderung von Kindern in Tage-
seinrichtungen (SächsKitaG) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde 
Ebersbach in seiner Sitzung am 
04.12.2025 folgende Änderungs-
satzung beschlossen:

Artikel 1
Änderungen

1. In § 1 Absatz 2 werden nach 
dem Wort „Kindertagespflege“ 
die Worte „im Sinne von § 1 Abs. 
6 SächsKitaG“ ergänzt. Zudem 
werden die Worte „i. V. m. der 
Anlage 1 zu § 4“ gestrichen.
2. § 4 wird wie folgt neu gefasst:
§ 4 Elternbeiträge für die Regel-
betreuung
(1) Berechnungsgrundlage für 
die Elternbeiträge sind die zuletzt 
bekannt gemachten durchschnitt-
lichen Personal- und Sachkosten 
eines Platzes je Einrichtungs-
art, ohne die Aufwendungen für 
Abschreibungen, Zinsen und 
Miete.

(2) Der ungekürzte Elternbeitrag 
für ein Kind beträgt:

1. bei der Betreuung als Kinder- 
	 krippenkind für die  
	 Betreuungszeit von täglich  
	 9,0 Stunden	 20,5 %
2.	bei der Betreuung als Kinder- 
	 gartenkind für die 
	 Betreuungszeit von täglich  
	 9,0 Stunden	 27,5 %
3.	bei der Betreuung als Hort- 
	 kind für die Betreuungs- 
	 zeit von täglich  
	 6,0 Stunden	 29,5 %
der zuletzt bekanntgemachten 
durchschnittlichen Personal- 
und Sachkosten pro Platz und 
Monat gemäß Absatz 1.

Bei der Kindertagespflege wird ein 
Elternbeitrag erhoben für Kinder:

•	 bis zum 3. Lebensjahr nach  
	 Ziffer 1 und
•	 ab Vollendung des 3. Lebens- 
	 jahres nach Ziffer 2.

Wird im Betreuungsvertrag eine 
kürzere bzw. längere als die nach 
den Ziffern 1-3 genannte Betreu-
ungsdauer vereinbart, berechnet 
sich der Elternbeitrag anteilig im 
Verhältnis der vereinbarten Betreu-
ungszeit zur Betreuungszeit nach 
den Ziffern 1-3.
(3) Für Eltern mit mehreren Kin-
dern, die gleichzeitig eine Kinder-
tageseinrichtung besuchen oder in 
Kindertagespflege betreut werden 
sowie für Alleinerziehende, ermä-
ßigt sich der Elternbeitrag um 
die jeweils durch den Landkreis 
Meißen beschlossenen, aktuell 
gültigen Ermäßigungsbeiträge.
(4) Änderungen der Elternbeiträge 
aufgrund neu bekanntgemachter 
Personal- und Sachkosten werden 
bis zum 30. September eines jeden 
Jahres in einer Beitragstabelle zu-
sammengefasst und im Amtsblatt 
der Gemeinde Ebersbach öffent-
lich bekanntgegeben und treten 
anschließend zum 01. Januar des 
Folgejahres in Kraft. 

3. In § 5 Absatz 1 werden die Worte 
„gemäß Anlage 2, Nr. 1.1 dieser 
Satzung“ gestrichen.

4. In § 5 Absatz 3 werden die Worte 
„gemäß Anlage 2, Nr. 1.2 dieser 
Satzung“ gestrichen.

5. Nach § 5 Absatz 4 werden 
folgende neue Absätze 5 und 6 
ergänzt:

(5)	 Für die Ferienbetreuung  
	 im Hort können Gastkinder  
	 aufgenommen werden.  
	 Der Elternbeitrag bemisst  
	 sich in diesen Fällen nach  
	 § 4 Abs. 2 Nr. 3.
(6)	 Für die Änderung der  
	 zusätzlichen Elternbeiträge  
	 sowie der weiteren Entgelte  
	 gilt § 4 Absatz 4 entspre- 
	 chend. 

6. § 6 Absatz 2 wird wie folgt neu 
gefasst:

(2)	 Die Elternbeiträge sowie  
	 die weiteren Entgelte nach  
	 den §§ 4 und 5 sind jeweils  
	 zum 20. des Folgemonats  
	 fällig.

7. § 6 Absatz 3 wird gestrichen. 

8. Die Anlagen 1 und 2 zur Satzung 
entfallen. 

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt bezüg-
lich der Nummern 6 und 7 zum 
01.01.2026, der Nummern 2 und 5 
zum 01.07.2026; im Übrigen zum 
01.01.2027 in Kraft. 

Ebersbach, den 05.12.2025
	

Siegel

Hentschel, Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der SächsGemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung 
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind;
3 .  de r  Bürgermeis te r  dem 
Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat;
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 
1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat,
b) die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Zif-
fern 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Anlage der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Lei-
stungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ebersbach - Feuerwehrkostensatzung 
der Gemeinde Ebersbach (FwKS) –

Kostenverzeichnis zur Feuerwehrkostensatzung 
der Gemeinde Ebersbach

Kostenersatz Feuerwehrkameraden und -kameradinnen
 pro Einsatzstunde	 pro Minute
Feuerwehrkamerad/in 18,00 EUR	 0,30 EUR

Advent im Hort Kalkreuth
Grundschule Kalkreuth

Mit großen Schritten geht es nun 
wieder auf die Weihnachtszeit 
zu und unsere Kinder sind schon 
ganz aufgeregt. Mit tollen krea-
tiven Basteleien wollen sie ihre 
Familien überraschen. Der erste 
Schnee brachte den Kindern viel 
Freude. Wir hoffen, der Winter 
bringt noch mehr.
Nun genießen wir erstmal die 

Adventszeit und freuen uns auf 
viele Nachmittage mit Plätzchen, 
Räucherkerzen und Musik. Mal 
schauen, welche Gaben der Weih-
nachtsmann für uns bereithält.
Wir bedanken uns bei allen Unter-
stützern für ein tolles erlebnisrei-
ches Jahr und wünschen allen ein 
gesundes Neues.

Euer Hortteam

Kinder der Klasse 2 beim Gestalten von Weihnachtskarten.
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A. Vorhaben
Die 50Hertz Transmission GmbH 
(im Folgenden „50Hertz“) plant 
als verantwortlicher Übertragungs-
netzbetreiber die Netzanbindung 
des Dresdner Nordens an das 
380-kV-Höchstspannungsnetz. 
Das Projekt ist im bestätigten 
Netzentwicklungsplan Strom 
2037/2045, Version 2023, unter 
P625 „Streumen –Gemeinde 
Großenhain –Gemeinden Moritz-
burg/Radeburg/ Stadtbezirk Klotz-
sche – Schmölln“ aufgeführt. 
Im Rahmen dieses Vorhabens 
plant 50Hertz unter anderem den 
Neubau einer 380-kV-Freileitung 
zwischen dem Umspannwerk 
Streumen und Dresden.
Die Maßnahmen dienen zum 
einen der Anbindung der Indu-
strieansiedlungen im Norden von 
Dresden wie ESMC, Infineon 
oder Bosch, zum anderen stellen 
sie die Versorgungssicherheit für 
private Haushalte und Gewerbe in 
Ostsachsen sicher.
Für den Abschnitt zwischen 
Streumen und dem geplanten 
Umspannwerk Großenhain/Nord 
liegt bereits eine raumordneri-
sche Beurteilung als Ergebnis 
eines Raumordnungsverfahrens 
vor, für den Abschnitt zwischen 
dem Umspannwerk Großenhain/
Nord und dem Umspannwerk 
Altwilschdorf wird bis Anfang 
2026 eine Raumverträglichkeits-
prüfung durchgeführt. Es wird 
sich ein Planfeststellungsverfahren 
anschließen. Weitere Informatio-
nen zum Projekt können Sie der 
Projektwebsite entnehmen unter: 
https://www.50hertz.com/EOL/

B. Kartierungen
Eine Voraussetzung für eine best-
mögliche Planung der neuen Frei-
leitung sind umweltfachliche 
Kartierungen. Hierbei wird sich 
ein Eindruck vor Ort verschafft, 
um ein ökologisches Profil zu 
erstellen. Damit kann die Planung 
frühzeitig auf die Gegebenhei-
ten vor Ort abgestimmt und die 
umweltfachlichen Auswirkungen 
bewerten werden. 
Im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens plant 50Hertz im Vor-
habenbereich eine Kartierung von 
Pflanzen- und Tierarten vorzuneh-
men. Die genannten Vorarbeiten 
stellen keinerlei Vorentscheidung 
für das geplante Vorhaben dar. Sie 
dienen lediglich der fachgerechten 
Erstellung der Antragsunterlagen.
Die Kartierzeiträume richten sich 
dabei nach den Lebenszyklen der 
Flora und Fauna und können daher 
sowohl nachts als auch tagsüber 
Erfassungen erfordern. Art und 
Umfang der Kartierungen sind 

Amtliche Bekanntmachung
gemäß § 44 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) über Vorarbeiten zum 
Vorhaben „Streumen – Suchraum Gemeinde Großenhain – Suchraum 
Gemeinden Moritzburg/Radeburg/Stadtbezirk Klotzsche – Schmölln“ 

(NEP Nr. 625) der 50Hertz Transmission GmbH

abhängig von der jeweiligen Art 
bzw. Artengruppe und können in 
Form von Begehungen und Sicht-
beobachtungen, aber auch durch 
das kleinflächige Ausbringen von 
Material, bspw. künstliche Ver-
stecke, das mit Kontaktinformatio-
nen versehen ist, erfolgen. Für die 
Kartierungen ist es erforderlich, 
land- oder forstwirtschaftlich 
genutzte, private und öffentliche 
Wege und Grundstücke zu betreten 
und/oder zu befahren. In der Regel 
werden die Erfassungen zu Fuß 
durchgeführt und dauern zwischen 
15 Minuten bis zu mehreren Stun-
den pro Tag. 
	
Die Kartierungen finden nach aktu-
ellem Stand in der Zeit von Januar 
2026 bis April 2027 statt und 
werden durch folgendes Unterneh-
men vorgenommen: 
• ÖKOTOP GbR – Büro für ange-
wandte Landschaftsökologie, 
Willy-Brandt-Straße 44/1,
06110 Halle (Saale)

Das Unternehmen ist von 50Hertz 
beauftragt. Es ist angewiesen, 
das Recht zum Betreten von 
Grundstücken äußerst schonend 
auszuüben. Sollten durch diese 
Vorarbeiten unmittelbar Vermö-
gensnachteile (z.B. Flurschäden) 
entstehen, werden diese entschä-
digt.

C. Gesetzesgrundlage
Die Berechtigung zur Durchfüh-
rung der Kartierungen ergibt sich 
aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes (EnWG), 
wonach notwendige Vorarbeiten 
zu dulden sind. Eigentümer*innen, 
Pächter*innen und sonstige Nut-
zungsberechtigte werden hiermit 
gem. § 44 Absatz 2 EnWG mit 
einer ortsüblichen Bekanntma-
chung über die Kartierungen infor-
miert.

Die Kartierungen werden in klei-
nen Teilbereichen des Gemeinde-
gebiets stattfinden. 

D. Ansprechpartner*innen 
für Ihre Fragen

Für Ihre Fragen und Mitteilungen 
stehen wir gerne zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich hierzu an die 
Fachprojektleitung Genehmigung 
Pascal Lönneker, 
Tel.: 030 5150 6237 
E-Mail: 
pascal.loenneker@50hertz.com 
oder an die Projektsprecherin
Lisa Wollny, 
Tel.: 030 5150 4991, 
E-Mail: 
lisa-marie.wollny@50hertz.com

Veranstaltungen unserer Vereine im Dezember 2025
14.12.2025	 Ebersbacher Weihnachtsmarkt – 
	 Ortschaftsrat Ebersbach – Kirchplatz Oberebersbach

14.12.2025	 Adventssingen Oberebersbach –  
14:00 – 	 Männergesangsverein Ebersbach e. V. 	  
15:30 Uhr	 – Kirche Oberebersbach

21.12.2025	 Weihnachtsmarkt – Dorfclub Freitelsdorf e. V. –  
16 – 0 Uhr	 Dorfgemeinschaftshaus Freitelsdorf,  
	 Straße der Jugend 4 
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Zusatz von Natriumhypochlorit (Chlorbleichlauge) bzw. Chlordioxid zur Desinfektion: 
Nur bei Bedarf in allen Wasserversorgungsanlagen der Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH sowie im WW Tettau zur Desinfektion, im WW Frauenhain nur Chlordioxid.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH ist verpflichtet, jährlich über den 
Einsatz von Zusatzstoffen in der Trinkwasserversorgung sowie über die Wasserhärte 
im Versorgungsgebiet des Unternehmens zu informieren. Die Veröffentlichung 
erfolgt gemäß § 45, Abs. 1 der Trinkwasserverordnung (Trinkwasserverordnung – 
TrinkwV 2023, Fassung vom Juni 2023). 
Auskünfte zu den nachfolgend angegebenen Behandlungen des Trinkwassers sowie 
zu Messergebnissen und Analysewerten sind in der Geschäftsstelle der 
Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH, Alter Pfarrweg 1a, 01587 Riesa, 
Telefon 03525/748249 erhältlich bzw. auf der Homepage der WRG GmbH unter 
www.wasser-rg.de einsehbar.

Gesamthärte des abgegebenen Trinkwassers in °dH  
(Grad deutsche Härte) bzw. mmol/l: 
 
WW Fichtenberg      7 bis 10 °dH bzw. 1,25 bis 1,78 mmol/l,  
                                 Härtebereich weich/mittel 
 
WW Riesa                 9 bis 14 °dH bzw. 1,61 bis 2,50 mmol/l, 
                                 Härtebereich mittel 
 
WW Schönfeld          7 bis 9 °dH bzw. 1,25 bis 1,61 mmol/l,  
                                 Härtebereich weich/mittel 
 
WW Tauscha             5 bis 7 °dH bzw. 0,89 bis 1,25 mmol/l, 
                                 Härtebereich weich 
 
WW Tettau                6 bis 9 °dH bzw. 1,07 bis 1,61 mmol/l,  
                                 Härtebereich weich/mittel 
 
WW Frauenhain        10 bis 12 °dH bzw. 1,78 bis 2,14 mmol/l,  
                                 Härtebereich mittel 
 
WW Rödern              5 bis 6 °dH bzw. 0,89 bis 1,07 mmol/l,  
                                 Härtebereich weich 
 
WW Saxdorf             10 bis 12 °dH bzw. 1,78 bis 2,14 mmol/l, 
                                 Härtebereich mittel

Wasserversorgungsanlage       Zusatzstoff                        Einsatzzweck 
 
Wasserwerke der WRG:  
Wasserwerk Fichtenberg              Natriumhydroxid                    pH-Wert-Einstellung  
Wasserwerk Riesa                         kein Einsatz   
Wasserwerk Schönfeld                 Magno-Filt                             Enteisenung, 
                                                      Magno-Dol                            Entmanganung, 
                                                                                                    pH-Wert-Einstellung  
Wasserwerk Tauscha                     Magno-Dol                            Entsäuerung 
 
Fremdbezug von:  
Wasserwerk Tettau                        Calciumhydroxid                    pH-Wert-Einstellung 
                                                      Preastol 2540 TR                 Flockungsmittel  
Wasserwerk Frauenhain                Hydrocalcit                            Entsäuerung  
Wasserwerk Rödern                      Aluminiumsulfat                     Flockungsmittel 
                                                      Natriumhydroxid                    pH-Wert-Einstellung 
                                                      Chlorgas                                Desinfektion  
Wasserwerk Saxdorf                     Hydrokarbonat                      Enteisenung, 
                                                                                                    Entmanganung, 
                                                                                                    pH-Wert-Einstellung

Bollmann 
Geschäftsführer WRG
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Adventskonzert in der Kirche Reinersdorf 
am Sonntag, 14.12.2025

Männerchor Großenhain-Reinersdorf e.V. 

Der Männerchor Großenhain-
Reinersdorf e.V. lädt unter dem 
Motto „O selige Weihnachts-
zeit“ herzlich ein zum festlichen 
Adventskonzert in der Kirche 
Reinersdorf. 
Gemeinsam mit Musikern der 
Musikschule Großenhain unter 
Carmen Likuski wollen wir un-
ter der Gesamtleitung von Prof. 

Jürgen Becker unser Publikum 
mit frohen, festlichen und be-
sinnlichen Klängen zur Vor-
weihnachtszeit erfreuen.
Das Konzert beginnt am Sonn-
tag, dem 14.Dezember 2025 um 
17:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei, Spenden zur 
Deckung der Unkosten sind wie 
stets sehr willkommen.


